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Ich will Informationen, die 
für mich verständlich sind.
Und die juristisch Bestand 
haben.

rehm. ganz klar.

Fachinformationen und Arbeitshilfen 
für die öffentliche Verwaltung:

 Arbeits- und Tarifrecht
 Beamtenrecht
 Personalvertretungsrecht
 Personalmanagement
 Haushaltsrecht
 Bau- und Umweltrecht
 Vergaberecht
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es wäre schön, wenn Sie alle das alte Jahr gut abschließen und erholt und 
entspannt das neue Jahr in Angriff nehmen konnten.

Wie immer ist auch das vorige Jahr wie im Flug vorbeigegangen. Erinnern 
Sie sich noch an unsere Begeisterung bei der Fußball-WM, die Landung von 
Philae auf einem Kometen oder die Verleihung des Friedensnobelpreises an 
eine 17-jährige Pakistani?

Natürlich bleiben auch die traurigen Probleme und Ereignisse haften, ins-
besondere wenn die Schrecken noch anhalten und immer noch eine neue 
Steigerung erfahren – wie beispielsweise der Mord an weit mehr als hundert 
unschuldigen Kindern in Pakistan: IS-Rebellen, Ebola, Ukraine-Konflikt, 
Grubenunglück in der Türkei, Überschwemmungen in China usw. Dagegen 
kommen uns unsere Sorgen relativ klein vor und wir sollten uns vor Augen 
führen, wie gut es uns in der Summe geht.

Doch die kriegerischen Auseinandersetzungen in fernen Gebieten haben 
durchaus auch Auswirkungen auf uns: Flüchtlinge suchen Schutz in unserem 
weitgehend sicheren Land. Die Städte und Gemeinden haben die Verantwor-
tung, diese Menschen unterzubringen und mit dem Nötigsten zu versorgen. 
Nicht die ganze Bürgerschaft trägt diese Pflicht uneingeschränkt mit. Hier gibt 
es eine Menge zu tun. Dass das Thema in seiner ganzen Bandbreite uns weiter 
sehr intensiv beschäftigen wird, zeigen ganz aktuell die furchtbaren Anschläge 
vom 8. Januar in Paris.

Liebe Leserinnen und Leser,

das Leben hat viele Facetten, egal unter welchem Licht man es betrachtet. Sie 
alle insbesondere in den Verwaltungen erfahren das bei Ihrer Arbeit hautnah. 
Sie sorgen Tag für Tag für eine funktionierende Infrastruktur und ein funk-
tionierendes Gemeinwesen. Für Ihren Einsatz danke ich Ihnen in unser aller 
Namen.

Wir von der Geschäftsstelle des Gemeindetags Baden-Württemberg tragen 
unseren Teil dazu bei, dass Ihre Arbeit ein wenig leichter wird und Sie alle 
nötigen Informationen und alle Unterstützung erhalten, die Sie brauchen. 
Was im vergangenen Jahr die großen Themen waren und welche neuen heu-
er anstehen, lesen Sie in dieser und der nächsten Ausgabe unserer BWGZ.

In diesem Sinne:
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 2015.

Roger Kehle
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Große Herausforderungen für Kommunen

Die Kommunalwahlen fanden am  
25. Mai 2014 statt. Diese umfassten die 
Wahlen der Gemeinderäte, Ortschafts-
räte, Kreisräte und die Wahl der Regio-
nalversammlung des Verbands Region 
Stuttgart. 18.745 Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte, über 10.000 Mit-
glieder von Ortschaftsräten, 2.228 Mit-
glieder von Kreistagen und 87 Mitglie-
der der Regionalversammlung wurden 
neu gewählt. Unechte Teilortwahl wur-
de in 438 Städten und Gemeinden 
(2009: 483) und somit in rund 39 Pro-
zent der Gemeinden durchgeführt. In 
407 Gemeinden (2009: 410) wurden 
1.640 Ortschaftsratsgremien (2009: 
1.647) neu gewählt.

Der Gemeindetag gratuliert an dieser 
Stelle allen neu gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern und wünscht ihnen 
eine erfolgreiche Arbeit!

16- und 17-Jährige  
durften erstmals wählen

Wahlberechtigt zu den Gemeinderats-
wahlen waren rund 8,5 Mio. Bürgerinnen 
und Bürger. Darunter waren zirka 600 
000 Staatsangehörige anderer EU-Staaten 
sowie etwa 1 Mio. Erstwählerinnen und 
Erstwähler. Durch eine gesetzliche Ände-
rung der einschlägigen Bestimmungen in 
der Gemeindeordnung, der Landkreis-
ordnung und im Gesetz über den Ver-
band Region Stuttgart wurde das Min-
destalter für das aktive Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen von 18 auf 16 Jahre 
herabgesetzt. Unter den Erstwählern und 
Erstwählerinnen befanden sich daher 
auch zirka 200.000 16- und 17-Jährige. 
Damit gab nicht nur die üblichen fünf, 
sondern sieben Erstwählerjahrgänge.

Wahlbeteiligung erneut gesunken

Landesweit lag die Wahlbeteiligung je-
doch unter der 50-Prozent Marke. An 
den Gemeinderatswahlen beteiligten 
sich 49, 1 Prozent (2009: 50,7) und an 

den Kreistagswahlen 49, 6 Prozent (2009: 
51,5). Die Wahlbeteiligung bei der Wahl 
zur Regionalversammlung betrug durch-
schnittlich 52,6 Prozent. Wie schon in 
anderen Jahren zeigt die Betrachtung der 
Wahlbeteiligung, dass sie mit der Größe 
der Gemeinden abnimmt. Bis 2.000 Ein-
wohnern lag die Wahlbeteiligung bei 

Baden-Württemberg hatte wieder ein „Superwahljahr“

über 60 Prozent und bis 10. 000 Einwoh-
ner zwischen 57,8 und 52,9 Prozent. In 
der Größengruppe 10.001 bis 20.000 
Einwohner lag sie mit 49,8 Prozent auch 
noch über dem Landesdurchschnitt. In 
den Gemeinden zwischen 30.000 und 
50.000 Einwohnern waren es nur rund 
44 Prozent. 
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Das Landeskabinett hat am 13. Mai 2014 
Eckpunkte zur Änderung der Kommu-
nalverfassung verabschiedet. Dabei ist 
vorgesehen, die Mitbestimmung über 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
zu erweitern. Es sollen dazu das 
Unterschrifts quorum für Bürgerbegeh-
ren und das Zustimmungsquorum für 
die Verbindlichkeit eines Bürgerent-
scheids abgesenkt werden. Zudem soll 
der so genannte Negativ-Katalog ge-
ändert und die Möglichkeit eines Bürger-
entscheid bzw. Bürgerbegehrens auf die 
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 
ausgedehnt werden. Ein rechtliches Be-
dürfnis für die angedachten Änderungen 
ist nicht zu sehen. Die gegebenen recht-
lichen Grundlagen tragen den grund-
sätzlichen Anforderungen an direkt- 
demokratische Elemente Rechnung und 
schränken die Bürgerbeteiligung nicht 
unangemessen ein. 

Weitere Änderungen sind im Bereich 
Bürgerversammlung und Bürgeran-
trag vorgesehen. Hier geht es insbeson-
dere um eine Ausdehnung des Antrags-
rechts auf Einwohner (bisher waren es 
Bürger) sowie auf die Absenkung der 
Antragsquoren. 

Vorgesehen ist auch die gesetzliche Ver-
ankerung von Fraktionen in der Ge-
meindeordnung. Bislang ist die Bildung 
von Fraktionen und deren Tätigkeit in 
der Geschäftsordnung von Gemeinde-
räten zu regeln. Dies hat sich auch aller 

Die Auswertungen der größeren Städte 
in Baden-Württemberg mit einer abge-
schotteten Statistikstelle ergaben, dass 
die Wahlbeteiligungsquote bei den 16- 
und 17-jährigen Wahlberechtigten 
deutlich über jener bei den 18- bis 
23-jährigen Wahlberechtigten bzw. bei 
den 18- bis 25-jährigen Wahlberechtig-
ten lag. Insgesamt jedoch blieb die 
Wahlbeteiligung dieser Wählergruppe 
unter dem Landesdurchschnitt.  

Neues Sitzverteilungsverfahren 

Erstmals wurden die Sitze auf die Wahl-
vorschläge für die Kommunalvertretun-
gen nicht mehr nach d’Hondt, sondern 
nach dem Höchstzahlverfahren nach 
Sainte-Lague/Schepers verteilt. Dabei 
werden die von den einzelnen Gruppie-
rungen erreichten Stimmenzahlen 
nacheinander durch die ungeraden 
Zahlen, beginnend bei eins, also durch 
1, 3, 5, 7 usw. geteilt. Die sich durch die 
Teilung ergebenden Zahlen müssen 
quer durch alle Wahlvorschläge der 
Größe nach geordnet und so viel 
Höchstzahlen ausgesondert werden wie 
Bewerber zu wählen sind. Ein Wahlvor-
schlag erhält so viele Sitze, wie Höchst-
zahlen auf ihn entfallen. 

Mit Spannung wurde in den einzelnen 
Kommunen verfolgt, wie sich dieses 
neue Verfahren auf die Zusammenset-
zung der neuen Vertretungen auswirkt, 
zumal dieses Verfahren tendenziell – im 
Vergleich zu d’Hondt – kleineren Wahl-
vorschlägen mehr Chancen auf Sitze 
einräumt. Teilweise wird aus der Kom-
munalpraxis von einer stärkeren Zer-
splitterung der Gemeinderatssitze be-
richtet. Die statistischen Auswertungen 
sind jedoch noch nicht abgeschlossen, 
so dass erst dann eine nähere Betrach-
tung der Auswirkungen erfolgen kann.

Mehr Frauen in den 
Kommunalvertretungen 

Gewählt wurden 18.745 neue Gemein-
derätinnen und Gemeinderäte, darun-
ter 4.475 Frauen. Der Frauenanteil hat 
sich somit gegenüber den Wahlen 2009 
um 1,9 Prozent auf 23,9 Prozent erhöht. 

Betrachtet man die vergangenen Wah-
len, dann kann doch ein gewisser kon-
tinuierlicher Anstieg des Frauenanteils 
festgestellt werden. Bei den Wahlen 
2009 betrug der Frauenanteil 22 Pro-
zent, 1994 waren es 17,5 Prozent und 
1984 lag er bei 9,5 Prozent. Interessant 
ist auch der Vergleich mit den Zahlen 
der Kandidatinnen in den Wahlvor-
schlägen. Der Frauenanteil betrug bei 
den Bewerbungen landesweit 30,5 Pro-
zent (2009: 28,7 Prozent). 

Der Anteil der Frauen an den Gewählten 
ist also geringer als an den Bewerbern. 

Dies bedeutet, Frauen wurden seltener 
gewählt als die männlichen Bewerber. 
Das Statistische Landesamt hat festge-
stellt, dass in 22 der insgesamt 1.101 
Gemeinden Baden-Württembergs über-
haupt keine Frauen in Gemeinderäten 
vertreten sind (2009: 38). Bei den Kreis-
tagswahlen beträgt der Frauenanteil 
18,9 Prozent und ist gegenüber 2009 um 
2,9 Prozentpunkte gestiegen. Auch in 
der Regionalversammlung ist der Frau-
enanteil um 3,4 Prozentpunkte ange-
stiegen (Quelle für sämtliche Zahlen: 
Statistisches Monatsheft Baden-Würt-
temberg 8/2014). 

Orten eingespielt und aus der Praxis er-
geben sich hierzu keine besonderen Un-
stimmigkeiten. Vielmehr würde eine 
gesetzliche Regelung den Handlungs-
spielraum der kommunalen Gremien 
ohne Not einengen und individuelle 
Regelungen aufgrund lokaler Besonder-
heiten hätten keinen Raum mehr. 

Gleichzeitig mit der gesetzlichen Rege-
lung von Fraktionen sollen auch beson-
dere Rechte für Fraktionen, ohne Rück-
sicht auf die Größe der Fraktion und 
ohne ein Minderheitenquorum, einge-
führt werden. So könnte beispielsweise 
auch eine kleine Fraktion die Einberu-
fung einer Sitzung durchsetzen. Gewollt 
ist offensichtlich eine stärkere Parlamen-
tarisierung der Kommunalpolitik, die 
aber angesichts der Rolle des Gemeinde-
rats in der Kommunalverfassung und 
dem gesetzlich bestimmten Zusammen-
spiel der Gemeindeorgane fehl am Platz 
wäre. Man darf gespannt sein, wie letzt-
endlich ein solch unangemessener Ein-
griff in die innere kommunale Selbstver-
waltung begründet werden wird. 

In der Konsequenz gilt das auch für die 
weitere Überlegung, in der Gemeinde-
ordnung vorzuschreiben, dass „Sit-
zungsunterlagen mindestens sieben Ka-
lendertag vor der Sitzung übersandt 
werden müssen“. Dies lässt sich in der 
Praxis gar nicht sachgerecht umsetzen. 
Für eine gesetzliche Regelung gibt es 
auch hier keinen sachlichen Grund.

Änderungen der Kommunalverfassung
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Weiter sehen die Eckpunkte eine Stär-
kung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen vor. Einzelheiten zu deren 
Beteiligung sollen in der Gemeindeord-
nung verankert werden. Dazu gehört 
insbesondere ein Antragsrecht der Ju-
gendlichen auf Einrichtung einer Ju-
gendvertretung sowie ein verbindliches 
Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht im 
Gemeinderat. 

Unter dem Stichwort „Mehr Transpa-
renz kommunaler Gremien“ soll in der 
Gemeindeordnung zudem die Möglich-
keit eröffnet werden, Tagesordnungen, 
Beratungsunterlagen und Beschlüsse 
der kommunalen Gremien im Internet 
zu veröffentlichen. Allerdings ist es al-
lein mit einer solchen Regelung nicht 
getan. Gleichzeitig muss auch geklärt 
sein, wie dem Datenschutz Genüge ge-
tan werden kann. Zwar ist eine solche 
Veröffentlichung grundsätzlich denk-
bar, wenn in den Sitzungsunterlagen 
nur Tatsachen enthalten sind, die ent-
weder offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. Die Veröffentlichungen per-
sonenbezogener Daten sind nach den 
datenschutzrechtlichen Regelungen 
nur zulässig, wenn durch Rechtsvor-
schrift erlaubt oder eine schriftliche Ein-
willigung vorliegt. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass die Gemeindeord-
nung hier so detaillierte datenschutz-
rechtliche Regelungen enthalten wird. 
Eher wird man davon ausgehen müs-
sen, dass die Veröffentlichungsfähigkeit 
einer Beratungsunterlage oder anderer 
Unterlagen individuell geprüft werden 
muss und gegebenenfalls werden Abän-
derungen durch Kürzen oder Schwärzen 
erforderlich. Eine solche „Bereinigung“ 
der Sitzungsunterlagen ist jedoch mit 
einem hohen Verwaltungsaufwand und 
einem nicht unerheblichen Risiko der 
Veröffentlichung „aus Versehen“ ver-
bunden. 

Ein entsprechender Gesetzentwurf lag 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

„Einundzwanzig Mrd. Euro weniger als 
im Mai“, so lautete eine der Schlagzeilen 
in der Presse zur November-Steuerschät-
zung 2014. Die 21 Mrd. sind der Schätz-
betrag, den Bund, Länder und Kommu-
nen zusammen in den Jahren 2014 bis 
2018 zusammengerechnet bei den nach 
wie vor wachsenden Steuereinnahmen 
einbüßen müssen (ein  „Minus im 
Plus“). Gegenüber der Mai-Steuerschät-
zung hat der Arbeitskreis Steuerschät-
zungen seine Erwartungen für 2015 und 
die Folgejahre leicht nach unten korri-
giert. Grund ist die zuletzt weniger dy-
namische gesamtwirtschaftliche Ent-

wicklung in Deutschland. Einen positi-
ven Effekt auf die Steuereinnahmen 
haben indes nach wie vor die gute Be-
schäftigungslage und die robuste In-
landsnachfrage.

Die Steuerschätzung basiert auf den ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerten der 
Herbstprojektion der Bundesregierung. 
Im Frühjahr ging die Bundesregierung 
noch von einem Anstieg des realen 
Brutto inlandsprodukts (BIP) von 1,8 Pro-
zent im Jahr 2014 und von 2,0 Prozent 
im Jahr 2015 aus. In der Herbstprojekti-
on werden die Erwartungen zurückge-

Steuerschätzung: Wachstum der Steuereinnahmen nimmt ab, 
konjunkturelle „Delle“ wird spürbar
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schraubt; die Bundesregierung erwartet 
aufgrund der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einen geringeren 
Anstieg des realen Bruttoinlandspro-
dukts von 1,2 Prozent im Jahr 2014 und 
von 1,3 Prozent im Jahr 2015. Die Wirt-
schaftsweisen sind etwas zurückhaltener 
in ihren Zukunftsaussichten: Während 
sie für 2014 ein Wachstum von 1,2 Pro-
zent annehmen, soll die Wirtschaft im 
Jahr 2015 nur noch um 1,0 Prozent 
wachsen.

Auch für die weiteren Schätzjahre wur-
de in der November-Steuerschätzung 
eine Wachstumsannahme von jeweils 
1,3 Prozent zugrundegelegt. Für das no-
minale Bruttoinlandsprodukt, an dem 
die Steuereinnahmen letztlich zu mes-
sen sind, wird für 2014 und 2015 eine 
Veränderungsrate von jeweils 3,2 Pro-
zent und für die restlichen Schätzjahre 
2016 bis 2019 von jeweils 3,1 Prozent 
prognostiziert. Denn das geopolitische 
Umfeld – wozu nicht nur die geringere 

Nachfrage von Ländern aus dem Eu-
roraum zählt – enthält durchaus Risiken 
für die Wirtschaftsentwicklung in 
Deutschland, was sich beim Rückgang 
der Ausrüstungsinvestitionen konkret 
bemerkbar macht.

Während aufgrund der nach wie vor gu-
ten Lage auf dem Arbeitsmarkt die 
Brutto lohn- und Gehaltssumme 2014 
um 3,8 Prozent steigen soll (0,2 Prozent-
punkte mehr als noch in der Frühjahrs-
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projektion und -steuerschätzung ange-
nommen), wird für das Jahr 2015 mit 
einem Anstieg um 3,7 Prozent gerech-
net, für die Folgejahre von jeweils 3,1 
Pro zent. Für die Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen wird für das 
Jahr 2014 mit 2,0 Prozent eine geringere 
Zuwachsrate als noch im Mai 2014 er-
wartet (die Frühjahrsprojektion 2014 
ging von einer Zunahme um 3,6 Pro-
zent aus). Die Zuwachsrate für 2015 
wird von 5,0 auf 2,5 Prozent deutlich 
zurückgenommen. Für die Folgejahre 
bis 2019 wurde die Wachstumsrate hin-
gegen optimistisch um 0,2 Prozent auf 
3,7 Prozent angehoben. 

Ein Einbruch bei den Steuereinnahmen 
wird auch von den Steuerschätzern 
nicht befürchtet. Schließlich ist die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt weiter stabil, Löh-
ne und Gehälter sowie der Privatkon-
sum entwickeln sich weiter gut. Unter 
Berücksichtigung der bereits erfolgten 
Steuerrechtsänderungen können Bund, 
Länder und Gemeinden auch in den 

nächsten Jahren mit wachsenden Steuer-
einnahmen rechnen, allerdings weniger 
stark als noch Anfang Mai geschätzt. Die 
Steuereinnahmen sollen sich entspre-
chend der allgemeinen wirtschaft lichen 
Entwicklung von 640,9 Mrd. Euro im 
Jahr 2014 auf rund 760,3 Mrd. Euro im 
Jahr 2019 erhöhen. 

Bei den Kommunen bundesweit ergibt 
sich im Zeitraum 2014 bis 2018 zusam-
mengefasst gegenüber der Mai-Steuer-
schätzung 2014 ein um 4,6 Mrd. Euro 
geringeres Wachstum.

Nach der aktuellen Steuerschätzung er-
zielt das Land 2014 Mehreinnahmen im 
Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe 
von 722 Millionen Euro. Für 2015 wer-
den hingegen Nettosteuerminderein-
nahmen im Vergleich zum Haushalts-
entwurf von 118 Millionen Euro erwar-
tet. In den Folgejahren 2016 bis 2018 
wird mit Nettomehrsteuereinnahmen 
von 521 Mio. Euro gegenüber den bis-
herigen Schätzungen erwartet.

Die Geschäftsstelle hat die Ergebnisse der 
November-Steuerschätzung überschlägig 
für die Städte und Gemeinden im Lande 
regionalisiert. 2014 bis 2018 zusammen-
gerechnet werden die kommunalen 
Steuer einnahmen um 930 Mio. Euro we-
niger stark ansteigen. 
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Die Gemeinden können (sollten!) ihre 
Betriebe wiederholt darauf aufmerksam 
machen, dass sie bei der Arbeitsverwal-
tung je Betriebsstätte eine eigene Be-
triebsnummer für Sozialversicherungs-
Meldungen beantragen und auch für 
ihre Arbeitnehmer verwenden! Nur auf 
diesem Wege werden die sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten und deren 
Entgelte der Betriebsstätten-Gemeinde 
korrekt zugerechnet! Beispiel: Ein Be-
trieb verlegt seinen Verwaltungssitz von 
A nach B (mit wenigen Mitarbeitern in 
der Verwaltung), die Produktion mit 
mehreren hundert Mitarbeitern ver-
bleibt aber in A. Wird danach nur noch 
eine Betriebsnummer für sämtliche Be-
schäftigten verwendet, die somit der 
Gemeinde B zugerechnet werden, so 
fehlen der Gemeinde A die Arbeitneh-
mer bei der Berechnung ihres Umsatz-
steueranteils. Eine korrekte Handha-
bung der Betriebsnummern und Zuord-
nung der Beschäftigten für Sozialver-
sicherungszwecke durch die Betriebe 
dient also zugleich einer gerechteren 
Verteilung des kommunalen Umsatz-
steueranteils auf die Betriebsstätten- 
Gemeinden! 

Zum 1.1.1998 war die Gewerbekapital-
steuer in den alten Bundesländern ent-
fallen. In den neuen Bundesländern wur-
de sie gar nicht erst eingeführt. Die Ge-
meinden erhalten zum Ausgleich seither 
einen Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer von 2,2 Prozent (nach Abzug einer 
Vorwegentnahme für den Bund). Der bis 
einschließlich 2008 geltende Vertei-
lungsschlüssel wird schrittweise durch 
einen sog. fortschreibungsfähigen 
Schlüssel ersetzt, der ab 2018 der alleini-
ge Verteilungsschlüssel für den Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer sein wird.

Die Finanzämter sind bei auf dieser 
 Basis ermittelten Schlüsselzahlen nicht 
beteiligt. Eine Überprüfbarkeit des Zu-
standekommens der Schlüsselzahl bei 
den letzten beiden Merkmalen (Anzahl 
der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, Summe der sozialversiche-
rungspflichtigen Entgelte) ist für die 
Gemeinden auf Grund eigener Er-
kenntnisse praktisch nicht möglich; sie 
müssten dazu ggf. bei der Arbeitsver-
waltung die Entwicklung ihrer Beschäf-
tigtenzahlen erfragen und ggf. hinter-
fragen. 

Neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
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69 Mio. Euro pro Jahr in den Jahren 
2015 bis 2017 aufgrund Art. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes zur weiteren Entlastung von 
Ländern und Kommunen vom 
22.12.2014 (BGBl. I S. 2411).

Die Abbildung unten illustriert die sehr 
starke Streuung der Veränderungen in 
den Schlüsselzahlen 2015/2017 gegen-
über den bisherigen Schlüsselzahlen 
2012/2014, die auf die genannten Ursa-
chen zurückzuführen sind. Daneben 
spielen die konkreten Veränderungen 
der Beschäftigtenzahlen in der jeweili-
gen Gemeinde eine große Rolle (Zuzug 
oder Wegzug eines Unternehmens, Be-
triebsverlagerungen, usw.). Über Verän-
derungen aufklären kann hier letztlich 
nur die Arbeitsverwaltung vor Ort, die 
ggf. auch die korrekte Vergabe und Ver-
wendung der Betriebsnummern für die 
Sozialversicherungsmeldungen über-
prüfen kann. Sollten hier Unstimmig-
keiten festgestellt werden, liegt eine 
zeitnahe Berichtigung im Interesse der 
Gemeinden, weil die aktuellen Statistik-
Jahre für den Umsatzsteuerschlüssel ab 
2018 bedeutsam sein werden! Die Ge-
schäftsstelle des Gemeindetags hat den 
Mitgliedsstädten und -gemeinden ent-
sprechende Hinweise zur Überprüfung 
der Berechnung ihrer Schlüsselzahlen 
und ggf. ihrer Berichtigung gegeben. 

Dies war bereits vor 15 Jahren ein Thema, 
als der neue Schlüssel mit Beschäftigten-
zahlen für die Umsatzsteuerverteilung 
eingeführt wurde. Die Geschäftsstelle des 
Gemeindetags hatte seinerzeit ein mit der 
Arbeitsverwaltung abgestimmtes Merk-
blatt herausgegeben, das zum einen die 
Gemeinden sensibilisieren, zugleich für 
die Gemeinden aber auch als Informati-
onsblatt gegenüber den örtlichen Gewer-
bebetrieben dienen sollte. 

Für die Jahre 2015 bis 2017 kommt es zu 
neuen Schlüsselzahlen auf der Grundla-
ge der aktualisierten Daten (vgl. die vor-
stehende Abbildung). Die vorläufigen 
Schlüsselzahlen liegen den Städten und 
Gemeinden vor. 

In der Verordnung des Bundesfinanz-
ministeriums vom 23.9.2014 (BGBl. I 
S. 1555) sind die Vorgaben für die Er-
mittlung der in den Jahren 2015 bis 
2017 geltenden neuen Schlüsselzahlen 
für die Verteilung des Umsatzsteueran-
teils detailliert geregelt. Die Anwen-
dung der neuen Schlüssel führt für die 
Städte und Gemeinden im Lande teil-
weise zu erheblichen Veränderungen 
ihres Umsatzsteueranteils, auch wenn 
dieser insgesamt und pro Gemeinde als 
Gewerbekapitalsteuerersatz nur nach-
rangige finanzielle Bedeutung hat.

Die Veränderungen gegenüber den in den 
Jahren 2012 bis 2014 geltenden Schlüssel-
zahlen werden – wie die tabellarische Dar-
stellung der Komponenten verdeutlicht 
– sehr wesentlich durch die Aufkom-
mensveränderungen bei der Gewerbe-
steuer beeinflusst, weil hier die örtlich 
sehr unterschiedlichen Steuereinbrüche 
infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
Eingang finden und selbst die Maßstabs-
komponente der sozialversicherungs-
pflichtigen Entgelt ob ihrer Hebesatzge-
wichtung davon beeinflusst wird. Da der 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 
Kommunalen Finanzausgleich mit den 
Zahlen des Vorvorjahres und einem Ge-
wicht von 80 Prozent angesetzt wird, wer-
den etwaige Mindereinnahmen bei Um-
satzsteueranteil im Jahr 2015 infolge der 
neuen Schlüsselzahlen in den Folgejah-
ren über den Kommunalen Finanzaus-
gleich wieder zu einem Gutteil durch ge-
ringere Umlagezahlungen und höhere 
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder 
Steuerkraft kompensiert.

Die vorstehende Tabelle beschreibt die 
Veränderungen in den Umsatz-Steuer-
schlüsselzahlen näher. Sie beinhaltet auf 
das Jahr 2015 bezogen neben der Schät-
zung des Umsatzsteueranteils nach der 
November-Steuerschätzung 2014 die 
weiter hinzukommende Erhöhung um 
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Gewerbesteuermessbetragsverfahren be-
reits die Unbilligkeit der Einziehung, die 
ja durch die Gemeinde erfolgt, mit be-
denkt, bleibt abzuwarten. 

Private Nutzung von Tablet-PCs durch 
Ehrenamtler künftig steuerfrei

Einen kleinen Pluspunkt für die Kommu-
nen bzw. ihre ehrenamtlichen Mandats-
träger enthält das bereits erwähnte Zollko-
dex-Anpassungsgesetz an anderer Stelle: 
Die private Nutzung mobiler Endgeräte 
wie etwa Tablet-PCs ist für ehrenamtliche 
kommunale Mandatsträger ab dem 
1.1.2015 von der Einkommensteuer be-
freit (Ergänzung des § 3 Nr. 45 EStG durch 
Art. 5 Nr. 3 Buchst. b) des Zollkodex-An-
passungsgesetzes). Mit dieser Änderung 
des Einkommensteuergesetzes wird einer 
Initiative des Gemeindetags und des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes aus 
dem Sommer des Jahres 2014 Rechnung 
getragen. Nach der bisher geltenden Rege-
lung war die private Nutzung entspre-
chender Geräte, die ehrenamtlich tätige 
kommunale Mandatsträger zur Ausübung 
ihrer Tätigkeit zur Verfügung gestellt be-
kommen, als Sachbezug einkommensteu-
erpflichtig, wie die Finanzbehörden zu 
Beginn des Jahres 2014 festgestellt hatten. 
Die Geschäftsstelle des Gemeindetags hat-
te die Mitgliedsstädte und -gemeinden 
hierüber informiert. Der Gemeindetag 
und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund hatten diese – die Ehrenamtler ge-
genüber normalen Arbeitnehmern be-
nachteiligende – Regelung kritisiert. Eine 
gemeinsame Initiative der kommunalen 
Verbände gegenüber Bundestag und Bun-
desrat konnte mit der Rechtsänderung er-
folgreich abgeschlossen werden. Damit 
wird unnötiger bürokratischer Aufwand 
für die ehrenamtlich Tätigen vermieden. 
Tablet-PCs oder vergleichbare mobile End-
geräte, die von den Gemeinden und Städ-
ten ihren ehrenamtlichen Ratsmitgliedern 
für die Ratsarbeit zur Verfügung gestellt 
werden, sind auch bei den Städten und 
Gemeinden im Lande mehr und mehr im 
Kommen. Sie können die Arbeit für Rats-
mitglieder erleichtern und zur Kostenein-
sparung in den Verwaltungen beitragen.  

Zum 01.01.1998 hatte der Bundes-
gesetzgeber auf der Suche nach neuen 
Steuerquellen die bis dahin geltende 
Steuerbefreiung von Sanierungsgewin-
nen (§ 3 Nr. 66 EStG a.F.) aufgehoben, 
weil dieser Ausgleich mit der Einführung 
eines unbegrenzten Verlustvortrags ab 
01.01.1998 nicht mehr gerechtfertigt sei. 
Er wollte damit aber nicht ausschließen, 
dass einzelnen persönlichen oder sachli-
chen Härte fällen im Stundungs- oder Er-
lasswege begegnet werden könne.

Es liegt auf der Hand, dass in Insolvenz-
fällen durch den Verzicht eines oder 
mehrerer Gläubiger auf Forderungen ein 
Insolvenzverfahren in der Weise erfolg-
reich zum Abschluss gebracht werden 
kann, dass das Unternehmen fortbesteht, 
die dann aber auf den Sanierungsgewinn 
durch Forderungsverzicht nachträglich 
entstandenen Ertragsteuern (Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer) den Sanierungserfolg im Nachhi-
nein gefährden können, wenn die Steu-
ern auf den Sanierungsgewinn das sanier-
te Unternehmen sofort wieder in die 
Insolvenz treiben würden. Die Finanzver-
waltung arbeitet in solchen Fällen recht 
schematisch nach einer bundeseinheitli-
chen Anweisung im BMF-Schreiben vom 
27.03.2003 (BStBl. I 2003, 240).

Für die Kommunen und ihre Gewerbe-
steuer gilt dieses BMF-Schreiben, wie 
auch finanzgerichtlich entschieden wur-
de, nicht. Sie orientieren sich bei  
ihren Billigkeitsmaßnahmen strikt an  
§ 227 AO (Einziehung der Steuer aus 
Gründen in der Person des Unterneh-
mens unbillig, weil wirtschaftliche Exis-
tenz bzw. Fortsetzung der Unternehmen-
stätigkeit gefährdet würde?) und prüfen, 
ob – ggf. auf einen mittelfristigen Zeit-
raum verteilt – die Nachsteuer für das sa-
nierte Unternehmen tragbar ist und kom-
men ggf. zu dem Ergebnis, die Gewerbe-
steuer auf einen Sanierungsgewinn nicht 
zu erlassen, sondern auf mehrere Jahre 
verteilt zu stunden, während das Finanz-
amt die Einkommensteuer oder Körper-
schaftsteuer auf den Sanierungsgewinn 
erlässt. Für die Kommunen war dies 
durchaus erfolgreich, weil sie in einer Rei-

he von Fällen ihre Gewerbesteuer auf den 
Sanierungsgewinn zwar nicht sofort voll, 
aber auf mehrere Jahre verteilt erhielten 
und das sanierte Unternehmen fortbeste-
hen konnte.

Ob dieser unterschiedlichen Vorgehens-
weise der Finanzämter und der Gemein-
den bemühten sich die Interessenverbän-
de der Wirtschaft schon seit einiger Zeit, 
den Gemeinden ihr „Sonderrecht“ zu 
nehmen und die Entscheidung über Bil-
ligkeitsmaßnahmen bezüglich der Steuer 
auf Sanierungsgewinne allein den Finanz-
ämtern zu übertragen, auch bezüglich der 
kommunalen Gewerbesteuer! Dagegen 
hatte sich der Gemeindetag mit guten Ar-
gumenten ausgesprochen und sich gegen 
den Eingriff der Finanzämter in den Er-
messensspielraum der Gemeinden bei der 
Steuererhebung gewandt. Gleichwohl hat 
sich die Lobby der Wirtschaft durchge-
setzt. Im Zoll kodex-Anpassungsgesetz 
vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417) findet 
sich nun in Art. 1 Nr. 9 (Neufassung von 
§ 184 Abs. 2 Satz 1 AO) folgende Formu-
lierung: „Die Befugnis, Realsteuermess-
beträge festzusetzen, schließt auch die 
Befugnis zu Maßnahmen nach § 163 Satz 
1 ein, soweit für solche Maßnahmen in 
einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
der Bundesregierung, der obersten Bun-
desfinanzbehörde oder einer obersten 
Landesfinanzbehörde Richtlinien aufge-
stellt worden sind.“ 

Nach Art. 3 Nr. 3 des Zollkodesanpas-
sungsgesetzes gilt die Neuregelung auch 
für Gewerbesteuer-Veranlagungsjahre vor 
2015. Damit ist es künftig möglich, dass 
die Finanzämter das BMF-Schreiben vom 
27.03.2003 oder eine ähnliche neue Rege-
lung auch bei der Festsetzung der Gewer-
besteuermessbeträge berücksichtigen 
können, d.h. die Finanzämter durch ei-
gene Billigkeitsmaßnahmen auf das 
Steueraufkommen der Gemeinden Ein-
fluss nehmen können. Die Städte und 
Gemeinden werden verstärkt darauf be-
dacht sein müssen, dass es hier nicht zu 
einer Aushöhlung ihrer örtlichen Steuer-
kompetenz kommt! Wie es überhaupt 
funktionieren soll, dass das Finanzamt 
bei seiner Billigkeitsentscheidung im 

Gewerbesteuer: Sollen Finanzämter durch eigene Billigkeitsentscheidungen  
auf die kommunale Steuer Einfluss nehmen dürfen?
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Grundsteuerbescheiden sowie der Er-
hebung der Grundsteuer nicht entge-
gen. Einheitswert- und Grundsteuer-
messbescheide werden aber nach wie 
vor für vorläufig zu erteilen sein. Die 
Städte und Gemeinden brauchen diesen 
Vorläufigkeitsvermerk in ihren Grund-
steuerbescheiden nicht zu wiederholen. 
Denn ggf. würde § 175 Abs. 1 Nr. 1 AO 
sie zu einer Anpassung zwingen. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass 
das BVerfG keine Korrektur für die Ver-
gangenheit, sondern allenfalls vom Ge-
setzgeber verlangen dürfte, für die Zu-
kunft ab einem Tag X neue rechtliche 
Grundlagen für die Bewertung zu schaf-
fen (sog. pro futuro Rechtsprechung).

Dies führt zum eigentlichen Thema, der 
Grundsteuerreform: Da das Vorhaben ei-
ner Grundsteuerreform bisher immer 
noch nicht vorankommt, soll die Vorlage 
des BFH dem Gesetzgeber wohl ein deut-
liches Signal geben, bereits vor der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
tätig zu werden. Denn darauf warten 
nicht nur die Steuerbürger, sondern auch 
die Städte und Gemeinden schon lange.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang auf die verschiedenen Ansätze 
bzw. Initiativen für eine Grundsteuerre-
form, die lange zurückreichen, aller-
dings sämtliche nicht ins parlamentari-
sche Verfahren gelangten.

Auch die seit September 2010 tätige län-
deroffene Arbeitsgruppe der Finanzmi-
nisterien im Auftrag der Finanzminis-
terkonferenz, die sich mit der Bewer-
tung und Analyse dreier konkreter Re-
formmodelle beschäftigt(e), nämlich 

•	 dem	von	norddeutschen	Bundeslän-
dern initiierten Modell einer ver-
kehrswertorientierten Grundsteuer 
(Verkehrswertmodell – VWM),

•	 dem	Modell	der	Länder	Bayern,	Ba-
den-Württemberg und Hessen für 
eine wertunabhängige Grundsteu-
er nach dem Äquivalenzprinzip 
(WUM)

Die Grundsteuer ist sowohl mit Blick 
auf die Höhe ihres Aufkommens – 2013 
erbrachte sie mit einem Aufkommen 
von 1,87 Mrd. Euro 13 Prozent der kom-
munalen Steuereinnahmen in Baden-
Württemberg – als auch mit Blick auf 
ihre Funktion als Ausgleichsabgabe eine 
tragende Säule der Gemeindefinanzie-
rung. Mit der Grundsteuer erbringen die 
Eigentümer sowohl gewerblicher als 
auch zu Wohnzwecken genutzter 
Grundstücke, ebenso aber die Land- 
und Forstwirtschaft einen finanziellen 
Ausgleich für die Bereitstellung und In-
anspruchnahme der kommunalen In-
frastruktur. Wegen der verfassungsrecht-
lichen Problematik, die auf die Verwen-
dung überalterter Einheitswerte bei der 
Grundsteuerbemessung zurückzuführen 
ist, fordern die Kommunen seit Langem 
eine Reform der Grundsteuer, denn es ist 
nicht hinnehmbar, dass bei einer für die 
Kommunen derart bedeutenden Steuer 
Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der 
Besteuerungsbasis bestehen. Die Reform 
ist umso dringender geboten, als die Ver-
fassungsmäßigkeit der Einheitsbewer-
tung inzwischen auf dem verfassungs-
rechtlichen Prüfstand steht.

Dabei geht es zum einen um das schon 
längere Zeit anhängige Verfassungsbe-
schwerdeverfahren 2 BvR 287/11 gegen 
ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
vom 30.6.2010 – II R 12/09, BStBl. II 
2011 S. 48, auf Grund dessen die Finanz-
ämter inzwischen Einheitswertbeschei-
de und Grundsteuermessbescheide mit 
entsprechenden Vorläufigkeitsvermer-
ken ausstatten. Darüber war in den letz-
ten Jahren ausführlich und wiederholt 
berichtet worden (zuletzt BWGZ 1/2014 
S. 5, Gemeindefinanzbericht 2014 
BWGZ 15-16/2014 S. 895 ff.). 

Ganz aktuell hat nun der II. Senat des 
BFH dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Frage vorgelegt, ob die Vor-
schriften über die Einheitsbewertung 
des Grundvermögens seit dem Feststel-
lungszeitpunkt 01.01.2009 wegen Ver-
stoßes gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz verfassungswidrig sind (BFH, 
Beschluss vom 22.10.2014, II R 16/13, 

veröffentlicht am 03.12.2014, BStBl. II 
2014 S. 957). Der BFH stützt seine Vor-
lage auf folgende Gesichtspunkte:

•	 Der	 BFH	 ist	 der	 Ansicht,	 dass	 die	
Maßgeblichkeit der Wertverhältnisse 
zum letzten Hauptfeststellungszeit-
punkt 01.01.1964 für die Einheitsbe-
wertung (spätestens) seit dem Fest-
stellungszeitpunkt 01.01.2009 wegen 
des 45 Jahre zurückliegenden Haupt-
feststellungszeitpunkts nicht mehr 
mit den verfassungsrechtlichen An-
forderungen an eine gleichheitsge-
rechte Ausgestaltung des Steuerrechts 
vereinbar sei.

•	 Durch	 den	 Verzicht	 auf	 weitere	
Hauptfeststellungen sei es nach An-
zahl und Ausmaß zu dem Gleich-
heitssatz widersprechenden Wertver-
zerrungen bei den Einheitswerten 
gekommen.

•	 Die	 seit	 1964	 eingetretene	 rasante	
städtebauliche Entwicklung gerade 
im großstädtischen Bereich, die Fort-
entwicklung des Bauwesens nach 
Bauart, Bauweise, Konstruktion und 
Objektgröße sowie andere tiefgrei-
fende Veränderungen am Immobili-
enmarkt fänden keinen angemesse-
nen Niederschlag im Einheitswert.

Der BFH vertritt indes nicht die Auffas-
sung, dass das Niveau der Grundsteuer 
insgesamt zu niedrig sei und angehoben 
werden müsse. Vielmehr gehe es ledig-
lich darum, dass die einzelnen wirt-
schaftlichen Einheiten innerhalb der 
jeweiligen Gemeinde im Verhältnis zu-
einander realitätsgerecht bewertet wer-
den müssten. Nur eine solche Bewer-
tung könne gewährleisten, dass die Be-
lastung mit Grundsteuer sachgerecht 
ausgestaltet und mit dem Gleichheits-
satz vereinbar sei.

Es obliegt nunmehr dem BVerfG, über 
die Vorlagefrage zu entscheiden. 

Der Vorlagebeschluss steht als solcher 
dem Erlass von Einheitswertbeschei-
den, Grundsteuermessbescheiden und 

Grundsteuerreform: Zwingt das Bundesverfassungsgericht den Bund zum Handeln?  
Wann wird die „Dauerbaustelle“ endlich geschlossen?
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fe einer Grundsteuerwertermittlung in 
Umsetzung der neuen Bewertungsrege-
lungen bundesweit funktionieren, 
könnte das „Schicksalsjahr“ 2020 (Aus-
laufen Solidarpakt, Neuordnung Län-
derfinanzausgleich, Wirksamkeit der 
Schuldenbremse auch für die Länder, 
…) auch für die erstmalige Anwendung 
eines neuen Grundsteuerrechts als Zeit-
horizont in den Blick genommen wer-
den. Wobei nach wie vor offen ist, ob 
und wie sich die Aufgabenverteilung 
zwischen Finanzämtern und Gemein-
den bei der Grundsteuer-Bewertung än-
dern soll. Klar ist bisher nur, dass die 
Gutachterausschüsse bezüglich der Bo-
denwertkomponente noch größere Da-
tenlücken in den Bodenrichtwerten zu 
schließen haben werden. 

•	 und	dem	von	Thüringen	vorgeschla-
genen Kombinationsmodell aus 
Verkehrswertorientierung für die Bo-
denwerte und wertunabhängigen 
Gebäudewerten (KOM)

kam bisher nicht zu einem Abschluss, 
weil sich die Befürworter einer verkehrs-
wertorientierten Besteuerung und die 
Vertreter einer wertunabhängigen Grund-
steuerbemessungsgrundlage nicht eini-
gen konnten.

Trotz oder vielleicht gerade wegen die-
ses Dissenses hatten die Finanzminis-
ter im März 2014 überraschend Eck-
punkte für das weitere Vorgehen bei 
der Reform der Grundsteuer festgelegt: 
Sie haben sich auf ein Modell zumin-
dest in den Umrissen festgelegt, bei 
dem der Grundsteuermessbetrag aus 
einer Bodenwertkomponente und ei-
ner Gebäudewertkomponente errech-
net werden soll. Darauf könnten die 
Gemeinden wie bisher ihr Hebesatz-
recht ausüben. Dieses neue Modell soll 
eine „vermittelnde“ Lösung zwischen 
dem von den norddeutschen Ländern 
bisher favorisierten Verkehrswertmo-
dell und dem gebäudewertunabhängi-
gen Kombinationsmodell darstellen. 
Aus kommunaler Sicht ist diese Rich-
tungsentscheidung in der Finanzmi-
nisterkonferenz und die Verständi-
gung auf ein Modell uneingeschränkt 
positiv zu bewerten. Damit wäre das 
bisher völlig intransparente und hin-
sichtlich der Administrierbarkeit in 
der Praxis kaum einschätzbare reine 
Verkehrswertmodell vom Tisch. Mit 
einer „mittleren Typisierung“ in der 
Gebäudewertermittlung dürfte auch 
den verfassungsrechtlichen Bedenken, 
die insbesondere gegen das Wertunab-
hängige Modell bisher vorgebracht 
wurden, hinreichend Rechnung getra-
gen werden können. 

Die Finanzministerkonferenz hat die 
Arbeitsgruppe beauftragt, dieses neue 
Modell näher auszuarbeiten. Ergebnisse 
dazu liegen aber auch zum Jahresende 
2014 nicht vor bzw. sind nicht veröf-
fentlicht worden, weil es nach wie vor 
unterschiedliche Auffassung in der Ar-
beitsgruppe zur Ausgestaltung der Ge-
bäudewertkomponente zu geben 

scheint, die bisher nicht überbrückt 
werden konnten. Somit ist auch über 
die neue Gebäudewertkomponente in-
haltlich und bezüglich der Umsetzung 
noch kaum etwas bekannt geworden.

Sollten die Finanzminister hier nicht 
von sich aus zeitnah zu einer Lösung 
kommen, ist – wie bereits angedeutet – 
nicht auszuschließen, dass das Bundes-
verfassungsgericht tätig wird und 
schneller als erwartet dem Gesetzgeber 
den Zeitrahmen für die Reform vorge-
ben und ggf. auch inhaltliche Determi-
nanten setzen wird. 

Rechnet man den benötigten zeitlichen 
Vorlauf hinzu, bis nach der Schaffung 
neuen Rechts die elektronischen Abläu-

Bilanz und Perspektiven

Im Sommer 2014 hat das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-
Württemberg den Entwurf neuer Schlüs-
selzahlen zur Ermittlung des Gemeinde-
anteils an der Einkommensteuer heraus-
gegeben. Diese Zahlen haben in den 
Kommunen zunächst für erheblichen 
Unmut gesorgt; auch weil sie zweimal 
korrigiert werden mussten. Davon abge-
sehen wurde jedoch einmal mehr deut-
lich, dass diese neben der Gewerbesteuer 
zentrale Einnahmequelle der Gemein-
den auf Basis eines Schlüssels verteilt 
wird, der für viele kommunale Praktiker 
nur schwer nachzuvollziehen ist. (vgl. 
zu grundsätzlichen Ausführungen zum 
Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer: Gemeindefinanzbericht 2014, 
BWGZ 15-16/2014, S. 884 f.).

Der Gemeindetag hat dies zum Anlass 
genommen, für zahlreiche Fälle um ei-
ne konkrete Überprüfung durch das Mi-
nisterium bzw. das Statistische Landes-
amt zu bitten. Gleichzeitig ist es zu ei-
nem Gespräch gekommen, in dem die 
maßgeblichen Gründe für die Entwick-
lung der Schlüsselzahlen aufgezeigt und 
diskutiert wurden. 

Hieraus wurde zum einen vereinbart, 
dass den Städten und Gemeinden bei 

künftigen Schlüsselzahländerungen 
von vornherein mehr Informationen 
zur Beurteilung an die Hand gegeben 
werden sollen. Zum zweiten wurde über 
die folgenden Faktoren diskutiert, die 
landesweit betrachtet eine maßgebli-
che Rolle spielen:

•	 Maßgeblich für die Schlüsselzahlen 
ab 2015 ist die Einkommensteuer-
statistik des Jahres 2010. Für die 
Schlüsselzahlen 2012 bis 2014 war 
die Einkommensteuerstatistik des 
Jahres 2007 maßgeblich. Zwischen 
2007 und 2010 ist es bekanntlich zu 
einer Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise gekommen, die nicht 
unerhebliche Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt und damit das Steuer-
aufkommen hatte (z.B. Kurzarbeit).

•	 Mit der Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise einhergehend wurde mit 
dem Gesetz zur Sicherung von Be-
schäftigung und Stabilität in 
Deutschland (Konjunkturpaket II) 
vom 02.03.2009 (BGBl I 2009, 416) 
der Grundfreibetrag ab 2009 auf 
7.834 Euro und ab 2010 auf 8.004 Euro 
erhöht. Durch die Anhebung des 
Grundfreibetrages und bei gleichzei-
tiger Senkung des Eingangssteuersat-

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer –  
Neue Schlüsselzahlen ab 2015
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zes auf 14 Prozent sowie Anhebung 
der Tarifgrenzen um 400 Euro (ab 
2010 um weitere 300 Euro) wurden 
alle Steuerpflichtigen entlastet. Diese 
entlastende Wirkung findet sich nun 
in den Schlüsselzahlen ab 2015 wie-
der, da im Sockelbereich nunmehr 
ein geringerer Bereich erfasst wird.

Gleichzeitig kann es in jeder Gemeinde 
individuelle Faktoren geben, die eine 
Veränderung der Schlüsselzahlen zur 
Folge haben. In Frage kommen folgende 
messbaren Faktoren als mögliche An-
haltspunkte:
•	 Anzahl der Einkommensteuerfälle 

2010 im Vergleich zu 2007,
•	 Entwicklung der Einwohnerzahl 

2010 im Vergleich zu 2007,
•	 Entwicklung der Anzahl der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftig-
ten am Wohnort 2010 im Vergleich 
zu 2007.

Was die konkreten Veränderungsraten 
zwischen 2015 (Statistik 2010) und 
2012 (Statistik 2007) angeht, muss auch 
folgendes berücksichtigt werden:

Landesweit ist das Steueraufkommen 
im Sockelbereich um durchschnittlich 
4,1 Prozent gesunken. Bei jenen Ge-
meinden, deren Aufkommen um mehr 
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als 4,1 Prozent gesunken ist, verändert 
sich nunmehr die Schlüsselzahl ins Ne-
gative. Im umgekehrten Fall (das Steuer-
aufkommen ist um weniger als 4,1 Pro-
zent gesunken) ist hingegen eine positi-
ve Veränderung der Schlüsselzahl fest-

zustellen. Dies führt dazu, dass sich bei 
der Veränderung der Schlüsselzahlen 
nahezu eine Normalverteilung ergeben 
hat (vgl. Abbildung).

Finanzielle Auswirkungen – 
Nivellierende Wirkung des 
Finanzausgleichs

Dass es nunmehr Gemeinden gibt, die 
„gewinnen“ und solche die „verlieren“, 
ist die logische Konsequenz. Gleichzei-
tig ist aber eines zu beachten: Der Kom-
munale Finanzausgleich Baden-Würt-
temberg sieht weiterhin eine gewisse 
Nivellierung vor. So gehört zu einer ab-
schließenden Beurteilung der Schlüssel-
zahlen je Gemeinde auch die finanziel-
len Auswirkungen, die sich aus § 6 Abs. 2 
FAG ergeben. Hiernach wird der Ermitt-
lung der Steuerkraftsumme 2015 bereits 
die neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt, 
so dass eine geringere Schlüsselzahl 
zwar im ersten Schritt einen geringeren 
Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer, gleichzeitig aber auch eine ge-
ringere FAG- und Kreisumlagebelas-
tung (vgl. §§ 1a, 35, 38 FAG) nach sich 
ziehen kann. 
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Es ist vorgesehen, einzelne besonders 
relevante und aktuelle Themen der Be-
steuerung der öffentlichen Hand in ei-
ner eigenen Schwerpunktausgabe der 
BWGZ im Jahr 2015 aufzugreifen (vo 
raussichtlich BWGZ 9/2015). Insofern 
beschränken sich die nachfolgenden 
Ausführungen auf einige wesentliche 
Kernaussagen.

Europäische Rahmenbedingungen –  
Überarbeitung der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie

In „Bilanzen und Perspektiven 2014“ 
(BWGZ 1/2014, S. 6 f.) wurde ausführ-
lich dargelegt, dass die EU-Kommission 
die Überarbeitung der Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie plant. Die seinerzeit 
diskutierten Reformmodelle stehen 
nach wie vor im Raum. Generell gilt, 
dass Änderungen in der Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie unmittelbare Auswir-
kungen auf das nationale Umsatzsteuer-
recht (vgl. hierzu den nachfolgenden 
Unterpunkt) haben werden. Die damit 
einhergehenden möglichen Problem-
stellungen dürfen keinesfalls unter-
schätzt werden.

Wie bereits in o.g. Ausgabe der BWGZ 
ausgeführt, wurde eine öffentliche, EU-
weite Konsultation durchgeführt, an 
der sich jedermann bis Ende April 2014 
beteiligen konnte. Die Geschäftsstelle 
hat sich daher, ebenso wie der DStGB 
sowie auch das Europabüro der baden-
württembergischen Kommunen, mit 
einer mehrseitigen Stellungnahme am 
offenen Konsultationsverfahren betei-
ligt und im Wesentlichen die folgenden 
Aspekte ausformuliert:

•	 Der in Europa vielfach verwendete 
Begriff des potenziellen Markts ist 
mit der realen Wettbewerbssituation 
regelfalls nicht in Einklang zu brin-
gen ist. Demzufolge wird die diesbe-
zügliche Rechtsprechung des EuGH 
abgelehnt (vgl. nächster Abschnitt).

•	 Steuerbefreiungen für die öffent-
liche Hand sinngemäß lediglich als 
„Störung der steuerlichen Neutrali-
tät“ zu begreifen, wird der besonde-

ren Stellung der öffentlichen Hand 
nicht gerecht. Zumal Steuerbefreiun-
gen für die öffentliche Hand nicht 
zwingend das Funktionieren des EU-
Binnenmarkts behindern.

•	 Wettbewerbsverzerrungen liegen in 
Bezug auf interkommunale Zusam-
menarbeit aus Sicht des Gemeinde-
tags nicht vor, da in der Regel kein 
Wettbewerb besteht (Bsp.: hoheit-
liche Beistandsleistungen wie die 
Vermietung einer gemeindlichen 
Halle für den Schulsport einer Nach-
bargemeinde).

•	 Von den vorgeschlagenen Reform-
maßnahmen werden die Vollbesteu-
erung sowie ein „Erstattungssystem“ 
dem Grunde nach abgelehnt, da die-
se weder praktikabel noch politisch 
durchsetzbar erscheinen.

•	 Es wird abgelehnt, die bisherigen 
Steuerbefreiungen des Art. 13 Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie zu strei-
chen, da dann Tätigkeiten wie bei-
spielsweise die Abwasserbeseitigung 
über Freistellungstatbestände der Art. 
132 – 134 geregelt werden müssten, 
die letztlich den „Einstieg in den Aus-
stieg“ aus der Mehrwertsteuerbefrei-
ung darstellen würden.

•	 Es wurde dargelegt, dass eine Umsatz-
besteuerung der Abwasserbeseiti-
gung höchst bedenklich erschiene, 
da zum einen in der Abwasserbeseiti-
gung bekanntlich kein Wettbewerb 
möglich ist, da die Beseitigungspflicht 
allein der Gemeinde obliegt (§ 56 
WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 1 WG 
Baden-Württemberg). Private Dritte 
kommen also allenfalls als Erfüllungs-
gehilfen in Betracht. Nach Auffassung 
der Geschäftsstelle kann also kein 
Wettbewerb zu privaten Dritten beste-
hen, folgerichtig gibt es in diesem Be-
reich auch keine Wettbewerbsverzer-
rung. Eine Umsatzbesteuerung der 
Abwasserbeseitigung hätte Mehrbe-
lastungen in Höhe von 10 bis 20 Pro-
zent für die Gebührenschuldner zur 
Folge. Diese Mehrbelastung, der kei-
nerlei zusätzlicher Nutzen gegenüber 
stünde, wird deutlich abgelehnt. Der 
Kommission wurden hierzu ergän-
zende Berechnungen und Modelle 
aus den 1990er-Jahren überlassen, aus 
denen die befürchteten Gebühren-
steigerungen hervorgehen. Gleichzei-

tig wurde darauf hingewiesen, dass 
wenn eine Steuerpflicht in der Abwas-
serbeseitigung angestrebt werden 
würde, langfristige Übergangsrege-
lungen erforderlich wären, damit Ge-
bührenerhöhungen letztlich vermie-
den werden könnten. So müsste ins-
besondere ein nachträglicher Vorsteu-
erabzug für Altinvestitionen auf 20 bis 
30 Jahre hinweg möglich sein.

Bislang hat die Kommission jedoch 
noch keine Ergebnisse des Konsultati-
onsverfahrens veröffentlicht. Dies 
mag möglicherweise damit zusammen-
hängen, dass die Fragen sehr offen for-
muliert waren und sich die Auswertung 
dementsprechend komplex gestalten 
könnte. Diese Unklarheit hat der Ge-
meindetag zum Anlass genommen, in 
der zuständigen Generaldirektion TAX 
um ein Gespräch zu ersuchen. Dieses 
Gespräch wird Mitte Januar in Brüssel 
stattfinden. Über den weiteren Fortgang 
wird zu gegebener Zeit berichtet.

Umsatzbesteuerung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit – 
Nationale Regelung durch § 2b UStG?

In Bezug auf die Überarbeitung der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie, aber 
auch bereits zuvor aufgrund diverser Ur-
teile des Bundesfinanzhofes (u.a. „Turn-
hallen-Urteil“ des BFH, Urteil vom 
10.11.2011 – V R 41/10) hat sich in den 
letzten beiden Jahren in zunehmendem 
Maße die Frage gestellt, inwieweit die 
interkommunale Zusammenarbeit um-
satzsteuerpflichtig ist bzw. künftig wer-
den wird. Die Kommunalverbände hat-
ten hiernach mehrfach gefordert, insbe-
sondere die Interkommunale Zusam-
menarbeit von der Umsatzbesteuerung 
auszunehmen, da ansonsten wesentli-
che IKZ-Bereiche unnötig verteuert und 
damit der Sinn und Zweck der IKZ kon-
terkariert würde (vgl. u.a. Gt-INFO  
Nr. 433/2013 vom 31.05.2013 – Ver-
sandtag –, sowie die Hinweise im Rah-
men der Kämmerer- und Steueramts-
leitertagungen 2013 und 2014).

Die Bundesregierung hat diese Problem-
stellung erkannt und in ihrem Koaliti-
onsvertrag formuliert:

Bilanz und Perspektiven

Besteuerung der öffentlichen Hand
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„Die interkommunale Zusammenarbeit soll 
steuerrechtlich nicht behindert werden. Wir 
lehnen daher eine umsatzsteuerliche Belas-
tung kommunaler Beistandsleistungen ab 
und werden uns – soweit erforderlich – EU-
rechtlich für eine umfassende Freistellung 
solcher Leistungen von der Umsatzsteuer ein-
setzen.“ (aus: „Deutschlands Zukunft gestal-
ten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD, 18. Legis laturperiode“).

Mithin aus dieser Erkenntnis heraus hat 
die Bundesregierung mit dem Entwurf 
eines § 2b UStG einen Regelungsvor-
schlag unterbreitet, der eine weitrei-
chende Umsatzsteuerbefreiung der In-
terkommunalen Zusammenarbeit er-
möglichen soll. Hier soll mittels der ge-
setzestechnischen Konstruktion von 
„Regel-Ausnahme-Ausnahme von der 
Ausnahme“ versucht werden, wesent-
liche Bereiche der IKZ von der Umsatz-
besteuerung auszunehmen.

In § 2b Abs. 1 Satz 1 UStG-Entwurf wird 
die Regel aufgestellt, dass juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts nicht als 
Unternehmer i.S.d. § 2 UStG-Entwurf 
gelten. § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG-Entwurf 
formuliert die Ausnahme von dieser Re-
gel, indem er Satz 1 im Falle größerer 
Wettbewerbsverzerrungen für nicht an-
wendbar erklärt. Der § 2b Abs. 2 UStG-
Entwurf wiederum formuliert hiervon 
die Ausnahme, nach der keine größere 
Wettbewerbsverzerrung gegeben ist, so-
fern die Bagatellgrenze von 17.500 Euro 
pro Jahr im Leistungsaustausch nicht 
überschritten wird (Nr. 1) oder vergleich-
bare, auf privatrechtlicher Grundlage 
erbrachte Leistungen ohne Recht auf 
Verzicht (§ 9 UStG) einer Steuerbefreiung 
unterliegen (Nr. 2). Weiterhin sollen grö-
ßere Wettbewerbsverzerrungen nicht an-
zunehmen sein, wenn gemäß § 2b Abs. 3 
UStG-Entwurf die Austauschleistungen 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
nur von einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts erbracht werden dür-
fen (Nr. 1) oder die Katalogkriterien der 
Nr. 2 (kumulativ) erfüllt sind.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: So 
sinnvoll dieser Vorschlag erscheint; 
dem Vernehmen nach ist mit einem  
Inkrafttreten des § 2b UStG wohl nicht 
vor 2016 zu rechnen.

Modifikation des Vorsteuerabzugs 
– Kommunalfreundliche  
und praktikable Regelung erreicht

In Bilanzen und Perspektiven 2014 wur-
de bereits, wie in den Vorjahren, auf die 
grundsätzliche Verpflichtung zur An-
wendung des BMF-Schreibens vom 
02.01.2012 in Sachen Vorsteuerabzug 
hingewiesen.

Die Geschäftsstelle wurde hier, gemein-
sam mit landesweit tätigen Steuerbera-
tungsbüros tätig, um im Gespräch mit 
der Finanzverwaltung Lösungen für die 
kommunale Praxis zu erarbeiten. Im Er-
gebnis ist es mittels eines Schreibens 
des MFW gelungen festzuhalten, dass es 
„bei Versorgungsbetrieben (Lieferung von 
Wasser, Strom, Gas und Wärme) der Kom-
munen aus Vereinfachungsgründen zuge-
lassen [wird], dass bei einem Verwendungs-
anteil von höchstens 10% für nichtwirt-
schaftliche Zwecke im engeren Sinne der 
Umfang der nicht abziehbaren Vorsteuer 
erst nach Ablauf des Besteuerungszeit-
raums auf der Grundlage der tatsächlichen 
Verbrauchsmengen ermittelt wird. Es wird 
dabei nicht beanstandet, wenn die Höhe 
der Vorsteuerkürzung anhand der Verkaufs-
preise, ggfs. abzüglich eines Kommunalra-
batts, geschätzt wird und die Kommunen 
hierüber innerbetriebliche Abrechnungen 
(vgl. Abschn. 14.1 Abs. 4 UStAE) erteilen.“
(vgl. Gt-INFO Nr. 71/2014 vom 
13.01.2014 – Versandtag).

Dies bedeutet, dass das BMF-Schreiben 
uneingeschränkt auf alle Fälle Anwen-
dung findet und der Vorsteuerabzug im 
Sinne des BMF-Schreibens grundsätzlich 
zwar bereits beim Leistungsbezug (also 
im laufenden Jahr) zu kürzen wäre. Es 
wird jedoch zugelassen, die Kürzung erst 
nach Ablauf des Besteuerungszeitraums 
vorzunehmen, oder alternativ, die Vor-
steuerkürzung – wie bisher – sinngemäß 
durch eine Versteuerung der Wasser- und 
Energielieferungen durch innerbetriebli-
che Abrechnungen an die nicht abzugs-
berechtigten Bereiche zu erreichen. 

Hiermit ergeben sich für die Erstellung 
der Anmeldungen und der Jahressteuer-
erklärung hinsichtlich der Wasser- und 
Energieversorgungseinrichtungen der 
Gemeinde – vorausgesetzt der Eigenver-

brauch liegt unter 10 Prozent – keine we-
sentlichen Änderungen zur bisherigen 
Praxis. Änderungen des Vorsteuerschlüs-
sels, Berechnung der Selbstkosten oder 
Weiterberechnung von nicht gezogener 
Vorsteuer sind somit nicht notwendig.

Diese Vorgehensweise wird von der 
Finanzverwaltung, nach derzeitigem 
Kenntnisstand, akzeptiert – dies je-
doch nur dann, wenn seitens der Ge-
meinde gegenüber dem örtlichen Fi-
nanzamt klar und transparent darge-
stellt worden ist, dass man sich auf die 
oben dargestellten Grundsätze bezieht. 
Dies muss sichergestellt sein, um von 
vornherein dem Verdacht (möglicher-
weise) strafbarer Steuerverkürzungen 
entgegenzuwirken.

Umsatzbesteuerung der 
Forstverwaltungskostenbeiträge 
– Zweijähriges Moratorium erreicht

Zum Ende des Jahres 2013 hatte der Lan-
desbetrieb ForstBW einseitig erklärt, dass 
die Forstverwaltungskostenbeiträge ab 
dem 01.01.2014 zuzüglich Umsatzsteuer 
erhoben werden sollten. Hiergegen wur-
de der Gemeindetag noch im Dezember 
2013 initiativ. Es kam zu intensiven Ge-
sprächen zwischen der kommunalen Sei-
te und der Forstverwaltung. Dabei hat 
der Gemeindetag ein mindestens zwei-
jähriges Moratorium gefordert.

Im Ergebnis haben Finanzminister  
Dr. Nils Schmid MdL und Minister  
Alexander Bonde in einem gemeinsa-
men Schreiben erklärt, dass es nicht be-
anstandet werde „wenn der Forst-
verwaltungskostenbeitrag auch in den 
Jahren 2014 und 2015 noch ohne Um-
satzsteuer erhoben wird.“( vgl. Gt-INFO 
Nr. 650/2014 vom 06.08.2014). Den For-
derungen des Gemeindetags nach einem 
zweijährigen Moratorium ist damit voll-
umfänglich Rechnung getragen worden.

Umsatzbesteuerung von Sauna-
leistungen – 7 oder 19 Prozent?

Überraschend war im Jahr 2014 zu-
nächst die Mitte September bekannt ge-
wordene Absichtserklärung der Finanz-
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verwaltung, Saunaleistungen bereits ab 
dem 01.01.2015 mit dem Regelsteuer-
satz von 19 Prozent, statt wie bisher 
dem ermäßigten Steuersatz von 7 Pro-
zent, zu unterwerfen. Dies hat im kom-
munalen Umfeld für erheblichen Un-
mut gesorgt. Auch der Gemeindetag 
Baden-Württemberg hat ein diesbezüg-
liches Protestschreiben an den Finanz-
minister gerichtet. Eine Reaktion lag 
zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Auf Bundesebene haben die kommuna-
len Spitzenverbände mit gleicher Argu-
mentation um Verbesserungen ersucht. 
Die Reaktion der Finanzverwaltung auf 
Bundesebene ist bislang jedoch ernüch-
ternd. So wurde mittels BMF-Schreiben 
geregelt, dass mit Wirkung zum 
01.07.2015 Abschnitt 12.11 des Um-
satzsteuer-Anwendungserlasses dahin-
gehend geändert werden soll, dass Sauna-
leistungen ab diesem Zeitpunkt dem 
Regelsteuersatz unterliegen sollen.

Eine Änderung dieser Entscheidung 
wird allenfalls auf politischem Wege zu 
erreichen sein. Über den weiteren Fort-
gang wird zu gegebener Zeit berichtet.

Besteuerung des Breitband-Ausbaus

Ein Megathema ist der Breitbandausbau 
in den Kommunen auch in steuerrecht-
licher Hinsicht. So ist es auch 2014 vie-
lerorts zu (interkommunalen) Ausbau-
konzepten gekommen. Diese Konzepte 

schlagen sich in aller Regel umgehend in 
hohen Investitionsbeträgen nieder. Es 
stellt sich aufgrund der hohen Investiti-
onssummen auch zunehmend die Frage, 
wie die Investitionen aus steuerlicher 
Sicht zu behandeln sind. Im Interesse ei-
ner möglichst landeseinheitlichen Klä-
rung und Handhabung ist der Gemein-
detag mit einem umfassenden Fragenka-
talog auf die Landesfinanzverwaltung 
zugegangen. Es wurde der Versuch unter-
nommen, die in der Praxis auftretenden 
Fallkonstellationen zu systematisieren, 
um eine möglichst sachgerechte und 
kommunalfreundliche Besteuerung zu 
erreichen (vgl. Abbildung). 

Es wurde im Wesentlichen dargelegt, 
dass es Gemeinden geben kann, die noch 
ganz am Beginn des Breitbandausbaus 
stehen und die Aufgabe komplett einem 
Zweckverband übertragen wollen (K-1), 
solche die bereits Leerrohre verlegt ha-
ben und diese an einen Zweckverband 
verkaufen, steuerlich in den Zweckver-
band einlegen oder an diesen verpachten 
wollen (K-2, K-3), sowie solche, die be-
reits ein innergemeindliches Netz (Rohre 
und Glasfaser) haben und dieses wieder-
um verkaufen, einlegen oder verpachten 
möchten (K-4, K-5, K-6). Im Übrigen 
dürfte allen Gemeinden gemeinsam 
sein, dass sie zum Aufbau eines zwi-
schengemeindlichen „Backbone-Netzes“ 
eine Investitionskostenumlage leisten.

Steuerrechtlich resultieren daraus einige 
Fragen. Die drei bedeutsamsten sind:

•	 Körperschaftsteuer: Wenn ein ge-
meindliches Netz in den Zweckver-
band eingebracht wird, kann u.U. 
körperschaftsteuerlich die Aufde-
ckung stiller Reserven drohen, da kei-
ne Buchwertübertragung vom ge-
meindlichen BgA auf den Zweckver-
bands-BgA möglich ist.

 Das Finanzministerium teilte hierzu 
bislang mit, dass der Finanzminister 
gegenüber der Bundesregierung initi-
ativ geworden sei. Eine landesrechtli-
che Regelung (im GKZ) sei jedoch 
wohl nicht ausreichend.

•	 Umsatzsteuer; Weiterleitung von 
Zuschüssen, Besteuerung von Ver-
bandsumlagen: Hier vertritt die Fi-
nanzverwaltung die Auffassung, dass 
die Vorgänge nur dann nicht steuer-
bar (und damit sog. „echte Zuschüs-
se“) seien, wenn keine konkrete Ge-
genleistung seitens des Zweckverban-
des vorliege. Es ist jedoch fraglich, 
wie dies satzungsrechtlich wirksam 
dargestellt werden kann.

•	 Umsatzsteuer; Verpachtungs-BgA: 
Sofern eine Gemeinde oder ein 
Zweckverband ein Breitbandnetz an 
einen Dritten (Betreiber) verpachtet 
und dem Betreiber einen Zuschuss 
bezahlt, der höher ist wie das Pacht-
entgelt, wird die Eigenschaft eines 
(vorsteuerabzugsberechtigten) Ver-
pachtungs-BgA’s verneint. Diese Pro-
blematik geht zurück auf eine Verfü-
gung der OFD Niedersachsen vom 
Januar 2011, die auch bereits im Be-
reich von Schwimmbädern für Pro-
bleme gesorgt hat. Hier wird gegen-
über der Finanzverwaltung nochmals 
nachzufassen sein, insbesondere vor 
dem Hintergrund einer für die Kom-
munen positiven Rechtsprechung in 
Sachsen.

Diese Aspekte sind bereits jeweils für 
sich betrachtet sowie im Gesamtkontext 
nicht ganz trivial, weswegen derzeit 
noch eine Abklärung mit ausgewählten 
Steuerberatern erfolgt. Voraussichtlich 
wird es Anfang 2015 zu einem Ge-
sprächstermin mit der Finanzverwal-
tung kommen. 

Über den weiteren Fortgang wird zu  
gegebener Zeit berichtet. 

Bilanz und Perspektiven
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Im kommunalen Bereich bestehen 
Überlegungen, das Eigenbetriebsrecht 
zu novellieren. Ob und inwieweit dies 
innerhalb der laufenden Legislaturperi-
ode noch möglich ist, erscheint frag-
lich. Gleichwohl gibt es einige Aspekte 
im derzeitigen Eigenbetriebsrecht, über 
deren Änderung es sich nachzudenken 
lohnt. Die Geschäftsstelle ist hierbei 
für Anregungen aus der kommunalen 
Praxis jederzeit offen.

Die letzten größeren materiellen Än-
derungen haben die Vorschriften zur 
Wirtschaftsführung und Rechnungsle-
gung der Eigenbetriebe jedenfalls mit-
telbar durch das Bilanzrechtsmoderni-
sierunggesetz – BilMoG vom 25.05.2009 
(BGBl. 1102) erfahren (u.a. Abzinsung 
von Rückstellungen nach bestimmten 
Vorgaben). Über § 7 EigBVO gelten die 
Regelungen für große Kapitalgesell-
schaften im HGB auch für den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebs.

Nahezu zeitgleich wurde mit Art. 3 
des Gesetzes zur Reform des Gemein-
dehaushaltsrechts vom 04.05.2009 
(GBl. S. 185) § 12 EigBG geändert und 
für Eigenbetriebe die Möglichkeit ge-
schaffen, Eigenbetriebe nach den Vor-
schriften der kommunalen Doppik 
(NKHR-BW) für den Kernhaushalt zu 
führen. Eine weitergehende Änderung 
der Vorschriften zur Wirtschaftsfüh-
rung und Rechnungslegung der Ei-
genbetriebe wurde zurückgestellt und 
soll Gegenstand eines eigenständigen 
Novellierungs- bzw. Evaluierungspro-
jekts sein.

Da § 6 Abs. 1 EigBVO neben der kauf-
männischen doppelten Buchführung 
noch die Anwendung einer eigenbe-
triebsgerechten Verwaltungsbuchfüh-
rung erlaubt (Betriebskameralistik), 
können Eigenbetriebe derzeit

•	 in der Reinform der kommunalen 
Doppik in Anwendung der Vorschrif-
ten des HGB für große Kapitalgesell-
schaften,

•	 mit der Betriebskameralistik in An-
wendung der Vorschriften des HGB 
für große Kapitalgesellschaften und

•	 mit der kommunalen Doppik für 
Kernhaushalte (NKHR-Doppik) ge-
führt werden;

•	 mithin mit jeweils zwei Ausprägungen
•	 in der Buchführungstechnik (Betriebs-

kameralistik einerseits, doppelte Buch-
führung andererseits), 

•	 in der Haushaltsplanung (Wirt-
schaftsplan mit Erfolgs- und Vermö-
gensplan einerseits bzw. NKHR-Haus-
haltsplan andererseits) 

•	 und im Jahresabschluss (HGB für  
große Kapitalgesellschaften einer-

seits, NKHR für Kernhaushalte ande-
rerseits). 

Mehrere Systeme bestehen also neben-
einander, die kommunale Doppik ist 
keine einheitliche und auch soft-
waretechnisch mit unterschiedlichen 
Lösungen zu unterstützen (von SAP DO-
KEM Betriebskameralistik, SAP R/3 bis 
zu „autonomen“ Lösungen). Über die 
Eigenbetriebe hinaus prägt diese Vielfalt 
auch die Landschaft der kommunalen 
Zweckverbände. 

 Novelle des Eigenbetriebsrechts

Die Diskussionen um die Novelle des 
Gemeindewirtschaftsrechts dauern nun 
bereits seit dem Herbst des Jahres 2013 
an. Ein vorläufiger Gesetzentwurf des 
Innenministeriums wird seit dieser Zeit 
insbesondere von Industrie und Hand-
werk öffentlich diskutiert. Ein Ende ist 
aktuell noch nicht in Sicht.

Forciert wurden in diesem vorläufigen 
Gesetzentwurf, soweit öffentlich bereits 
bekannt:

•	 eine Änderung der Subsidiaritäts-
klausel des § 102 Abs. 1 Nr. 3 GemO, 

•	 explizit keine Überarbeitung des Ört-
lichkeitsprinzips (§ 102 Abs. 7 GemO), 

•	 die Einführung einer Nebenleistungs-
klausel (§ 102 GemO), 

•	 die Ermöglichung der „Selbständigen 
Kommunalanstalt“ (öffentlichen 
Rechts) in § 102 GemO

•	 sowie mit letzterem einhergehend 
die Modernisierung des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit. 

In der öffentlichen Diskussion scheiden 
sich die Geister an der bisher vorgesehe-
nen Änderung der Subsidiaritätsklausel 
des § 102 Abs. 1 Nr. 3 GemO. Der Regie-
rungsvorschlag zielte darauf ab, den 
Rechtsstand vor 2005 wiederherzustellen, 
wonach eine Kommune außerhalb der 
Daseinsvorsorge dann tätig werden dürfe, 
wenn ein Dritter dies nicht besser könne. 
Seit 2005 ist demgegenüber geregelt, dass 
eine Kommune nur noch dann tätig wer-

den darf, wenn es keinen privaten Dritten 
gibt, der dies nicht besser kann. Die Ver-
treter von Industrie und Handwerk be-
fürchten durch diese Änderung auf den 
alten Rechtsstand ein nahezu schranken-
loses Wirtschaften der Kommunen. Diese 
Meinung wurde sowohl über die Landes-
presse wie auch in Anschreiben an einzel-
ne Kommunen umfassend kundgetan. 

Im Einklang damit wurde von einer Par-
tei im Land eine „Online-Petition“ auf 
einer privatwirtschaftlichen „Petitions-
Plattform“ gestartet, die jedoch Anfang 
November gerade einmal 859 Unterstüt-
zer aus Baden-Württemberg verzeichnen 
konnte (Abrufdatum 03.11.2014). Das 
öffentliche Interesse an der Thematik 
kann daher durchaus als verhalten be-
zeichnet werden, auch wenn die veröf-
fentlichte Meinung hier scheinbar eine 
andere Sprache spricht.

Umso bedauerlicher ist, dass über die 
Diskussionen zum Subsidiaritätsprinzip 
verloren geht, dass

•	 Kommunen weder vor noch nach 
2005 uneingeschränkt wirtschaften 
konnten, da die Rechtsaufsicht be-
reits bisher im Zweifel sehr rigoros 
vorgegangen ist;

•	 wesentliche Bestandteile der Kritik 
sich nicht gegen die Subsidiarität, 
sondern beispielsweise auch gegen 
das Örtlichkeitsprinzip richten; es 

Novelle des Gemeindewirtschaftsrechts und des GKZ
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werden insoweit Äpfel mit Birnen 
verglichen;

•	 es deutlich wichtigere Aspekte des 
aktuellen Gesetzentwurfs gibt, die ins 
Hintertreffen geraten. Es besteht die 
Gefahr, dass die unbestritten sinnvol-
le Novelle des Gemeindewirtschafts-
rechts an einer im Vergleich eher 
nachgeordneten Frage scheitert.

Es steht zu hoffen, dass die wesentlichen 
Aspekte des Gesetzentwurfs nicht über 
die Diskussion um § 102 Abs. 1 Nr. 3  
GemO scheitern, da zahlreiche Städte 
und Gemeinden im Land auf die in Aus-
sicht gestellten Instrumente warten. Der 
Gemeindetag wird die weiteren Diskus-
sionen konstruktiv-kritisch begleiten 
und seine Mitglieder zu gegebener Zeit 
via Gt-info und BWGZ informieren. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Beschluss vom 05.03.2013 (1 BvR 
2457/08) eine Regelung in § 13 Abs. 1 
des Bayerischen Kommunalabgabenge-
setzes für unvereinbar mit dem Grund-
gesetz erklärt, die mit der Regelung in  
§ 3 Abs. 1 Nr. 4c des Baden-Württember-
gischen Kommunalabgabengesetzes 
übereinstimmt. Danach beginnt die 
Festsetzungsfrist im Falle einer ungülti-
gen Satzung erst mit Ablauf des Kalen-
derjahres zu laufen, in dem die gültige 
Satzung bekanntgemacht worden ist. 
Damit ermöglicht die Regelung im Er-
gebnis, zeitlich unbegrenzt Abgaben zu 
erheben, wenn ungültiges Satzungs-
recht jeweils durch gültiges Satzungs-
recht ergänzt wird. Praktische Bedeu-
tung kommt solchen Sachverhalten vor 
allem im Erschließungs- und Anschluss-
beitragsrecht zu, wenn Satzungen sich 
in der Vergangenheit – z.B. mangels vor-
liegender oder mangelhafter Kalkulatio-
nen (Globalberechnungen) – als nichtig 
erwiesen haben. Erst nach Erlass der 
ersten rechtmäßigen Satzung konnten 
dann Beiträge zeitlich unbegrenzt 
„nacherhoben“ werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun-
mehr festgestellt, dass das Rechtsstaats-
prinzip in seiner Ausprägung als der 
Rechtssicherheit dienendes Gebot der 
Belastungsklarheit und -vorhersehbar-
keit Regelungen verlangt, die sicherstel-
len, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich 
nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlan-
gung des Vorteils festgesetzt werden kön-
nen. Der Gesetzgeber muss einen Aus-
gleich zwischen dem Interesse der Allge-
meinheit an Beiträgen für solche Vorteile 
einerseits und dem Interesse des Beitrags-

schuldners andererseits irgendwann 
Klarheit erlangen, ob und in welchem 
Umfang er zu einem Beitrag herangezo-
gen werden kann. Damit muss der Ge-
setzgeber im Kommunalabgabengesetz 
eine zeitliche Höchstgrenze einführen, 
innerhalb derer Erschließungs- bzw. An-
schlussbeiträge festzusetzen sind. 

Darüber hinaus müssen die Regelun-
gen zur Durchführung von Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Rahmen von 
städtebaulichen Verträgen in § 20 ff. 
des Kommunalabgabengesetzes an die 
Änderungen des BauGB (§ 11 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und 3) durch das Gesetz zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weiteren 
Forstentwicklung des Städtebaurechts 
vom 11.06.2013 (GBl. I S. 1548) ange-
passt werden. 

Die kommunalen Landesverbände wer-
den die Novellierung des Kommunalab-
gabengesetzes zum Anlass nehmen, um 
weitere Änderungen bzw. Korrekturen 
des Gesetzes anzuregen, insbesondere 
eine gesetzliche Klarstellung, dass auch 
selbstständige Kreisverkehre – entgegen 
der neuesten Rechtsprechung des VGH 
Baden-Württemberg – zu den beitrags-
fähigen Erschließungsmaßnahmen ge-
hören. Auch wird darüber zu diskutie-
ren sein, ob es künftig – wie nunmehr 
auch in Bayern – zulässig sein soll, Ge-
bühren alternativ nach Nominal- oder 
Wiederbeschaffungszeitwerten zu kal-
kulieren. Nach ersten Vorberatungen in 
den Gremien der kommunalen Landes-
verbände dürfte tendenziell damit zu 
rechnen sein, dass es bei der bisherigen 
Rechtslage bleiben soll.

Novellierung Kommunalabgabengesetz

Weitere Änderungsvorschläge – die 
noch nicht abschließend sind und 
auch noch einer eingehenden Prüfung 
bedürfen – betreffen die Einschaltung 
Dritter bei Mahn- und Vollstreckungs-
verfahren, die Einführung eines rollie-
renden Systems bei der Gebührenver-
anlagung, die Bildung von Rücklagen 
für künftige Investitionen, die Bestim-
mung kommunaler Gewinnanteile 
bzw. von Gebührenausfällen durch 
Niederschlagung und Erlass als ansatz-
fähige Kosten, die Zulassung von kal-
kulatorischen Zinsen bei Verwaltungs-
gebühren und die Berücksichtigung 
von Zahlungen an private Investoren 
bei der Kurtaxekalkulation. 
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Kosten führt die Rechtsprechung also 
auch im landesrechtlichen Erschlie-
ßungsbeitragsrecht fort.

Ferner bestätigt der Verwaltungsgerichts-
hof die landesrechtliche Regelung des  
§ 38 Abs. 3 Satz 3 KAG, die ausdrücklich 
nur noch einen gebietsbezogenen und 
keinen grundstücksbezogenen Artzu-
schlag mehr vorsieht (im konkreten Fall 
hatte die betroffene Stadt – abweichend 
vom Satzungsmuster des Gemeindetags – 
in ihre Erschließungsbeitragssatzung ei-
nen gebietsbezogenen Artzuschlag für 
Mischgebiete aufgenommen, was der 
VGH Baden-Württemberg für zulässig 
erachtete). Auf die tatsächliche Grund-
stücksnutzung kommt es daher insoweit 
nicht an; ein grundstücksbezogener Art-
zuschlag, der eine höhere Beitragsbelas-
tung bei einer tatsächlich ausschließlich 
oder überwiegend gewerblich oder ver-
gleichbar stattfindenden Grundstücks-
nutzung beinhaltet, ist also im landes-
rechtlichen Erschließungsbeitragsrecht 
nicht mehr zulässig.

Besondere Beachtung verdient die Ent-
scheidung aber wegen ihrer Aussage zu 
Kreisverkehrsanlagen, deren Beitrags-
fähigkeit in Baden-Württemberg bisher 
nicht einheitlich beurteilt wurde, zu-
mal der Gesetzgeber auch in der KAG-
Novelle 2009 – trotz einer entsprechen-
den Forderung seitens des Gemeinde-
tags - gerade zu dieser Frage eine expli-
zite gesetzliche klarstellende Regelung 
zum Kreisverkehr deswegen nicht für 
notwendig erachtete, weil er ausweis-
lich der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 
14/4002 S. 72) mit der klarstellenden 
Ergänzung des § 35 Abs. 1 Nr. 2 KAG 
durch Art. 10 Nr. 9 Buchst. a) des Geset-
zes zur Reform des Gemeindehaus-
haltsrechts vom 4.5.2009 (GBl.l S. 185) 
davon ausging, dass zu den Kosten des 
Anschlusses an andere Verkehrsanla-
gen auch die Kosten für Kreuzungen 
und Einmündungen gehörten und der 
Begriff der Kreuzungen auch Kreisver-
kehrsplätze als bautechnisch besonders 
gestaltete höhengleiche Kreuzungen 
einschließe (weshalb auch die Kreisver-
kehrskosten im Grundsatz beitrags-
fähig seien). 

Zwei sehr wichtige Grundsatzentschei-
dungen zum landesrechtlichen Er-
schließungsbeitragsrecht hat der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg im Jahr 2014 gefällt:

Im Urteil vom 20.2.2014 – 2 S 1215/13 
(BWGZ 2014, S. 378) hat er sich mit der 
Bildung von Abrechnungseinheiten 
beschäftigt. Der Verwaltungsgerichts-
hof hat die mit der Übernahme des Er-
schließungsbeitragsrechts in Landes-
recht vom Landesgesetzgeber verfolgte 
Zielsetzung, den Städten und Gemein-
den einen größeren Entscheidungs-
spielräumen bei der Zusammenfassung 
mehrerer Straßen zur gemeinsamen Ab-
rechnung einzuräumen, anerkannt. Aus 
Sicht der Kommunen eine erfreuliche 
Bestätigung. Es sind auch nicht die vom 
Bundesverwaltungsgericht für die Er-
schließungseinheit im Erschließungs-
beitragsrecht des BauGB, das in den an-
deren Bundesländern gilt, aufgestellten 
Kriterien einfach auf die Abrechnungs-
einheit im Kommunalabgabengesetz 
übertragbar.

Die Leitsätze dieses Urteils sprechen für 
sich:

•	 Der (Landes-)Gesetzgeber hat – ab-
weichend vom BauGB-Erschlie-
ßungsbeitragsrecht – die Bildung ei-
ner Abrechnungseinheit nicht davon 
abhängig gemacht, dass die betroffe-
nen Anbaustraßen untereinander in 
einem Abhängigkeitsverhältnis ste-
hen. Die Bildung einer Abrechnungs-
einheit setzt nach § 37 Abs. 3 KAG 
lediglich voraus, dass es sich um 
mehrere erstmals herzustellende An-
baustraßen handelt, die eine städte-
baulich zweckmäßige Erschließung 
des Baugebiets ermöglichen und mit-
einander verbunden sind.

•	 Auch die neuere Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zum Bau 
GB-Erschließungsbeitragsrecht, wo-
nach unabhängig von einem darauf 
gerichteten Willen der Gemeinde  
eine Pflicht zur gemeinsamen Ab-
rechnung des beitragsfähigen Auf-
wandes für die eine Erschließungs-

einheit bildenden Anlagen entsteht, 
wenn im Zeitpunkt unmittelbar vor 
der endgültigen Herstellung der ers-
ten Anlage absehbar ist, dass bei ge-
trennter Abrechnung der sich für die 
Hauptstraße ergebende Beitragssatz 
voraussichtlich um mehr als ein Drit-
tel höher sein wird als die jeweils für 
die Nebenstraßen geltenden Beitrags-
sätze, ist nicht auf die landesrecht-
liche Abrechnungseinheit i.S.v. § 37 
Abs. 3 KAG übertragbar.

•	 Vielmehr ist es so, dass nach der lan-
desrechtlichen Regelung des § 37 
Abs. 1 KAG eine auf die einzelne An-
lage (insbesondere Anbaustraße) be-
zogene Beitragspflicht den Regelfall 
darstellt und diese unabhängig von 
einem entsprechenden Willen der 
Gemeinde kraft Gesetzes entsteht. 
Nur dann, wenn sich eine Gemeinde 
vor Entstehung der Beitragspflicht 
gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 KAG (recht-
mäßig) dazu entschieden hat, eine 
Abrechnungseinheit aus mehreren 
Anbaustraßen zu bilden oder eine 
Abschnittsbildung nach § 37 Abs. 2 
KAG durchzuführen, ist Kostener-
mittlungsraum nicht die einzelne 
Anbaustraße, sondern der Abschnitt 
einer Anbaustraße oder mehrere zu 
einer Abrechnungseinheit zusam-
mengefasst Anlagen.

In einer weiteren Grundsatzentschei-
dung vom 10.7.2014 – Az. 2 S 2228/13 
(BWGZ 2014 S. 1308) hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg 
zu verschiedenen weiteren Aspekten des 
landesrechtlichen Erschließungsbei-
tragsrechts Stellung genommen:

Unter anderem hält er auch für das ba-
den-württembergische Landesrecht dar-
an fest, dass wie bereits früher im 
BauGB-Erschließungsbeitragsrecht die 
sachlichen Beitragspflichten erst mit 
dem Eingang der letzten Unterneh-
merrechnung entstehen können, so-
fern die sonstigen Voraussetzungen vor-
liegen. Dieses im Gesetzeswortlaut des  
§ 41 KAG nicht ausdrücklich genannte 
Tatbestandsmerkmal der Ermittelbar-
keit der beitrags- bzw. umlagefähigen 

Erschließungsbeitragsrecht: Abrechnungseinheit und Kreisverkehrsplätze
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Hier hat sich der VGH Baden-Württem-
berg nicht mit der Gesetzesbegründung 
zufrieden gegeben, sondern sich der 
Auffassung von Driehaus (Erschlie-
ßungsbeitragsrecht in Baden-Württem-
berg, 1. Aufl. 2005, Erschließungs- und 
Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012) und 
Göppl (Leitfaden zum Erschließungs-
beitragsrecht in Baden-Württemberg) 
angeschlossen, wonach die Kosten für 
die Herstellung eines Kreisverkehrs je-
denfalls dann, wenn es sich dabei um 
eine selbstständige Verkehrsanlage han-
dele, keine Anschlusskosten i.S.v. § 35 
Abs. 1 Nr. 2 KAG sein sollen. Nachvoll-
ziehbar ist dies nicht, zumal es dem Ge-
setzgeber überhaupt nicht auf die (er-
schließungs- bzw. beitragsrechtliche) 
Selbstständigkeit oder Unselbstständig-
keit von Kreisverkehren ankam. 

Der Gemeindetag wird dieses Thema in 
der anstehenden Novellierung des Kom-
munalabgabengesetzes aufgreifen und 
für eine gesetzliche Klarstellung der Bei-
tragsfähigkeit der Kosten von (auch 
selbstständigen) Kreisverkehrsanlagen 
eintreten, wie dies nicht nur 2009, son-
dern bereits 2005 in der Gesetzesbegrün-
dung als Vorstellung des Gesetzgebers 
klar zum Ausdruck kam. Denn es ist nicht 
nachvollziehbar, warum hier zwischen 
selbstständigen Kreisverkehrsanlagen 
und unselbstständigen Kreisverkehren 
(deren Mittelinsel überfahren werden 
kann), unterschieden werden soll (und 
die Kosten letzterer vom VGH wohl als 
beitragsfähig gesehen werden). Und so-
gar das Bundesverwaltungsgericht gerade 
am Beispiel einer baden-württembergi-
schen Stadt bereits 1990 anerkannte, dass 
– obwohl nicht explizit im Gesetz ge-
nannt – zu den beitragsfähigen Kosten 
„für die“ (nicht: „der“) erstmalige Her-
stellung einer Anbaustraße die Kosten 
der Anlegung einer Abbiegespur auf einer 
bestehenden Bundesstraße gehören, in 
die die neue Anbaustraße einmündet 
(BVerwG, Urteil vom 23.02.1990 – 8 C 
75.88, KStZ 1990 S. 227). Der Landesge-
setzgeber wollte im Kommunalabgaben-
gesetz mit der ausdrücklichen Benen-
nung der Kosten des Anschlusses neuer 
an bestehende Verkehrsanlagen durch 
Einmündungen oder Kreuzungen klar-
stellen, dass es auch im Kommunalabga-
bengesetz so wie früher im BauGB-Er-

schließungsbeitragsrecht „externe“, d.h. 
außerhalb der Fläche der konkreten An-
baustraße anfallende Kosten gibt, die 
gleichwohl beitragsfähig sind. Und dies 
trifft auf solche selbstständiger wie un-
selbstständiger Kreisverkehrsanlagen 
gleichermaßen zu.

Spannend dürften auch weitere beim Ver-
waltungsgerichtshof anhängige Verfahren 
werden, in denen es um die Frage geht, 
wann die Fahrbahn einer Anbaustraße 
nach Bauprogramm und technischem 
Ausbauprogramm endgültig hergestellt ist 
mit der Folge, dass spätere Veränderungen 

nicht mehr erschließungsbeitragsfähig 
sind. Diese Frage stellt sich vielerorts, 
wenn an älteren Straßen größere Straße-
nerneuerungsmaßnahmen bis hin zum 
vollständigen Austausch des Straßenober-
baus (Deckschicht und darunter liegende 
Tragschicht) durchgeführt werden und zu 
beantworten ist, ob der „neue“ Stra-
ßenoberbau zur erstmaligen endgültigen 
Herstellung führt und diese Kosten bei-
tragsfähig sind oder ob die bereits länger 
zurückliegende Anlegung der Fahrbahn 
die erstmalige Herstellung war und ledig-
lich die damaligen Kosten erschließungs-
beitragsrechtlich ansatz fähig sind. 

Erstmals seit Bestehen der Bundesrepub-
lik Deutschland wurde im Jahr 2014 in 
erheblichem Ausmaß über den Abschluss 
internationaler Freihandelsabkommen 
diskutiert. Wesentlicher Auslöser war das 
zwischen der EU und den USA diskutier-
te Freihandelsabkommen TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partner-
ship), das wegen verschiedenster Aspekte 
in die Kritik geraten ist. Die in weiten 
Teilen unsachlich geführte öffentliche 
Diskussion darf jedoch nicht darüber 
hinweg täuschen, dass von derartigen 
Abkommen zentrale Aspekte der Da-
seinsvorsorge betroffen sein könnten.

Um auf die möglichen Auswirkungen 
für die kommunale Ebene hinzuwei-
sen, hat der Gemeindetag bereits Anfang 
2014 ein gemeinsames Schreiben der 
drei kommunalen Landesverbände in 
Baden-Württemberg an die Landesregie-
rung initiiert. Damit, und mit einem Ar-
tikel in der BWGZ (Schmid/Müller: „Frei-
handelsabkommen TTIP, CETA und plu-
rilaterales Dienstleistungsabkommen 

PTiSA – Nur „Chlorhühnchen“ oder Ge-
fahren für die kommunale Daseinsvor-
sorge?“, in: BWGZ 8/2014, S. 336 ff.) 
wurde in Baden-Württemberg erstmals 
auf die Problematik aus kommunaler 
Sicht aufmerksam gemacht. Der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund hat da-
rüber hinaus ein dezidiertes Positionspa-
pier („Risiken für Daseinsvorsorge aus-
schließen, Chancen für mehr Wachs-
tum nutzen“) mit veröffentlicht, in dem 
klargestellt wird, dass die kommunale 
Seite Freihandelsabkommen nicht per se 
ablehnt. Gleichzeitig wurde auf die Risi-
ken in Bezug auf die Daseinsvorsorge 
und das öffentliche Beschaffungswesen 
hingewiesen.

Es wird zu beobachten bleiben, wie sich 
die Diskussionen um TTIP und CETA im 
Einzelnen entwickeln werden. Die 
Kommunalverbände auf Landes-, Bun-
des- und europäischer Ebene haben je-
denfalls ein wachsames Auge auf die 
Daseinsvorsorge und das öffentliche 
Beschaffungswesen. 

Freihandelsabkommen TTIP, CETA und  
plurilaterales Dienstleistungsabkommen TiSA
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pflege für Zwecke der Förderung der 
Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG 
und die Verbesserung der Basis für die 
Schulkostenauswertung für den Schul-
lastenausgleich u.a., wenn ein zentrales 
Gebäudemanagement geführt wird. Der 
fortgeschriebene Bilanzierungsleitfaden 
Stand August 2014 enthält neue Erfah-
rungswerte für die Straßenbewertung in 
der Eröffnungsbilanz und Praxishilfen 
für die Abgrenzung zwischen Herstel-
lungs- und Erhaltungsaufwand beim 
Straßenbau. Auch im Leitfaden zur 
Buchführung werden wertvolle Tipps 
zum Buchen in der kommunalen Dop-
pik gegeben. Die Erarbeitung und Fort-
schreibung des Bilanzierungs-, des Bu-
chungs- und weiterer Leitfäden und 
Arbeitshilfen zum neuen kommunalen 
Haushaltsrecht entspricht der baden-
württembergischen Vorgehensweise 
„aus der Praxis für die Praxis“ oder „von 
Kommunen für Kommunen“, denn in 
diesen Arbeitsgruppen geben die kom-
munalen Praktiker mit ihren Erfahrun-
gen einen wesentlichen Input (vgl. dazu 
BWGZ 10-11/2014, S. 560). 

Am 11.04.2013 hatte der Landtag neben 
den kommunalwahlrechtlichen Ände-
rungen auch die Verlängerung der Um-
stellungsfrist auf das NKHR-BW bis En-
de 2019 beschlossen (Gesetz vom 
16.04.2013, GBl. S. 55). Der Landesge-
setzgeber hat damit dem vom Gemein-
detag Baden-Württemberg geforderten 
dauerhaften Wahlrecht zwischen Kame-
ralistik und Doppik nach dem NKHR-
BW eine Absage erteilt (vgl. hierzu be-
reits BWGZ 1/2014, S. 8).

Der Landtag hat die Verlängerung der 
Übergangsfrist mit dem Auftrag verbun-
den, auf der Grundlage der Erfahrungen 
der Städte, Gemeinden und Kreise, die 
schon auf die Doppik umgestellt haben, 
eine Evaluierung des gegenwärtigen 
Rechts durchzuführen. Das am Ende der 
Übergangsfrist geltende Haushaltsrecht 
solle so weiterentwickelt werden, dass 
es, so die Bekundungen der Politik, für 
die Kommunen „einfacher, transparen-
ter und damit auch kostengünstiger“ 
werde und „insbesondere den Bedürf-
nissen und Erwartungen der kleineren 
Kommunen im Lande Rechnung trage“. 

Dieses im Frühjahr 2014 begonnene 
Evaluierungsverfahren läuft gegenwär-
tig. Es werden die in der Anhörung ein-
gegangenen Vorschläge zur Änderung 
bzw. Weiterentwicklung der Gemeinde-
ordnung und der Gemeindehaushalts-
verordnung als Grundlage für das Ge-
setzgebungs- und Verordnungsverfah-
ren ausgewertet. Dieses soll im Jahr 
2015 durchgeführt werden, so dass die 
Rechtsänderungen Anfang 2016 in Kraft 
treten können. Ferner werden der kom-
munale Produktplan und der Konten-
rahmen fortgeschrieben und die Leit-
fäden und weiteren Arbeitshilfen der 
NKHR-Arbeitsgruppen aktualisiert (da-
zu BWGZ 11-12/2014, S. 560).

Insgesamt ist festzuhalten: Die Optimie-
rungen werden sich in sehr bescheide-
nem Rahmen halten. „Wesentlich ein-
facher, transparenter und damit auch 
kostengünstiger“ wird das NKHR-BW 
entgegen den Ankündigungen der Poli-
tik dadurch sicher nicht.

Punktuelle Änderungsvorschläge, die die 
Gemeindeordnung betreffen, sind z.B.
•	 die Verlängerung der Weitergeltung 

der Kreditermächtigung um ein wei-
teres Jahr,

•	 die Überlegung, dass Kreditaufnah-
men künftig auch für die Rückzah-
lung bzw. Ablösung innerer Darlehen 
zulässig sein sollen,

•	 einen Sockelbetrag für die liquiden 
Mittel als Kassenbetriebsmittel vorzu-
geben, der 3 Prozent der Auszahlungen 
des Ergebnishaushalts betragen soll.

Insbesondere der zuletzt genannte 
Punkt unterstreicht, dass allgemein die 
Einsicht zunimmt, dass – wie dies der 
Gemeindetag schon immer vertreten 
hatte – ein verstärktes Augenmerk auf 
die Liquiditätssteuerung gelegt werden 
muss und nicht hauptsächlich oder vor-
rangig auf die Ergebnissicht (Ressour-
cenverbrauchssicht). Über den Finanz-
haushalt hinaus soll deshalb die Liqui-
ditätssteuerung in der kommunalen 
Doppik noch weiter optimiert werden.

Änderungen der finanzstatistische Posi-
tionen im Produktplan und Kontenrah-
men betreffen z.B. die Vervollständi-
gung der Erfassung der Ausgaben für die 
Kinderbetreuung und die Kindertages-

Neues Kommunales Haushaltsrecht: Verlängerung der Übergangsfrist für die Umstellung – 
Evaluierung des neuen Rechts
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Finanzierung der 
Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Ab dem Jahr 2014 übernahm das Land 
gemäß dem am 01.12.2011 zwischen 
der Landesregierung und den kommu-
nalen Landesverbänden unterzeichne-
ten „Pakt für Familien mit Kindern“ 
68 Prozent der kommunalen Brutto-
Betriebskosten für die Kleinkind-
betreuung. Die Brutto-Betriebskosten 
berechnen sich auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Jahresrechnungsstatis-
tik des Vorvorjahres (für 2014 bezogen 
auf das Jahr 2012) und der Zahl der 
betreuten Kinder unter drei Jahren auf 
der Basis der Kinder- und Jugendhil-
festatistik zum 01.03. des Vorjahres 
(für 2014 bezogen auf den 01.03.2013). 
Der verbleibende Anteil von 32 Pro-
zent wird durch die Kommunen bzw. 
ergänzend durch Trägeranteile und El-
ternbeiträge finanziert. 

In den Vorjahren hatte das Land die 
Kleinkindbetreuung übergangsweise im 
Wege von Festbeträgen bei der Betriebs-

kostenförderung in Höhe 315 Mio. Euro 
im Jahr 2012 und 325 Mio. Euro im Jahr 
2013 zusätzlich zu der bisher vereinbar-
ten Mitfinanzierung von 129 Mio. Euro 
bzw. 152 Mio. Euro gefördert. Für das 
Jahr 2012 erhöhte sich dadurch die Be-
triebskostenförderung nach § 29c FAG 
für die Kleinkindbetreuung auf 444 Mio. 
Euro und für das Jahr 2013 auf 477 Mio. 
Euro. Ursprünglich wurde davon ausge-
gangen, ab dem 01.08.2013 mit dem In-
krafttreten des Rechtsanspruchs in der 
Kleinkindbetreuung landesweit eine 
durchschnittliche Betreuungsquote von 
34 Prozent der unter 3-Jährigen be-
darfsentsprechend vorzuhalten, was un-
gewichtet zirka 91.800 Betreuungsplät-
zen entspricht.

Durch die ab 2014 prozentuale Beteili-
gung des Landes von 68 Prozent an den 
Betriebskosten soll eine nachhaltige Dy-
namisierung des Landesanteils erfolgen. 
Dies gewährleistet eine adäquate, dauer-
hafte und zeitnahe Beteiligung des Lan-
des an den Betriebskosten auch bei einem 
weiteren Anstieg der Betreuungsquote.

 Aktuelles zur Finanzierung der Kinderbetreuung

Die kommunalen Landesverbände hat-
ten bereits im Vorfeld darauf hingewie-
sen, dass durch den 2014 eintretenden 
Wechsel in der Fördersystematik mit 
einem Rückgang der Förderbeträge zu 
rechnen ist. 

Dieser Rückgang überstieg jedoch bei 
Weitem die Erwartungen und führt 
2014 gegenüber dem Vorjahr wie auch 
den Haushaltsplanungen zu eklatanten 
Finanzierungsdefiziten in der Klein-
kindbetreuung. In Abhängigkeit von 
der Gemeindegröße erreichten die Ein-
nahmeausfälle für die Städte und Ge-
meinden bis zu siebenstellige Größen-
ordnungen. Auf der Grundlage der Brut-
tobetriebskosten des Jahres 2012 und 
der Zahl der nach der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik zum 01.03.2013 be-
treuten unter 3-Jährigen verringerte 
sich für das Haushaltsjahr 2014 der pau-
schale Betrag für die Betriebskostenför-
derung in der Kleinkindbetreuung nach 
§ 29c FAG (U3) von noch 12.823 Euro 
im Vorjahr exorbitant um 3.402 Euro 
auf 9.421 Euro je Ganztages-Kind (Ge-
wichtung 1,0). Entsprechend groß war 
das Erstaunen und der Unmut der Kom-
munen über diese Entwicklung und die 
Zweifel, ob die Ermittlung der Gesamt-
höhe der Landesbeteiligung systema-
tisch wie auch in Bezug auf die statisti-
schen Zahlen im Vergleich zur eigenen 
Kostensituation in der Kleinkindbetreu-
ung ihre Richtigkeit habe.

Der Gemeindetag hat die Ergebnisse der 
Jahresrechnungsstatistik in Bezug auf 
die gesamten Einnahmen und Ausgaben 
für die Kinderbetreuung (0 bis 6 Jahre) 
und insbesondere für die Kleinkindbe-
treuung (0 bis 3 Jahre) nochmals auf den 
Prüfstand gestellt. Neben einer zweifel-
los geringeren Betreuungsquote und 
durchschnittlich geringeren Platzkosten 
wurde als eine maßgebliche weitere Ur-
sache für den eklatanten Rückgang der 
Fördersumme und des Förderbetrags je 
betreutem Ganztagsplatz durch den Ge-
meindetag in einem Positions- und Ar-
gumentationspapier gegenüber dem 
Land ein zu niedriger, sich aus der Jah-
resrechnungsstatistik ergebender pro-
zentualer Ansatz der Elternbeiträge von Fo
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lediglich 8 Prozent bei der Ermittlung 
der vereinbarten Landesbeteiligung  
von 68 Prozent festgestellt und nachge-
wiesen und dessen Anpassung auf  
20 Prozent gegenüber dem Land gefor-
dert (vgl. Gemeindefinanzbericht 2014, 
BWGZ 15-16/2014, S. 873 ff.).

Im Rahmen der Gemeinsamen Finanz-
kommission unter der Leitung von Fi-
nanzminister Dr. Nils Schmid ist es den 
kommunalen Landesverbänden in Ver-
handlungen mit dem Land gelungen, 
ab 2015 folgende Korrektur der Berech-
nung des Kleinkindlastenausgleichs 
nach § 29c FAG zu vereinbaren:

„Um die vereinbarungsgemäße Beteiligung 
des Landes von 68 Prozent an den Brutto-
Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung 
auf Basis der Jahresrechnungsstatistik des 
zweitvorangegangenen Jahres zu gewähr-
leisten, ist die Vereinbarung im Pakt für 
Familien mit Kindern vom 1. Dezember 
2011 an die gegenwärtige Entwicklung an-
zupassen. Zu diesem Zweck sind die der 
Vereinbarung zu Grunde gelegten Elternan-
teile mit Wirkung ab dem Jahr 2015 von 
bisher 8 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen 
sowie die künftig zu berücksichtigenden El-
ternanteile von 20 Prozent und die Berech-
nungssystematik einschließlich der Kosten 
für interne Leistungsverrechnungen (innere 
Verrechnungen), auf Basis der Jahresrech-
nungsstatistik 2015, im Jahr 2017 auf Än-
derungsbedarf zu überprüfen und ggf. an-
zupassen.“

Konkret führt dies auf der Basis der 
Kleinkindförderung nach § 29c FAG des 
Jahres 2014 im Jahr 2015 zu einer Anhe-
bung des Fördervolumens um insge-
samt zirka 69 Mio. Euro auf 524 Mio. 
Euro gegenüber bisher von 455 Mio. 
Euro. Bezogen auf das Jahr 2014 lässt 
dies für 2015 eine Erhöhung des Förder-
betrags je Ganztagsplatz von 9.421 Euro 
im Jahr 2014 um zirka 1.424 Euro auf 
voraussichtlich 10.845 Euro erwarten. 
Hinzu kommen noch die Veränderun-
gen durch etwaige Kostensteigerung je 
betreutem Platz auf der Grundlage der 
Jahresrechnungsstatistik 2013. Daher 
sind die genannten Zahlen rein als Ori-
entierungszahlen zu betrachten und 
damit ohne Gewähr (vgl. Gt-INFO  
Nr. 0869/2014).

Neuerungen in den §§ 29 b und c 
ab 01.01.2015

Für das Jahr 2015 werden zudem durch 
das Inkrafttreten der höher ausdif-
ferenzierten FAG-Zeitkorridore zum 
01.01.2015 sowohl für den Krippen- als 
auch den Kindergartenbereich Neube-
rechnungen der Platzkosten erfolgen. 
Dies führt vor allem bei den längeren 
Betreuungszeiten zu einer passgenaue-
ren Abgrenzung der FAG Zuweisungen.

Die neue Stufenregelung ab 2015 für 
den Krippenbereich ist Tabelle 2 zu ent-
nehmen.

Landesmittel zur Investitions-
förderung von Maßnahmen  
in der Kleinkindbetreuung  
im Zeitraum zwischen dem 
01.07.2012 und dem 01.04.2014

Zwar zeigte sich das Land nicht bereit, 
bereits für 2014 eine Korrektur der pau-
schalen Zuweisungen des Kleinkind-

lastenausgleichs nach § 29c FAG vorzu-
nehmen. Die kommunale Seite konnte 
in den Verhandlungen mit dem Land 
jedoch erreichen, dass stattdessen das 
Land für investive Maßnahmen in der 
Kleinkindbetreuung ab 2015 ein einma-
liges Förderprogramm aus Landesmit-
teln von 50 Mio. Euro auflegt. In dieses 
sollen, im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten, Maßnahmen mit 
einbezogen werden, die zwischen dem 
01.07.2012 und dem 01.04.2014 bereits 
begonnen wurden und soweit diese 
beim Investitionsförderungsprogramm 
des Bundes 2. Tranche 2013 bis 2014 
nicht berücksichtigt werden konnten 
und u.U. in der 3. Tranche 2015 bis 
2018 (vgl. Gemeindefinanzbericht 
2014, BWGZ 15-16/2014, S. 890) nicht 
berücksichtigt werden können.

Dies bedeutet konkret, dass Städte und 
Gemeinden, deren Förderanträge für in-
vestive Maßnahmen in der Kleinkind-
betreuung im Zusammenhang mit der 
2. Tranche des Investitionsförderungs-
programms des Bundes unter Vorbehalt 

Bilanz und Perspektiven

Tabelle 1: 
Vergleich der platzbezogenen Auswirkungen bei Differenzierung der Ü3-Förderung (§29b FAG)
Platzkosten (100 Prozent) bezogen auf den Höchstfördersatz

Tabelle 2:
Vergleich der platzbezogenen Auswirkungen bei Differenzierung der U3-Förderung (§ 29c FAG)
Platzkosten (100 Prozent) bezogen auf den Höchstfördersatz
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zur Verfügung stehender Fördermittel 
nach dem 01.07.2012 positiv beschie-
den wurden und diese vor dem 
01.04.2014 begonnen haben, nunmehr 
im kommenden Jahr nachträglich noch 
auf Fördermittel hoffen können.

Interkommunaler Kostenausgleich

Die gemeinsamen Empfehlungen von 
Gemeindetag und Städtetag zum inter-
kommunalen Kostenausgleich wurden 
auf die Entwicklung der Förderbeträge 
nach §§ 29b und c FAG für die Klein-
kind- und Kindergartenbetreuung für 
das Jahr 2014 nach § 8a Abs. 6 KiTaG ab 
dem 01.01.2014 neu gefasst. (vgl. Gt-
INFO Nr. 0860/2014; vgl. Tabelle 3).

In gegenseitigem Einvernehmen von 
Gemeindetag und Städtetag bleiben da-
bei die zugrunde liegenden Kosten je 
Betreuungsplatz für den U3- und Ü3-
Bereich gegenüber 2013 für 2014 unver-
ändert bei 18.000 Euro je Ganztages-
platz in der Krippe bzw. 8.300 Euro je 
Ganztagesplatz im Kindergarten.

Aufgrund des deutlichen Rückgangs der 
Förderung nach § 29c FAG (Kleinkind-
betreuung) ergibt sich folglich in die-

Tabelle 3: 
Empfehlungen  
zum interkommunalen 
Kostenausgleich

sem Bereich eine entsprechende Erhö-
hung des zu leistenden interkommuna-
len Kostenausgleichs. 
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behörden vorrangig zu berücksichtigen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen vor-
liegen.

Der Landtag und die Landesregierung 
versuchen gleichzeitig mit der Vorgabe 
von Mindestschülerzahlen sowohl für 
die Einrichtung als auch für die Aufhe-
bung einer weiterführenden Schule, die 
Schulentwicklungsprozesse zu steuern. 
Die Einrichtung weiterführender allge-
mein bildender Schulen ist künftig nur 
noch dann möglich, wenn die Schule 
zum Zeitpunkt der Erstellung der lang-
fristigen Prognose in den Eingangsklas-
sen voraussichtlich mindestens 40 
Schülerinnen und Schüler oder mehr 
aufweist und dies auch langfristig er-
wartet werden kann. Für die Neuein-
richtung allgemein bildender Gymnasi-
en liegt diese Mindestschülerzahl bei 60 
Schülerinnen und Schülern in der Ein-
gangsstufe. Ebenso müssen für die Se-
kundarstufe II an Gemeinschaftsschu-
len in Klassenstufe 9 mindestens 60 
Schülerinnen und Schüler für die Klas-
senstufe 11 langfristig prognostiziert 
werden. Schulen, die bereits heute we-
niger als 40/60 Schüler in der Eingangs-
klasse haben, müssen jedoch nicht um 
ihren Standort bangen.

Vorgesehen ist allerdings, dass eine wei-
terführende Schule dann aufzuheben 
ist, wenn sie in zwei aufeinander folgen-
den Jahren weniger als 16 Schülerinnen 
und Schüler in der Eingangsklasse auf-
weist (vgl. § 30b Abs. 2 SchG). Von einer 
Aufhebung wird ausnahmsweise dann 
abgesehen, wenn kein entsprechender 
Bildungsabschluss in zumutbarer Er-
reichbarkeit angeboten wird.

Der Gemeindetag hat sich im Zusam-
menhang mit den genannten Mindest-
schülerzahlen für Ausnahmetatbestän-
de ausgesprochen, damit auch besonde-
ren Verhältnissen vor Ort Rechnung 
getragen werden kann. Diese Auffas-
sung hat sich der Landtag jedoch nicht 
zu eigen gemacht.

Grundsätzlich ist die regionale Schul-
entwicklung als eine geregelte, transpa-
rente und für alle Beteiligten nachvoll-

Nichts ist so beständig wie die Verände-
rung! Dies gilt auch für die baden-würt-
tembergische Schulpolitik des letzten 
Jahrzehnts. Das Bildungssystem in Ba-
den-Württemberg unterlag in den zu-
rückliegenden Jahren zahlreichen und 
auch grundlegenden strukturellen Ver-
änderungen. Alle Reformen verfolgten 
dabei das Ziel, den Bildungserfolg der 
Schülerinnen und Schüler unter einem 
vertretbaren Ressourceneinsatz zu ver-
bessern. Die Veränderungen wurden al-
so aus bester Zielsetzung heraus ange-
stoßen. Allein die Summe der Reformen 
und Änderungen führte dazu, dass vie-
len eingeleiteten Maßnahmen nicht die 
Zeit gegeben war, tatsächlich ihre end-
gültige Wirkung zu entfalten, ehe schon 
die nächste Reform begonnen wurde. 
Das Ergebnis ist eine zwischenzeitlich 
verunsicherte Eltern- und Schülerschaft, 
die weiteren Neuerungen des Bildungs-
systems eher kritisch gegenübersteht. 
Gleichzeitig hat die hohe Schlagzahl an 
Veränderungen die kommunalen Schul-
träger massiv gefordert. Auch an die 
Lehrerschaft sind hohe Anforderungen 
gestellt. 

Es überrascht vor diesem Hintergrund 
nicht, dass auch die Bildungswissen-
schaft das größte Problem im baden-
württembergischen Bildungssystem 
nicht in dessen Struktur, sondern in de-
ren stetiger Umwälzung und der damit 
fehlenden Verlässlichkeit für Schüler, 
Eltern, Lehrer und Wirtschaft sieht. 

Der Landtag hat auch im Jahr 2014 das 
Schulgesetz mehrfach geändert und da-
mit weitere Neuerungen für baden-
württembergische Schulen und kom-
munale Schulträger auf den Weg ge-
bracht. 

Vorgaben für den Prozess einer 
Regionalen Schulentwicklung

Im Juni 2014 verabschiedete der Land-
tag ein Gesetz zur Änderung des Schul-
gesetzes, mit dem ein Verfahren der re-
gionalen Schulentwicklung in Baden-
Württemberg eingeführt wird (GBl. 
2014, Seite 265 ff., §§ 30a – 30e). Damit 

wird den Städten und Landkreisen die 
Verpflichtung auferlegt, vor der Zustim-
mung des Landes zur Einrichtung, Um-
wandlung oder Aufhebung einer weiter-
führenden Schule eine regionale Schul-
entwicklung durchzuführen. Die neu 
eingeführten Paragrafen beschreiben 
das Verfahren zur Durchführung der re-
gionalen Schulentwicklung. Erfasst wer-
den alle weiterführenden Schulen, 
wenn entsprechende Entscheidungen 
anstehen. Die Grundschulen sind von 
den Regelungen ausgenommen.

Dieses Verfahren ist im Kern ein ver-
bindliches interkommunales Abstim-
men von Schulmaßnahmen in einer 
Region, also ein Dialog- und Beteili-
gungsprozess aller in einer Raumschaft 
betroffener Schulträger. Die genannte 
Raumschaft ist das Gebiet, auf das sich 
der Antrag auf die regionale Schulent-
wicklung bezieht. Dieses umfasst den 
bisherigen räumlichen Einzugsbereich 
der Schule sowie ggf. das Gebiet, in dem 
durch die beabsichtigte schulorganisa-
torische Maßnahme Auswirkungen 
durch veränderte Schülerströme zu er-
warten sind. 

Der Prozess soll eine hinreichende Be-
teiligung der von der schulorganisatori-
schen Maßnahme berührten Schulträ-
ger erreichen. Schulträger sind dann 
ausreichend beteiligt, wenn sie in geeig-
neter Weise über den Antrag und dessen 
Inhalt informiert worden sind und ih-
nen Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben war (www.km-bw.de/Lde/Startseite/
Themen/Links+und+Materialien). 

Dieser Prozess wird in nächster Zeit 
hauptsächlich bei Neueinrichtung von 
Gemeinschaftsschulen in Gang gesetzt 
werden müssen.

Die Entscheidung zur Einrichtung ei-
ner neuen Schule, ihrer Umwandlung 
oder Aufhebung liegt schließlich bei 
den Schulaufsichtsbehörden. Dabei ver-
folgt die regionale Schulentwicklung 
das Ziel, mit den Schulträgern zu einer 
partnerschaftlichen einvernehmlichen 
Lösung zu gelangen. Diese ist bei der 
Entscheidung durch die Schulaufsichts-

Bildungs- und Schulpolitik kommt nicht zur Ruhe
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ziehbare Planung ein gutes Verfahren, 
um in einer Raumschaft mit Nachbar-
kommunen, Schulen, Schulämtern eine 
langfristige und zukunftsfähige Schul-
landschaft zu erreichen, die den Kin-
dern und Jugendlichen bestmögliche 
Bildungschancen eröffnen. Allerdings 
wird dies nicht immer einfach sein, zu-
mal nicht auszuschließen ist, dass 
Standorte aufgegeben werden müssen 
(vgl. auch BWGZ 1/2013, S. 3 ff., BWGZ 
11-12/2014, S.610 ff.). Auf jeden Fall 
wird dieses Verfahren nur dann zur Be-
friedung beitragen können, wenn die 
Beteiligten aktiv und frühzeitig in den 
Prozess einbezogen werden und das Ver-
fahren gemeinsam gestaltet und verant-
wortet wird.

Ganztagsschule  
im Bereich Grundschulen  
im Schulgesetz verankert

Der Landtag von Baden-Württemberg 
hat am 16. Juli 2014 einen gesetzlichen 
Schlusspunkt unter die jahrzehntelange 
Diskussion um die Aufnahme der Ganz-
tagsschule ins Schulgesetz gesetzt. Die 
Neuregelung betrifft allerdings (zu-
nächst) allein die Grundschulen und die 
Grundstufen an Förderschulen. Das Ge-
setz regelt die Konzeption sowie den äu-
ßeren Rahmen der Ganztagsschulen in 

diesen Schularten. Die maßgeblichen 
Bestimmungen sind bereits zum 1. Au-
gust 2014 in Kraft getreten (GBl. 2014, 
Seite 365 ff.; Landtagsdrucksache 
15/5259). Es ist wichtig, endlich klare 
Zuständigkeitsregelungen zu haben, 
denn dadurch stehen die Ganztagsange-
bote, die in der Praxis seit langem gelebt 
werden, endlich auf sicherem Terrain 
(BWGZ 2/2014, S. 74 ff.; BWGZ 11-
12/2014, S. 613; BWGZ 18/2014, S. 1003 
ff.). Trotzdem fordert die Einrichtung ei-
ner Ganztagsschule den Schul träger in 
ganz erheblichem Maße; auch für die 
neue Ganztagsschule gilt, dass er die 
Hauptlast des Ausbaus – z.B. die Bereit-
stellung der erforderlichen Räumlichkei-
ten wie Aufenthaltsräume, Spiel- Frei-
zeitflächen, Mensen, Küche u.a. – zu 
tragen hat. Betreuungsangebote außer-
halb des Ganztagsbetriebs obliegen bei 
Bedarf dem Schulträger.

Das Thema wurde bereits ausführlich in 
BWGZ 18/2014, Seite 1003 ff. erörtert. 
Es wird daher wegen Einzelheiten zu 
dem neuen Konzept auf diese Veröffent-
lichung verwiesen.

Weiterentwicklung der Realschulen 

Seit Einführung der Gemeinschafts-
schule wurde sehr eingehend die Frage 

nach der Weiterentwicklung der Real-
schulen diskutiert. Dabei ging es auch 
darum, welchen Platz die Realschule im 
Zwei-Säulen-System der baden-würt-
tembergischen Schulpolitik einnehmen 
werden wird. Die Landesregierung hat 
sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, das 
Schulsystem in Baden-Württemberg 
stärker integrativ auszurichten. Dafür 
wird im Bereich der auf der Grundschu-
le aufbauenden Schulen ein Zwei-Säu-
len-System mit einerseits dem Gymnasi-
um und andererseits einem integrativen 
Bildungsweg entwickelt. Alle Schulen 
und Schularten sollen sich dahinge-
hend weiterentwickeln können. 

Die zunehmende Heterogenität in der 
Realschule, auch bedingt durch den 
Wegfall der verbindlichen Grundschul-
empfehlung, blieb nicht unbemerkt. Es 
musste dringend auf die sich verändern-
den Rahmenbedingungen reagiert wer-
den. Der Gemeindetag hat auch in die-
sem Zusammenhang gefordert, dass 
nicht nur Gemeinschaftsschulen, son-
dern auch die Realschule als Teil der 
zweiten Säule wahrnehmbar gestärkt 
werden müssen. Die Marke Realschule, 
die seit langem erfolgreich arbeitende 
Schulart, muss ihren Platz behalten.

Kultusminister Andreas Stoch stellte am 
20. November 2014 ein Konzept zur Wei-
terentwicklung der Realschulen vor 
(www.km-bw.de/Lde/Startseite/Service/20_
11_2014+Weiterentwicklung+Realschulen/
?LISTPAGE=344894). Das neue Konzept 
sieht vor, Schülerinnen und Schüler der 
Realschule – je nach ihrer Leistungsfä-
higkeit und ihrer individuellen Entwick-
lung – auf dem zum Hauptschulab-
schluss führenden grundlegenden (G-)
Niveau oder dem zum Realschulab-
schluss führenden mittleren (M-)Niveau 
zu fördern. Es findet jedoch grundsätz-
lich keine Trennung in separate Züge 
statt. Die Klassenstufen 5 und 6 sollen als 
Orientierungsstufen gestaltet werden. In 
den Klassenstufen 7 und 8 werden die 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
binnendifferenziert und zieldifferent auf 
den beiden Niveaustufen unterrichtet. 
An der Realschule soll dann der Haupt-
schulabschluss am Ende der 9. Klasse 
und der Realschulabschluss in der  
10. Klasse abgelegt werden können. 
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gen inhaltlichen Anbindungen behan-
delt werden. Dies hat zunächst auch 
Konsequenzen für die Ausstattung der 
Schulen bzw. der Klassenzimmer und 
Lernräume: Künftig wird die entspre-
chende Computertechnik (auch) in den 
Unterrichtsräumen erforderlich sein, 
nicht nur in einem speziellen PC-Raum. 
Außerdem werden vermehrt elektroni-
sche Medien anstatt Bücher und Ar-
beitshefte eingesetzt werden.

Der weitere Ausbau der Schulen im Be-
reich Medienbildung kann nur stufen-
weise und muss unter Berücksichtigung 
der Finanzierbarkeit und der Aus- und 
Fortbildung der Lehrkräfte erfolgen. Auf 
der Grundlage des Finanzierungsrah-
mens eines Schulträgers wird es erfor-
derlich sein, dass die Schulen in Abstim-
mung mit dem Schulträger schulspezifi-
sche Medienentwicklungspläne als „lo-
kale Zielvereinbarungen“ vereinbaren, 
die jeweils auch zeitliche Absprachen 
für die Umsetzung enthalten.

Schulleiterbesetzungsverfahren 

Am 1. August 2014 ist ein neues Schul-
leiterbesetzungsverfahren in Kraft getre-
ten (vgl. GBl. 2014, S. 365 f.). Schulträ-
gern wird nunmehr bereits im Auswahl-
verfahren zur Neubesetzung einer 
Schulleiterstelle ein Mitwirkungsrecht 
eingeräumt. Die frühzeitige Beteiligung 
soll dadurch erreicht werden, indem die 
Möglichkeit eröffnet wird, eine Vertre-
terin oder einen Vertreter des Schulträ-
gers in eine Auswahlkommission zu 
entsenden. Diese Kommission begleitet 
den Auswahlprozess. Nach Abschluss 
des Überprüfungsverfahrens wird der 
Besetzungsvorschlag der Auswahlkom-
mission dem Schulträger zusammen 
mit sachdienlichen Informationen zur 
Stellungnahme zugeleitet.

Diese weitergehende Mitwirkung des 
Schulträgers am Schulleiterbesetzungs-
verfahren stellt grundsätzlich einen 
Schritt in die richtige Richtung dar. Vor 
allem ist zu begrüßen, dass bei dem Be-
werberverfahren auch auf die Fähigkei-
ten, die Gemeinde und die Schule zu 
vertreten, stärker abgehoben werden 
soll. Da die Qualität und das Niveau 

die auf die Grundschule aufbauenden 
weiterführenden allgemein bildenden 
Schulen.

Für die Sekundarstufe I entsteht ein 
schulartübergreifender gemeinsamer 
Bildungsplan für Werkrealschulen/
Hauptschulen, Realschulen und Ge-
meinschaftsschulen. In diesem gemein-
samen Bildungsplan werden unter-
schiedliche Anforderungen in Niveau-
stufen definiert, die zu den verschiede-
nen Abschlüssen führen.

Im Gymnasium wird ein eigener Bil-
dungsplan gelten, der in Klasse 5 – 9 mit 
dem Niveau des Plans für die Sekundar-
stufe I weitgehend übereinstimmt.

Dabei wird es nicht ausbleiben, dass die 
neuen Bildungspläne auch neue Bücher, 
Lernmaterialien, digitale Schulbücher 
usw. bedingen und damit auch zu Kos-
ten bei den kommunalen Schulträgern 
führen. Der Gemeindetag hat dies sehr 
frühzeitig in den Entstehungsprozess 
eingebracht und gebeten, diesen Aspekt 
in Blick zu nehmen. Das Kultusministe-
rium wiederum hat eine frühzeitige Er-
örterung der Umstellungs- und Umset-
zungskosten zugesagt. Ziel muss es sein, 
die kostenrelevanten Faktoren (ein-
schließlich Raumbedarf und Medien-
ausstattung) zu identifizieren und die 
Finanzierung zu klären.

Medienbildung als Leitperspektive 
in den neuen Bildungsplänen

Die neuen Bildungspläne für die allge-
mein bildenden Schulen betonen Medi-
enbildung als eine fächerübergreifende 
Leitperspektive und verankern das Ler-
nen mit Medien und das Lernen über 
Medien in den Fachplänen aller Schul-
arten und aller Klassenstufen. Somit 
wird diese Leitperspektive auch für 
Grundschulen Gültigkeit erlangen. Me-
dienbildung soll dabei spiralcurricular 
aufgebaut und so die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen altersange-
messen berücksichtigen. Durch die fä-
cherintegrative Verankerung sollen die 
spezifischen Bereiche der Informations-
technik in einem thematischen Kontext 
und nicht isoliert ohne die notwendi-

Die notwendige Gesetzesänderung soll 
mit Einführung der neuen Bildungsplä-
ne zum Schuljahr 2016/17 für alle Real-
schulen verpflichtend in Kraft treten. 
Konkrete Maßnahmen zur Binnendiffe-
renzierung und des zieldifferenten Un-
terrichts sollen bereits ab dem Schuljahr 
2015/16 umgesetzt werden. 

Einzelheiten für den Unterricht und die 
pädagogische Ausgestaltung müssen 
noch im Rahmen des weiteren Gesetz-
gebungsverfahrens geklärt werden. Al-
lerdings kann jetzt schon gesagt wer-
den, dass der Unterschied zwischen 
Gemeinschaftsschule und Realschule 
hauptsächlich darin liegt, dass die Real-
schule keine verbindliche Ganztags-
schule ist. Außerdem unterrichten Ge-
meinschaftsschulen grundsätzlich auch 
auf der gymnasialen Niveaustufe, was 
bei der Realschule nicht der Fall ist. 

Für die Realschulen sind damit neue 
Perspektiven eröffnet. Dies wird in den 
weiteren regionalen Schulentwick-
lungsprozessen eine Rolle spielen, eben-
falls die Auswirkungen des neuen Kon-
zepts auf andere Schularten, insbeson-
dere auf noch bestehende Haupt- und 
Werkrealschulen sowie auf die Frage der 
Bildung von Schulverbünden, z.B. zwi-
schen Realschule und Werkrealschule 
oder Hauptschule, ggf. auch Verbünde 
mit Gemeinschaftsschulen.

Bildungsplanreform  
und Auswirkungen  
auf kommunale Schulträger 

Die Bildungspläne der allgemein bil-
denden Schulen werden weiterentwi-
ckelt. Das Kultusministerium will mit 
der Bildungsplanreform erreichen, dass 
sich durch mehr Klarheit in den Anfor-
derungen und den Abbau von Bildungs-
hürden die Durchlässigkeit im baden-
württembergischen Bildungssystem er-
höht und damit die Grundlage für eine 
systematische individuelle Förderung 
und den Umgang mit Heterogenität ge-
schaffen wird (www.bildung-staerkt-men-
schen.de/aktuelles/news/bp).

Reformiert wird der Bildungsplan so-
wohl für die Grundschule als auch für 
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der gemeinsame Unterricht von Schü-
lern mit Anspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot verankert 
werden. Inklusive Bildungsangebote 
sollen im zieldifferenten Unterricht 
möglichst gruppenbezogen angelegt 
werden.

Die neue gesetzliche Regelung soll zum 
Schuljahr 2015/16 in Kraft treten. Die 
Finanzierung der durch die Inklusion 
ausgelösten Mehrkosten ist Gegenstand 
sehr intensiver Verhandlungen zwi-
schen dem Land und den kommunalen 
Landesverbänden. Der Gemeindetag 
hat dabei seine Haltung nach Anerken-
nung der Konnexität nachdrücklich ar-
gumentativ unterlegt und eingefordert. 
Die Verhandlungen waren bei Redakti-
onsschluss noch nicht abgeschlossen.

Neue Richtlinien  
für Schulbauförderung

Bereits im Koalitionsvertrag haben sich 
die Regierungsfraktionen darauf verstän-
digt, dass die Schulbauförderungsrichtli-
nien an die Erfordernisse einer moder-
nen Pädagogik angepasst werden sollen. 

Hierbei soll das Augenmerk insbesonde-
re auf Ganztagsschule und die inklusive 
Schulentwicklung gelegt werden. 

Zu diesem Zwecke hatte das Kultusmi-
nisterium eine Projektgruppe unter ex-
terner Leitung eingerichtet, in der auch 
Städte und Gemeinden sowie die kom-
munalen Landesverbände vertreten 
waren. Auf der Grundlage der Empfeh-
lungen dieser Projektgruppe und unter 
Berücksichtigung der finanziellen Aus-
wirkungen werden die Schulbauförde-
rungsrichtlinien überarbeitet und an-
gepasst. Vorgesehen ist die Überarbei-
tung der Schemata zur Ermittlung des 
Raumbedarfs (sog. Modellraumpro-
gramme). Sie sollen durch Flächenzu-
sammenfassungen flexibilisiert wer-
den. Bezüglich der Gemeinschaftsschu-
le soll ein neues Modellraumprogramm 
aufgenommen werden. Weiter ist eine 
Konkretisierung und Ausweitung für 
den Fördertatbestand Umbau vorgese-
hen. Weitere Änderungen betreffen die 
Verkürzung des Abschreibungszeit-
raums. Das Land plant, die Änderun-
gen bereits zum 01.01.2015 in Kraft 
treten zu lassen. Der Gemeindetag hat 
auf Übergangsvorschriften sowie Modi-
fizierungsmöglichkeiten bei bereits ge-
stellten Anträgen gedrängt, damit den 
Interessen der antragstellenden Kom-
munen ausreichend Rechnung getra-
gen werden kann. 

Schülerzahlen gehen nicht so stark 
zurück wie erwartet

Nach den Modellrechnungen des Statis-
tischen Landesamtes wird der Rückgang 
der Schülerzahlen nicht so stark ausfal-
len wie in der letzten Vorausrechnung 
aus dem Jahr 2010 erwartet. Einzelhei-
ten über die Annahmen für die Modell-
rechnung, Auswirkungen der Neuerun-
gen im baden-württembergischen Bil-
dungswesen auf die Schülerzahlen der 
einzelnen Schularten u.v.m. ergeben 
sich aus dem Statistischen Monatsheft 
Baden-Württemberg 10/2014, Seite 3 
(www.statistik.baden-wuerttemberg.de/ 
Veroeffentl/Monatshefte/essay.asp?x 
Year=2014&xMonth=10&eNr=1). 

 sowie eine leistungsfähige Weiterent-
wicklung der Schule wesentlich von ei-
nem vertrauensvollen Zusammenwir-
ken der Schulleitungen abhängig sind, 
hält der Gemeindetag an der Forderung 
nach einem echten Mitentscheidungs-
recht des Schulträgers fest. 

Inklusion behinderter Schülerinnen 
und Schüler in allgemeine Schulen 

Das Kabinett hat im Juli 2014 ohne in-
haltliche Abstimmung mit den kommu-
nalen Landesverbänden und ungeach-
tet derer schriftlichen Positionierung 
Eckpunkte zur Inklusion behinderter 
Schüler in allgemeine Schulen beschlos-
sen. Diese sehen vor, dass die Pflicht 
zum Besuch einer Sonderschule in der 
Pflicht zum Besuch einer Grundschule 
und einer darauf aufbauenden weiter-
führenden Schule aufgehen soll. Die 
Eltern eines Kindes mit festgestelltem 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot sollen sich künftig 
zwischen einer Sonderschule und einer 
allgemeinen Schule entscheiden kön-
nen. Ein absolutes Elternwahlrecht wird 
nicht geschaffen. Im Schulgesetz soll 
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Ab 01.01.2015 trat das neue Landesbe-
hindertengleichstellungsgesetz in Kraft. 
Trotz Kritik des Gemeindetags wurden 
geforderte Änderungen nicht berück-
sichtigt.

Die seitens der Landesregierung verfolgte 
Zielsetzung der Novellierung des  
L-BGG beruht auf dem Grundgedanken 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
mit dem Ziel, behinderten Menschen eine 
möglichst vollständige Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen. Die 
Erweiterung des Anwendungsbereichs 
wird im Gesamtkontext zu neuen Aufga-
ben für Städte und Gemeinden führen.

Zur Definition von Menschen mit Be-
hinderung wird zukünftig die Formulie-
rung aus der UN- Behindertenrechts-
konvention anstelle der seitherigen Be-
stimmung in Anlehnung an das SGB IX 
gelten. Dies führt zu einer Ausweitung 
des Berechtigtenkreises des Gesetzes.

Zentraler Bestandteil der Vorschrift 
wird ein Recht der Betroffenen auf ei-
nen barrierefreien Zugang zur Gemein-
schaft sein. Der Begriff der Barrierefrei-
heit lässt sich nicht abschließend defi-
nieren. Für die Kommunen besteht 
folglich keine Rechtssicherheit, ab 
wann sie ihrer Pflicht zur Gewährleis-
tung einer barrierefreien Umgebung 
Genüge getan haben.

Bei der Herstellung von Barrierefreiheit in 
den Bereichen Bau und Verkehr knüpft 
die Vorschrift die Pflicht der barrierefreien 
Herstellung an entsprechende Kriterien. 
So muss eine Neubau- oder eine Umbau-
maßnahme vorliegen, wobei der Begriff 
Neubau aus sich heraus zu verstehen ist. 
Fraglich bleibt, ob der Anbau an ein vor-
handenes Gebäude ein Neubau im Sinne 
dieser Vorschrift ist. Außerdem ist der Be-
griff des Umbaus auslegungsfähig und da-
mit nicht rechtssicher. Ein Umbau kann 
sowohl kleinere Baumaßnahmen als auch 
umfassendere Maßnahmen bedeuten. 
Liegt eine Neubau- oder Umbaumaßnah-
me vor, beurteilen sich die technische An-
forderung an die Barrierefreiheit nach den 
„einschlägigen Rechtsvorschriften“. Hin-
sichtlich der Landesbau ordnung geht es 

dann nicht um die Pflicht zur Barriere-
freiheit selbst, sondern um deren techni-
sche Umsetzung, also insbesondere die 
Geltung der entsprechenden DIN-Vor-
schriften. 

Städte und Gemeinden sind nun zudem 
verpflichtet, die Verwendung der Ge-
bärdensprache zu ermöglichen, ebenso 
wie die barrierefreie Gestaltung des 
Schriftverkehrs. Einen barrierefreien Zu-
gang zum Informationssystem der Städ-
te und Gemeinden lässt sich am ein-
fachsten über virtuelle Möglichkeiten 
wie beispielsweise eine entsprechend 
ausgestaltete Homepage realisieren. Am 
sinnvollsten erscheint hier nach wie vor 
der direkte Dialog mit den Betroffenen 
vor Ort, um auch für den Übergang trag-
bare Lösungswege zu realisieren.

Aus Sicht des Gemeindetags ist vor al-
lem die Beweislastumkehr problema-
tisch. Die kommunale Ebene gewähr-
leistet eine gebührende Achtung aller 
Bürger und eine Sorgfalt im Umgang 
mit diesen. Bürger, die sich in ihren 
Rechten missverstanden fühlten, hat-
ten auch auf Grundlage der seitherigen 
Gesetzeslage die Möglichkeit einer 
rechtlichen Überprüfung.

Die Beweislastumkehr ist vor allem in 
Verbindung mit dem Verbandsklage-
recht eine besorgniserregende Entwick-
lung für die Städte und Gemeinden. Das 
Verbandsklagerecht erstreckt sich künf-
tig auch gegen die Gemeinden, Gemein-
deverbände und die sonstigen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts. 
Seither bestand das Klagerecht lediglich 
bei Verstößen gegen die Verwendung der 
Gebärdensprache; zukünftig gilt dies zu-
dem auch bei Verstößen gegen das Be-
nachteiligungsverbot, die Barrierefrei-
heit von Bauvorhaben und im Personen-
verkehr sowie die Barrierefreiheit des 
Schriftverkehrs und medialer Angebote.

Das Land verpflichtet die Stadt- und 
Landkreise, Behindertenbeauftragte zu 
beschäftigen und erstattet diesen die 
entstehenden Kosten. Die übrigen Städ-
te und Gemeinden können freiwillig 
ebenfalls Behindertenbeauftragte zu in-

Landesbehindertengleichstellungsgesetz – L-BGG

stallieren, jedoch ohne finanzielle Ent-
schädigung seitens des Landes. Die Ein-
wohnerzahl oder die Zahl der Behinder-
ten der jeweiligen Städte und Gemein-
den werden hierbei nicht berücksichtigt. 
Zudem soll zukünftig ein Landesbehin-
dertenbeirat gegründet werden, der im 
Gesetzgebungsverfahren frühzeitig zu 
beteiligen sein wird.

Kritik des Gemeindetags

Seitens des Gemeindetags Baden-Würt-
temberg wurde vehement betont, wie 
gerade die kommunale Ebene schon 
seither Garant für die Teilhabe aller Bür-
gerinnen und Bürger am gesellschaftli-
chen Leben ist. So wurden auch die Be-
lange von Menschen mit Behinderung 
bei der kommunalen Weiterentwick-
lung stets einbezogen. Häufig waren die 
gefundenen Maßnahmen auf gemein-
sam mit den Menschen mit Behinde-
rung entwickelte pragmatische Lö-
sungsansätze zurückzuführen.

Gerade die angestrebte Ausweitung des 
Geltungsbereichs des L-BGG in Verbin-
dung mit der beabsichtigten Beweislast-
umkehr und der verfolgten Erweiterung 
des Verbandsklagerechts hält der Ge-
meindetag für nicht verhältnismäßig 
und nicht erforderlich. Wer die kommu-
nale Realität kennt, der weiß, dass gera-
de am Einzelfall orientierte Lösungen in 
aller Regel zu einer echten, vollständi-
gen und nicht nur „rechtlichen und 
technischen“ Teilhabe behinderter 
Menschen führen. Der neue Individual-
anspruch gefährdet auf kommunaler 
Ebene die Basis für solche pragma-
tischen und an der konkreten Lebens-
situation orientierte Lösungen. Es ist zu 
befürchten, dass es bereits kurzfristig 
aufgrund eines solchen Anspruches in  
Einzelfällen zu keinen konstruktiven 
Lösungsansätzen mehr kommen wird, 
sondern lediglich dessen Umsetzung re-
klamiert wird. Wir vertrauen jedoch auf 
die kommunale Praxis und darauf, dass 
in der Praxis, in Zukunft wie auch seit-
her, gemeinsam gute, pragmatische und 
vor allem sinnvolle Lösungswege be-
schritten werden. 
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nun diese Fachstelle ihre Arbeit aufge-
nommen. Bei dieser Stelle sollen Erfah-
rungen aus der täglichen kommunalen 
Praxis gebündelt und im Rahmen eines 
Wissenstransfers an andere Interessen-
ten weitergegeben werden. Sie ist beim 
Kommunalverband für Jugend und So-
ziales (KVJS) angesiedelt und zunächst 
auf zwei Jahre befristet. 

Ebenso sollte die erwähnte Fachstelle 
aus Sicht des Gemeindetags die feder-
führende Rolle bei der Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen zur Umset-
zung des WTPG einnehmen. Diese soll-
ten dann idealerweise in enger Zusam-
menarbeit aller beteiligten Akteure un-
ter besonderer Einbindung der kommu-
nalen Ebene erarbeitet werden und 
somit den Kommunen als „Leitfaden“ 
zum WTPG zur Verfügung stehen. 

Am 31. Mai 2014 ist das neue „Gesetz für 
unterstützende Wohnformen, Teilhabe 
und Pflege“ (WTPG) in Kraft getreten. Es 
löst das alte Landesheimgesetz ab und 
gibt neue Antworten auf die gesellschaft-
lichen Herausforderungen sowie die ge-
wandelten Erwartungen und Bedürfnisse 
von Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf. Während das alte Heim-
gesetz nur die Alternative „Pflegeheim“ 
oder „Häuslichkeit“ kannte, fördert und 
ermöglicht das neue Gesetz eine Vielfalt 
von Wohn- und Versorgungsformen zwi-
schen der Pflege zu Hause und stationä-
ren Einrichtungen. Mit dieser Neuaus-
richtung des Anwendungsbereichs wird 
einerseits dem Wunsch der Menschen 
mit Unterstützungsbedarf Rechnung ge-
tragen, so lange und so selbstbestimmt 
wie möglich in einer vertrauten, an der 
Normalität ausgerichteten und mög-
lichst wenig fremdgesteuerten Umge-
bung leben zu können. Andererseits sol-
len der notwendige Schutz sichergestellt 
und Möglichkeiten geschaffen werden, 
neue Betreuungs- und Wohnformen 
konzeptionell zu fördern.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
hat sich der Gemeindetag mehrfach für 
die Anregungen aus den Mitgliedsstäd-
ten und -gemeinden eingesetzt. Beson-
ders die Festlegung der Obergrenze auf 
12 Bewohner in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften war ein Anliegen 
vieler Mitgliedskommunen, die der Ge-
meindetag im Verlauf des Gesetzge-
bungsverfahrens wiederholt einge-
bracht hat. So konnte der Gemeindetag 
erreichen, dass die Landesregierung von 
ihrem ursprünglichen Vorhaben, die 
Obergrenze auf 8 Bewohner festzulegen, 
abgerückt ist. Zwar ist die Zahl 12 nun 
gesetzlich verankert, allerdings sind da-
mit hohe Hürden verbunden. Vor allem 
die Voraussetzung, dass jeder Bewohne-
rin und jedem Bewohner ein Einzelzim-
mer mit zugeordnetem Sanitärbereich 
zur Verfügung stehen soll, erschwert 
den wirtschaftlichen Betrieb einer am-
bulant betreuten Wohngemeinschaft. 
Nach intensivem Einsatz konnte zu-
mindest erreicht werden, dass der finale 
Gesetzestext die Formulierung „in der 
Regel“ enthält. Es bleibt somit zu hof-

fen, dass die Heimaufsichten den ihnen 
nun eingeräumten Spielraum praxisge-
recht auslegen, um flexible Einzelfall-
lösungen zu ermöglichen und damit 
ambulant betreute Wohngemeinschaf-
ten zu fördern und zu unterstützen. 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes muss 
nun eine breit angelegte Öffentlich-
keitsarbeit und Angebotsberatung be-
trieben werden. Viele Initiativen und 
Interessenten stehen mit der Gründung 
ambulant betreuter Wohnformen be-
reits in den Startlöchern. 

Der Gemeindetag hatte deshalb gegen-
über dem Sozialministerium mehrfach 
darauf hingewiesen, dass die geplante 
Fachstelle für ambulant betreute Wohn-
formen schnellstmöglich etabliert wer-
den muss. Zum 1. November 2014 hat 

Novelle des Gesetzes für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege – WTPG
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Bereits im Jahr 2012 wurde im so ge-
nannten „Gültsteinprozess“ die Kon-
version von Komplexeinrichtungen der 
Behindertenhilfe im Sinne des Inklusi-
onsgedankens der UN-Behindertenkon-
vention beschlossen.

Im Januar 2011 wandten sich die Groß-
einrichtungen in Baden-Württemberg 
in einem offener Brief mit einem Aufruf 
zu einer Landesinitiative zur „Umwand-
lung von Komplexeinrichtungen der 
Behindertenhilfe zu inkludierten Quar-
tieren“ an die Landesregierung. Auf Ein-
ladung des Ministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Se-
nioren und der Landesarbeitsgemein-
schaft der öffentlichen und der freien 
Wohlfahrtspflege (LAGÖFW) fand da-
raufhin am 24. Mai 2012 im KVJS- 
Tagungszentrum Herrenberg-Gültstein 
eine Arbeitstagung mit dem Titel „Gestal-
tung inklusiver Wohn- und Beschäfti-
gungsangebote – Umbau der Strukturen 
in der Behindertenhilfe unter Berücksich-
tigung der Konversion von Komplexträ-
gern“ statt. Ziel des Prozesses war es, das 
Unterstützungssystem für Menschen mit 
Behinderung in Baden-Württemberg im 
Sinne des Inklusionsgedankens der UN-
Behindertenrechtskonvention neu zu 
konzipieren. Vertreterinnen und Vertreter 
der kommunalen Sozialleistungsträger, 
der regionalen Einrichtungen, der Groß-
einrichtungen und der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege ebenso wie Menschen 
mit Behinderung, ihre Angehörigen 
und der Landesbehindertenbeauftragte 
wurden intensiv in diesen Prozess ein-
gebunden.

Aus dieser Auftaktveranstaltung resul-
tierten fünf Arbeitsgruppen, die sich 
weiterhin mit den zentralen Themen 
der Tagung auseinandersetzten. Als  
Ergebnis wurde das „Impulspapier In-
klusion“ veröffentlicht. Dieses kann 
u.A. auf der Seite des KVJS eingesehen 
werden (www.kvjs.de/fileadmin/dateien/ 
soziales/Impulspapier-Inklusion.pdf).

Das Sozialministerium plant, den Pro-
zess durch ein Zwei-Säulen-Modell zu 
begleiten. Dabei wird ein zentrales Ele-

ment die Wirkungsanalyse für die be-
troffenen Kommunen sein. Das Land 
hat die vollständige Finanzierung der 
ersten Säule bereits zugesichert. 

Der Gemeindetag begrüßt die Zusiche-
rung des Sozialministeriums, den Pro-
zess in enger Abstimmung mit den Ge-
meinden, Betroffenen und Trägern der 
Behindertenhilfe zu planen und umzu-
setzen. Es gilt dabei insbesondere, den 
jeweiligen Strukturen vor Ort gebüh-
rend Rechnung zu tragen und die Ge-
meinden bei den sich aus der Dezentra-
lisierung ergebenden Veränderungen 
zu unterstützen. Um den Bedürfnissen 

von Betroffenen mit komplexeren Aus-
prägungen der Beeinträchtigung ge-
recht werden zu können, müssen ent-
sprechend spezialisierte Einrichtungen 
auch in Zukunft mit ausreichenden 
Plätzen vorhanden sein. Zudem gibt es 
Komplexträger, die bereits mit inklusi-
ven Wohngruppen arbeiten und den-
noch unter einer gemeinsamen Träger-
schaft gebündelt sind. In der Regel be-
steht ein enger Dialog zwischen den 
Trägern der Komplexeinrichtungen 
und den jeweiligen Standortgemein-
den. Beim geplanten Vorgehen sollen 
die örtlichen Gegebenheiten entspre-
chend berücksichtigt werden. 

Konversion von Komplexeinrichtungen der Behindertenhilfe

Die Krisen in der Welt, insbesondere im 
Nahen und Mittleren Osten, führen zu 
immer größeren Flüchtlingsströmen. 
Nach dem derzeitigen Stand des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) ist im Jahr 2014 bundesweit mit 
220.000 bis 230.000 Erstantragsstellern 
und in Baden-Württemberg mit 26.000 
zu rechnen. So muss auch in absehbarer 
Zukunft von einer weiteren Erhöhung 
der Zahlen ausgegangen werden.

Die Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg bekennen sich zu ihrer 
humanitären Verpflichtung, Bürger-
kriegsflüchtlinge und Asylbewerber auf-
zunehmen und ihnen zu helfen. Nach 
den Erfahrungen der 90er-Jahre ist die 
Verantwortung auf kommunaler Ebene 
hier in besonderem Maße ausgeprägt. 
Daher muss umso mehr darauf geachtet 
werden, dass die Städte und Gemeinden 
bei dieser Aufgabe nicht überfordert 
werden. Die wachsende Zahl an Asylbe-
werbern führt bei den Kommunen zu 
erheblichen Belastungen, insbesondere 
hinsichtlich der Unterbringung und Ge-
sundheitsversorgung. 

Eine erste Entlastung konnte durch die 
Erklärung der Balkanstaaten Serbien, Ma-
zedonien sowie Bosnien und Herzegowi-
na zu sicheren Herkunftsstaaten erreicht 

werden. Hierfür hatte sich der Gemeinde-
tag in einigen Schreiben an die Landes-
regierung nachdrücklich eingesetzt. Zur 
weitergehenden kommunalen Entlastung 
wurden in der Landesvorstandstagung am 
24. und 25. September 2014 in Bad Wild-
bad folgende Punkte beschlossen:

1. Bauförderprogramm des Landes  
für Asylbewerberunterkünfte 

Notwendig zur Bewältigung dieser He-
rausforderung ist ein mit Landes- oder 
Bundesmitteln ausgestattetes Bau- und 
Finanzierungsprogramm, damit Asylbe-
werber in den Kommunen angemessen 
untergebracht und versorgt werden kön-
nen. Schon zum jetzigen Zeitpunkt sind 
die Unterkunftsmöglichkeiten vieler 
Kommunen erschöpft und geeignete Flä-
chen für Neubauten Mangelware. Wie 
angespannt die Situation ist, zeigt sich 
unter anderem darin, dass ein Landkreis 
ein städtisches Gebäude, das als Flücht-
lingsunterkunft dienen soll, beschlag-
nahmen musste. Anderenorts werden 
Zelte als Notunterkunft eingesetzt. 

2. Beschleunigung von Asylverfahren
Eine Aufstockung des Personals des 
BAMF an den Aufnahmestellen muss 
erfolgen, um eine zügige Antragsbear-
beitung zu ermöglichen und damit die 
Asylverfahren zu beschleunigen.

Flüchtlingsaufnahme und -unterbringung
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3. Öffnung des Baurechts
Wegen ihres wohnähnlichen Charak-
ters sind Asylbewerberunterkünfte in 
Gewerbegebieten nach dem Baurecht 
grundsätzlich unzulässig. Hier wäre eine 
Erweiterung in der Baunutzungsverord-
nung hilfreich, die es Kommunen er-
möglicht, auch in Gewerbegebieten Un-
terkünfte zu errichten und zu betreiben. 
Wir unterstützen hier das Bestreben der 
Landesregierung, diese Öffnung über 
eine Bundesratsinitiative zu erreichen.

4. Begleiterprogramm  
für Asylbewerber und Flüchtlinge

Neben der Unterbringung der Asylbe-
werber und Flüchtlinge spielt auch deren 
Integration in die Gesellschaft eine ent-
scheidende Rolle. Dabei ist nicht nur an 
bürgerschaftliches Engagement zu den-
ken, sondern auch an die Schaffung von 
Stellen für Flüchtlingshelfer beispiels-
weise im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstes. Diese können den Staat 
wirksam entlasten, indem sie den Neu-
ankömmlingen als Wegweiser zur Verfü-
gung stehen. Gerade bei diesem Aspekt 
kann die kommunale Ebene durch ihre 
Ortskenntnis sehr bedarfs orientierte 
Strukturen generieren. Wir schlagen da-
her ein Förderprogramm vor, das sich an 
die Städte und Gemeinden richtet. 

5. Kostendeckende Landeserstattungen 
an die Stadt- und Landkreise

Die Pauschalen, die die Kommunen im 
Rahmen der Kostenerstattung vom Land 
erhalten, müssen neu festgesetzt werden. 
Sie werden momentan mittels einer Um-
frage bei den zuständigen Stadt- und 
Landkreisen überprüft. Aktuell erhalten 
die Stadt- und Landkreise pro Asylbewer-
ber einen Einmalbetrag von 12.566 Euro. 
Auch wenn dieser bis 2016 auf 13.972 
Euro ansteigen soll, reicht das nicht aus. 
Der Gemeindetag hält eine vollständige 
Kostenerstattung für unverzichtbar, an-
dernfalls wird die notwendige Akzeptanz 
der Kommunen, weitere Flüchtlinge auf-
zunehmen, gemindert.

6. Gesundheitsfonds
Die Kommunen sind durch die teilweise 
extrem hohen Krankheitskosten der 
Flüchtlinge erheblich belastet. Die im 
Bürgerkrieg erlittenen Verletzungen erfor-
dern eine nachhaltige und oft auch teure 

medizinische Versorgung, welche über 
einen „Investitionsfonds Gesundheits-
vorsorge“ abgewickelt werden kann.

Die Bedeutung dieser Punkte für das er-
folgreiche Bewältigen der Flüchtlings-
herausforderung wurde unmittelbar 
nach der Vorstandstagung wiederholt 
gegenüber Landesregierung vorge-
bracht, um die kommunale Position 
rechtzeitig vor dem Flüchtlingsgipfel zu 
verdeutlichen. Es war schon bei einigen 
Gesprächen vor dem Flüchtlingsgipfel 
spürbar, dass es zu gelingen scheint, das 
Land von der Notwendigkeit dieser 
Maßnahmen zu überzeugen.

Dies hat sich dann auch durch die Er-
gebnisse des Flüchtlingsgipfels so bestä-
tigt. Im Rahmen dieses Gipfeltreffens 
am 13. Oktober 2014, zu dem rund 30 
Verbände und Akteure geladen waren, 
hatte Präsident Roger Kehle nochmals 
die Haltung des Gemeindetags deutlich 
gemacht und eine Gesamtkonzeption 
des Landes (und Bundes) eingefordert, 
um die Herausforderung des Flücht-
lingsansturms auf Dauer erfolgreich be-
wältigen zu können.

Zusagen und Zielvorgaben

In der Folge sind nun die im Anschluss 
an den Gipfel getätigten Zusagen und 
Zielvorgaben der Landesregierung bezo-
gen auf die einzelnen Forderungen des 
Gemeindetags dargestellt:

•	 Bauförderprogramm	des	Landes	
für Asylbewerberunterkünfte 

Sonderwohnungsbauprogramm 
für Flüchtlinge
Im Jahr 2015 und 2016 werden jeweils 
15 Millionen Euro aus Entflechtungs-
mitteln für ein Sonderbauprogramm 
zum Bau von Wohnungen für Flüchtlin-
ge bereitgestellt. „Wir werden die Kom-
munen mit insgesamt 30 Millionen Eu-
ro unterstützen, um möglichst rasch 
Wohnraum für die Anschlussunterbrin-
gung der Flüchtlinge zu schaffen“, kün-
digte Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann an. Das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft hat dem Mi-
nisterrat am 25.11.2014 ein entspre-

chendes Konzept vorgelegt. Dieses hat 
der Gemeindetag seinen Mitgliedern 
per Gt-INFO Nr. 948/2014 und 973/2014 
übermittelt. Zwischenzeitlich wurde 
auch die Verwaltungsvorschrift zu die-
sem Förderprogramm versandt (Gt-info 
Nr. 36/2015) und die Antragsformulare 
können seit 2. Januar 2015 auf der Inter-
netseite der L-Bank abgerufen werden.  
Es kann bereits zu Beginn des Antrags-
verfahrens festgestellt werden, dass die 
für beide Jahre zur Verfügung stehen-
den 30 Millionen Euro bei weitem nicht 
auskömmlich sein werden und deshalb 
eine weitere finanzielle Beteiligung des 
Landes notwendig erscheint.

•	 Beschleunigung	von	Asylverfahren

„Wir sind uns mit dem Landtag einig, dass 
wir vor allem bei den Regierungspräsidien 
und Aufnahmeeinrichtungen sowie bei 
der Polizei zusätzliche Personalstellen be-
nötigen“, sagte Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann. Kurzfristig helfe man 
zwar mit Personalverstärkung aus anderen 
Stellen aus, man habe sich aber darauf ge-
einigt, neue Stellen zu schaffen. „Die Auf-
nahme und Integration von Flüchtlingen 
wird uns nicht nur in den kommenden 
Monaten, sondern in den kommenden 
Jahren beschäftigen; hierfür brauchen wir 
personelle Ressourcen“, so der Minister-
präsident. Er ergänzte: „Es wird dann in 
jedem Regierungsbezirk mindestens eine 
Landeserstaufnahmestelle geben. Und für 
die Aufnahme und Integration der Flücht-
linge wurden 53 neue Stellen beschlossen. 
Gut 80 weitere Stellen werden bei den Re-
gierungspräsidien von der Einsparung 
ausgenommen.“

•	 Öffnung	des	Baurechts

Beschlossen habe der Bundesrat zudem 
bereits mit großer Mehrheit eine Initiati-
ve zur Änderung baurechtlicher Vor-
schriften. „Angesichts der akuten Notla-
ge ist es für viele Kreise und Kommunen 
unverständlich und nicht hinnehmbar, 
dass geeignete Liegenschaften in Gewer-
begebieten nicht zur Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt werden können. 
Die Bundesregierung hat bereits zuge-
sagt, dass sie hier dem Entschluss des 
Bundesrats folgt“, betonte Kretschmann. 
Den vom Bundestag am 06.11.2014 be-
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schlossenen Änderungen im Baupla-
nungsrecht zur Erleichterung der Unter-
bringung von Flüchtlingen stimmte 
auch der Bundes rat am 07.11.2014 zu.

•	 Begleiterprogramm	 
für Asylbewerber und Flüchtlinge

Sprachförderung wird ausgebaut
„Der Schlüssel zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben liegt für die Flüchtlin-
ge in Sprache und Bildung. Deshalb müs-
sen die hier angekommenen Menschen 
unkomplizierten Zugang zu Sprachkursen 
bekommen“, sagte Inte grationsministerin 
Bilkay Öney. Ein Schwerpunkt der Sprach-
förderung liege im vorschulischen Be-
reich, im Grundschulbereich sowie an 
weiterführenden Schulen und Berufs-
schulen. „Die Vorbereitungsklassen wer-
den daher um 200 Deputate aufgestockt. 
Zudem beteiligt sich das Land an der von 
rund 400 Trägern organisierten Sprachför-
derung für Grundschulkinder“, so Öney. 
Vorgesehen seien außerdem zusätzliche 
Finanzmittel für den vorschulischen Be-
reich in Höhe von je 1,2 Millionen Euro 
für 2015 und 2016.

Geplant sei zudem, dass zukünftig schuli-
sche und berufliche Qualifikationen der 
Flüchtlinge bereits in den Landeserstauf-
nahmestellen erhoben werden können. 
„Damit können wir eine zielgerichtete För-
derung dieser Menschen ermöglichen“, 
unterstrich die Integrationsministerin.

Mehr Mittel für regionale Initiativen 
„Die vielen regionalen Initiativen leisten 
als Integrationslotsen Beachtliches. Sie 
unterstützen die Integration der Flücht-
linge in der vorläufigen Unterbringung 
der Kommunen. Auch in der Frage der 
Aufnahme von Flüchtlingen ist Baden-
Württemberg also ein Land des bürger-
schaftlichen Engagements“, sagte Öney. 
Dies wolle die Landesregierung durch ein 
„Vernetzungstreffen“ der regionalen Ini-
tiativen bei Staats rätin Gisela Erler unter-
stützen. „Sowohl mein Ministerium als 
auch das Sozialministerium haben zu-
dem ihre Bereitschaft signalisiert, insti-
tutionelle Landesfördermöglichkeiten 
zu prüfen beziehungsweise einzurichten. 
Möglicherweise gibt es auch zusätzliche 
Mittel durch die BW-Stiftung“, kündigte 
die Integrationsministerin an.

•	 Kostendeckende	Landeserstattungen	
an die Stadt- und Landkreise

Baden-Württemberg habe bereits viel 
geleistet, um die Situation der Flüchtlin-
ge zu verbessern. „Wir haben mit der 
Novelle des Flüchtlingsaufnahmegeset-
zes von vielen gelobte humanitäre Ver-
besserungen eingeführt und erhöhen 
gleichzeitig die Pauschalen für die 
Flüchtlingsunterbringung von 2013 bis 
2016 um 1.700 Euro pro Person. In den 
Haushalt 2015/2016 stellen wir pro Jahr 
weitere 100 Millionen Euro für Flücht-
linge ein. Die Landesregierung steht klar 
zu einer fairen finanziellen Lastenver-
teilung zwischen Land und Kommu-
nen“, sagte der Ministerpräsident.

Eine umfassende Prüfung der Flücht-
lingsunterbringungspauschale werde 
beim Integrationsministerium gerade 
gemeinsam mit den kommunalen Lan-
desverbänden durchgeführt. „Wir wer-
den mit den kommunalen Verbänden 
zu einer gemeinsamen Lösung der Fi-
nanzierungsfragen kommen. Deshalb 
haben wir das Gespräch ja mit ihnen 
gesucht“, so Kretschmann.

Zum Gesundheitsfonds hat der Minister-
präsident keine konkreten Aussagen ge-
troffen. Im Rahmen des Gipfels wurde 
jedoch dem Sozialministerium der Prüf-
auftrag erteilt, dem so genannten „Bre-
mer Modell“ näherzutreten. Nach diesem 

wäre es nach einer ersten Bewertung mög-
lich, die Gesundheitskosten über die ge-
setzlichen Krankenkassen abzuwickeln, 
die dann bzgl. der anfallenden Rück-
erstattung auf das Land zugehen.

Fazit

Als Ergebnis kann man feststellen, dass 
die im Landesvorstand gefundene Posi-
tion des Gemeindetags bei den Ergeb-
nissen des Flüchtlingsgipfels zu einem 
großen Teil Berücksichtigung finden 
konnte. Allerdings muss klar sein, dass 
die Bewältigung des Flüchtlingsstromes 
trotz der nun seitens des Landes ange-
kündigten Maßnahmen weiterhin eine 
Mammutaufgabe darstellt, die zu einem 
großen Teil von der kommunalen Ebene 
zu lösen sein wird. Der Gemeindetag 
wird daher auch weiterhin die Notwen-
digkeiten für eine gelingende Umset-
zung vor Ort vehement gegenüber dem 
Land einfordern. 

In der Zwischenzeit hat auch der Bund 
ein stärkeres finanzielles Engagement 
beschlossen, mit dem den Bundeslän-
dern für 2015 und 2016 jeweils 500 Mil-
lionen Euro für die Aufnahme und Un-
terbringung von Flüchtlingen zur Verfü-
gung gestellt werden sollen. So erhält 
Baden-Württemberg in den kommen-
den beiden Jahren jeweils 65 Millionen 
Euro, die allerdings zur Hälfte wieder 
vom Land an den Bund innerhalb von 
20 Jahren zurückzuzahlen sind. Der Ge-
meindetag wird sich dafür einsetzen, 
dass das Land die Mittel in bewährter 
Weise an die Kommunen weitergibt. 
Außerdem sieht der Bundesratsbe-
schluss vom 28.11.2014 einen einfache-
ren Zugang zu medizinischer Versor-
gung für Flüchtlinge vor. So wurde vom 
Bund zugesagt, zusammen mit den Län-
dern die Einführung einer Gesundheits-
karte für Flüchtlinge in interessierten 
Flächenländern zu ermöglichen.

Zwar ist die kurzzeitige finanzielle Betei-
ligung ein weiterer Schritt zur Entlas-
tung der kommunalen Ebene, dennoch 
lassen langfristige Finanzzusagen und 
eine dauerhafte Übernahme der Ge-
sundheitskosten durch den Bund weiter 
auf sich warten. 
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Änderung des Bauplanungsrecht – Anlagen zur Unterbringung von Asylbewerbern 

Die Bundesregierung hat mit Datum 
vom 08.10.2014 dem Bundestag den 
Gesetzentwurf des Bundesrates eines 
Gesetzes über Maßnahmen im Baupla-
nungsrecht zur Erleichterung der Unter-
bringung von Flüchtlingen übermittelt 
(Bundestags-Drucksache 18/2752). In-
zwischen ist das Gesetz über Maßnah-
men im Bauplanungsrecht zur Erleich-
terung der Unterbringung von Flüchtlin-
gen vom 20.11.2014 (BGBl. I D. 1748) 
am 26.11.2014 in Kraft getreten. Hinter-
grund sind die bauplanungsrecht lichen 
Fragen für die Zulässigkeit von Anlagen 
zur Unterbringung von Asyl bewerbern. 
Die aktuellen Zuwanderungszahlen  des 
Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge lassen vermuten, dass mindestens 
200.000 Flüchtlinge im Jahr 2014 in die 
Bundesrepublik Deutschland kommen 
werden.

Die Bereitstellung von Unterkünften 
für diese Menschen, die oft aus Krisen-
gebieten stammen, stellt in Ballungs-
zentren mit ohnehin angespanntem 
Wohnungsmarkt ein großes Problem 
dar. Flächen, die zur Versorgung breiter 
Schichten der Bevölkerung mit Wohn-
raum für den Wohnungsbau benötigt 
werden, stehen im Regelfall nicht zur 
Verfügung. Die zeitnahe Nutzung an-
derer Flächen scheitert vielfach an pla-
nungsrechtlichen Vorschriften. Vor 
diesem Hintergrund sind gesetzgeberi-
sche Maßnahmen im Rahmen eines 
zeitlich befristeten Maßnahmengeset-
zes im Bereich des Bauleitplanungs-
rechts und der bauplanungsrechtli-
chen Zulässigkeit von Anlagen zur Un-
terbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern dringend geboten, mit 
deren Hilfe die bedarfsgerechte Schaf-
fung von öffent lichen Unterbringungs-
einrichtungen zeitnah ermöglicht und 
gesichert wird.

Das Gesetz enthält folgende Änderungen: 

Zu den Grundsätzen der Bauleitplanung 
(siehe § 1 BauGB) gehört nun auch, dass 
bei der Aufstellung, Änderung, Ergän-
zung und Aufhebung von Bauleitplä-
nen nach dem Baugesetzbuch die Belan-
ge von Flüchtlingen, Asylbewerberin-

nen und Asylbewerbern, insbesondere 
deren Unterbringung, zu berücksichti-
gen sind. 

Für die Zulassung von Befreiungen gilt, 
dass Gründe des Wohls der Allgemein-
heit im Sinne des § 31 Absatz 2 Nummer 
1 BauGB auch bei der Errichtung und 
Erweiterung von Anlagen zur Unter-
bringung von Flüchtlingen oder Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern sowie 
bei der Nutzungsänderung bestehender 
baulicher Anlagen in Anlagen zur Un-
terbringung von Flüchtlingen oder 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
vorliegen.

Die Vorschrift § 34 Absatz 3a Satz 1 
BauGB ist entsprechend auf die Nut-
zungsänderung zulässigerweise errich-
teter Geschäfts-, Büro- oder Verwal-
tungsgebäude in Anlagen, die der Un-
terbringung von Flüchtlingen oder 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
dienen, und auf deren Erweiterung, Än-
derung oder Erneuerung anzuwenden.  

Für Vorhaben, die der Unterbringung 
von Flüchtlingen oder Asylbewerberin-
nen und Asylbewerbern dienen, gilt die 
Rechtsfolge des § 35 Absatz 4 Satz 1 des 
Baugesetzbuchs, wenn das Vorhaben 
im unmittelbaren räumlichen Zusam-
menhang mit einem bebauten Ortsteil 
innerhalb des Siedlungsbereichs erfol-
gen soll.

Besonders bedeutsam ist im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des VGH zur 
Zulässigkeit von Gemeinschaftsunter-
künften für Asylbewerber die Änderung 
des § 8 Abs. 3 BauNVO. In Gewerbege-
bieten (§ 8 BauNVO, auch in Verbin-
dung mit § 34 Abs. 2 BauGB) kann für 
Aufnahmeeinrichtungen, Gemein-
schaftsunterkünfte oder sonstige Unter-
künfte für Flüchtlinge oder Asylbegeh-
rende von den Festsetzungen des Be-
baungsplans befreit werden, wenn an 
dem Standort Anlagen für soziale Zwe-
cke als Ausnahme zugelassen werden 
können oder allgemein zulässig sind 
und die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist. § 36 

gilt entsprechend. Die Geltung dieser 
Rechtsänderung ist wie die anderen Än-
derungen bis 31.12.2019 befristet.

Hintergrund dieser Rechtsänderung ist 
die Rechtsprechung des VGH Baden-
Württemberg: Eine Gemeinschaftsun-
terkunft für Asylbewerber ist nach die-
ser Rechtsprechung in einem Gewerbe-
gebiet auch nicht ausnahmsweise nach 
§ 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO als Anlage für 
soziale Zwecke zulässig, weil sie nach 
ihrer gesetzlichen Zweckbestimmung 
für eine mehr als nur unbeachtlich kur-
ze Dauer Lebensmittelpunkt des einzel-
nen Asylbewerbers ist, ihr damit ein 
wohnähnlicher Charakter zukommt 
und sie sich daher in einem Gewerbege-
biet als gebietsunverträglich erweist 
(VGH Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 14. März 2013 – 8 S 2504/12).

Hinweise des Ministeriums  
für Verkehr und Infrastruktur 
Baden-Württemberg 

Das Ministerium für Verkehr und Infra-
struktur Baden-Württemberg hat mit 
Schreiben vom 27.10.2014 –  2-2513.0/79 
– auf die beabsichtigte Änderung des 
Bauplanungsrechts hinsichtlich der Zu-
lassung von Unterkünften von Flücht-
lingen und Asylbegehrenden hingewie-
sen (siehe Gt-INFO Nr. 906/2014 vom 
04.11.2014). Dabei wird über die kurz-
fristig bevorstehende Änderung des 
Baugesetzbuchs berichtet. Dem Schrei-
ben des MVI sind beigefügt die Hinwei-
se zur bauplanungsrechtlichen Beurtei-
lung von Standorten für Unterkünfte 
von Flüchtlingen und Asylbegehrenden 
in den verschiedenen Gebietskulissen 
(Stand 02.10.2014), beschlossen durch 
die Fachkommission Städtebau am 
02.10.2014. Diesen Hinweisen beige-
fügt ist eine tabellarische Darstellung 
der Rechtsprechung zur bauplanungs-
rechtlichen Zulässigkeit von Unterkünf-
ten für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber in 
den verschiedenen Gebietskulissen. 
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Einzelvorhaben 

In Überschwemmungsgebieten gilt für 
Einzelbauvorhaben ein Bauverbot mit 
Ausnahmevorbehalt (§ 78 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 WHG): In festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten ist die Errich-
tung oder Erweiterung baulicher An-
lagen nach den §§ 30, 33, 34 und  
35 BauGB grundsätzlich untersagt.

Dies gilt im Geltungsbereich eines 
rechtskräftigen oder in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplanes ebenso wie 
im unbeplanten Innenbereich und im 
Außenbereich. 

Damit sieht das WHG ein grundsätz-
liches Bauverbot in allen bauplanungs-
rechtlichen Bereichen vor.

Die Errichtung und Erweiterung bau-
licher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 
und 35 BauGB sind nach § 78 Abs. 3 Satz 
1 WHG genehmigungspflichtig.

Die zuständige Behörde kann demnach 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 die Errichtung oder Erweiterung 
einer baulichen Anlage genehmigen, 
wenn im Einzelfall das Vorhaben
1. die Hochwasserrückhaltung nicht 

oder nur unwesentlich beeinträch-
tigt und der Verlust von verloren 
gehendem Rückhalteraum zeit-
gleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss 
bei Hochwasser nicht nachteilig 
verändert,

3. den bestehenden Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt und

4. hochwasserangepasst ausgeführt 
wird oder wenn die nachteiligen 
Auswirkungen durch Nebenbe-
stimmungen ausgeglichen werden 
können.

Wenn diese kumulativen Bestimmun-
gen nicht erfüllt sind, besteht grund-
sätzlich ein Bauverbot.

Alternativ hierzu können nach § 78  
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 a.E. WHG nachteilige 
Auswirkungen durch Auflagen und Be-
dingungen ausgeglichen werden.

Mit der Neuregelung des § 65 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Wassergesetz (WG), welche 
bereits zum 22.12.2013 in Kraft getreten 
ist, hat das Land zum spätestmöglichen 
Zeitpunkt die bundesweit verbindliche 
Bestimmung des § 76 Abs. 2 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) umgesetzt. So-
mit gelten jetzt auch für Überschwem-
mungsgebiete im Innenbereich die Re-
striktionen des § 78 WHG (damit kön-
nen z.B. im Bereich eines HQ100 
grundsätzlich keine neuen Baugebiete 
mehr ausgewiesen und auch keine bau-
lichen Anlagen mehr errichtet werden).

Als festgesetzte Überschwemmungsgebie-
te gelten dabei nach § 65 Abs. 1 WG, ohne 
dass es einer weiteren Festsetzung bedarf,
1. Gebiete zwischen oberirdischen Gewäs-

sern und Dämmen oder Hoch ufern,
2. Gebiete, in denen ein Hochwasser-

ereignis statistisch einmal in 100 
Jahren zu erwarten ist, und

3. Gebiete, die auf der Grundlage ei-
ner Planfeststellung oder Plan-
genehmigung für die Hochwasser-
entlastung oder Rückhaltung be-
ansprucht werden.

Die Überschwemmungsgebiete werden 
in Karten mit deklaratorischer Bedeu-
tung eingetragen. Sie sind damit jeder-
zeit widerlegbar.

Ausnahmen für die Bauleitplanung

Unter den im Einzelnen in § 78 Abs. 2 
WHG genannten Voraussetzungen 
kann die zuständige Behörde die nach  
§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 verbotene Aus-
weisung neuer Baugebiete ausnahms-
weise zulassen, wenn 

1. keine anderen Möglichkeiten der 
Siedlungsentwicklung bestehen 
oder geschaffen werden können,

2. das neu auszuweisende Gebiet un-
mittelbar an ein bestehendes Bau-
gebiet angrenzt,

3. eine Gefährdung von Leben oder 
erhebliche Gesundheits- oder Sach-
schäden nicht zu erwarten sind,

4. der Hochwasserabfluss und die  
Höhe des Wasserstandes nicht nach-
teilig beeinflusst werden,

5. die Hochwasserrückhaltung nicht 
beeinträchtigt und der Verlust von 
verloren gehendem Rückhalteraum 
umfang-, funktions- und zeitgleich 
ausgeglichen wird,

6. der bestehende Hochwasserschutz 
nicht beeinträchtigt wird,

7. keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Oberlieger und Unterlieger zu 
erwarten sind,

8. die Belange der Hochwasservorsorge 
beachtet sind und

9. die Bauvorhaben so errichtet wer-
den, dass bei dem Bemessungs-
hochwasser, das der Festsetzung  
des Überschwemmungsgebietes zu-
grunde liegt, keine baulichen Schä-
den zu erwarten sind.

Die Voraussetzungen müssen kumulativ 
vorliegen. 

Die zuständige Behörde hat vor der Zu-
lassung der Ausweisung eines neuen 
Baugebietes im festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet das Vorliegen aller 
in § 78 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 WHG geregel-
ten Ausnahmetatbestände zu prüfen. 
Die Darlegungslast für das Vorliegen der 
Voraussetzungen liegt beim Planungs-
träger (Gemeinde).

Zuverlässigkeit von Hochwassergefahrenkarten – Bauen in Überschwemmungsgebieten
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Die Darlegungslast, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind, trifft den 
Bauherrn als Antragsteller.

Zuständig für die Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung ist die Gemeinde, 
sofern keine baurechtliche Entschei-
dung erforderlich ist, andernfalls die 
untere Baurechtsbehörde im Einverneh-
men mit der Gemeinde (§ 84 Abs. 2 Satz 
3 WG). Bei bauordnungsrechtlich ver-
fahrenspflichtigen Vorhaben ist somit 
die Baurechtsbehörde (auch für die was-
serrechtliche Ausnahmegenehmigung) 
zuständig. Bei verfahrensfreien Vorha-
ben ist dagegen die Gemeinde zustän-
dig. Ist für Vorhaben im Kenntnisgabe-
verfahren keine Ausnahme oder Befrei-
ung notwendig, also keine baurecht-
liche Entscheidung, bleibt es bei der 
Zuständigkeit der Gemeinde.

Für die Gemeinden handelt es sich um 
eine Pflichtaufgabe nach Weisung; die 
Wasserbehörden haben ein unbe-
schränktes Weisungsrecht (§ 82 Abs. 6 
Sätze 2 und 3 WG).

Retentionsraum  
und Hochwasserschutzregister

Wichtige Voraussetzung für eine Aus-
nahmegenehmigung im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet ist, dass 
Rückhalteraum umfang-, funktions- 
und zeitgleich ausgeglichen wird. Dies 
kann im Rahmen des einzelnen Bauvor-
habens in Baden-Württemberg aber 
auch über ein Hochwasserschutzregister 
erfolgen, dem kommunale Maßnah-
men zur Schaffung von Rückhalteraum 
zugrunde liegen (siehe § 65 Abs.3 Sätze 
2 bis 5 WG). Nach der Rechtsmeinung 
des Umweltministeriums (UM) muss 
der Retentionsraumausgleich aktuell er-
folgen; Maßnahmen der Gemeinden 
vor dem 22.12.2013 werden nicht ak-
zeptiert.

Mit dem UM ist im Rahmen der Verab-
schiedung der WG-Novelle die Einrich-
tung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern 
von Land, Kommunen und kommuna-
len Landesverbänden vereinbart wor-
den. Diese soll Hinweise und ein Sat-
zungsmuster für ein Hochwasserschutz-

register erarbeiten. In der letzten Sit-
zung der beim Städtetag eingerichteten 
Arbeitsgruppe wurde zwischen den Be-
teiligten in den wesentlichen Punkten 
Einvernehmen zu den Hinweisen und 
dem Satzungsmuster erzielt.

Schwierigkeiten bestehen allerdings 
nach wie vor beim Thema Kostenerstat-
tung. Insbesondere geht es hier um die 
Frage, ob maßnahmenscharf kalkuliert 
werden muss, nur bereits realisierte 
Maßnahmen Gegenstand der Kosten-
kalkulation sein können oder sogar ein 
Gesamtkonzept zugrunde gelegt wer-
den kann. Nach den bisherigen Gesprä-
chen zwischen den kommunalen Lan-
desverbänden und dem UM sowie den 
für das Abgabenrecht zuständigen Ver-
treterinnen des IM wird derzeit davon 
ausgegangen, dass nur bereits realisierte 
Maßnahmen Gegenstand der Kosten-
kalkulation sein können. Dies ist für die 
betroffenen Gemeinden unbefriedi-
gend. Der Städtetag hat zu diesem The-
ma deshalb ein rechtsanwaltliches Gut-
achten in Auftrag gegeben, das rechtli-
che Möglichkeiten für eine Kalkulation 
auf der Basis eines Gesamtkonzepts aus-
loten soll (ggf. mit dem Ergebnis, dass 
dafür im WG oder KAG Ergänzungen 
erfolgen müssten). Nach Auffassung des 
Gemeindetags dürfte es rechtlich außer-
dem zulässig sein, die Kosten für kom-
munale Maßnahmen zur Schaffung von 
Rückhalteraum nicht nur per Satzung 
auf die Vorhabenträger (Bauherren) um-
zulegen, sondern auch im Rahmen städ-
tebaulicher Verträge nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 BauGB.

Unzuverlässige 
Hochwassergefahrenkarten

Während in den zuständigen Gremien 
des Gemeindetags bisher das Thema 
„Bauen in Überschwemmungsgebieten“ 
vorrangig war, ging es in einem Gespräch 
mit Umweltminister Franz Untersteller 
vom 11.September 2014 maßgeblich um 
die Zuverlässigkeit von Hochwasserge-
fahrenkarten. Hier waren von zahlrei-
chen Mitgliedern des Gemeindetags be-
reits Anfang 2014 erhebliche Zweifel im 
Hinblick auf deren Richtigkeit angemel-
det worden. An der Sitzung mit dem Um-

weltminister nahmen außer Vertretern 
des UM und des Gemeindetags 13 Teil-
nehmer aus betroffenen Kommunen 
teil. Eine Vorbesprechung dazu fand be-
reits am 15. April 2014 mit knapp  
50 kommunalen Vertretern in der neuen 
Sparkassen akademie Baden-Württem-
berg statt (siehe Darstellung in BWGZ 
8/2014, 285). 

Der Umweltminister hat im Wesent-
lichen zugesagt, dass die von den kom-
munalen Sitzungsteilnehmern schrift-
lich vorgebrachten Einzelfragestellun-
gen vom UM geprüft und beantwortet 
werden. Dies ist bereits Anfang Oktober 
2014 erfolgt. Die vom Gemeindetag ge-
forderte Einrichtung von Kompetenz-
zentren zu Hochwassergefahrenkarten 
bzw. zum Bauen in Überschwemmungs-
gebieten hat er allerdings abgelehnt. Da-
für sollen Besprechungen unter der Fe-
derführung des UM durchgeführt wer-
den mit dem Ziel, wichtige Informatio-
nen für Anfrager zu bündeln (z.B. über 
eine Internet-Lösung; u.a. mit Antwor-
ten zu häufig gestellten Fragen). Die erste 
Besprechung ist für Januar 2015 geplant. 
Zu dem Gespräch mit Minister Unterstel-
ler gibt es einen ausführlichen Vermerk 
des Gemeindetags, der auch baurechtli-
che Fragestellungen enthält. Dieser kann 
von den Mitgliedsstädten und -gemein-
den des Gemeindetags über dessen Ex-
tranet (unter Bibliothek – Sonderthemen 
– Hochwasser) abgerufen werden.

Darüber hinaus hat der Gemeindetag sei-
ne Mitglieder regelmäßig zu den mit dem 
neuen § 65 WG und den §§ 76 und 78 
WHG verbundenen Problemstellungen 
informiert (u.a. in Gt-INFO Nr. 212/2013 
vom 05.04.2013, BWGZ 20/2013, S. 927, 
928, BWGZ 8/2014, S. 285, Gt-INFO  
Nr. 793/2013 vom 21.10.2013, Gt-INFO 
Nr. 81/2014 vom 05.20.2014, Gt-INFO 
Nr. 234/2014 vom 20.03.2014, Gt-INFO 
Nr. 405/2014 vom 20.05.2014, Gt-INFO 
Nr. 439/2014 vom 05.06.2014, Gt-INFO 
Nr. 529/2014 vom 07.07.2014, Gt-INFO 
Nr. 574/2014 vom 21.07.2014, Gt-INFO 
Nrn. 625 und 663/2014 vom 05.09.2014, 
Gt-INFO Nr. 776/2014 vom 06.10.2014, 
Gt-INFO Nr. 900/2014 vom 20.11.2014, 
Gt-INFO NR. 1028/2014 vom 22.12.2014 
sowie in den Bauamtsleit tagungen im 
Frühjahr und Herbst 2014). 
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Bereits im Dezember 2013 hat das Bun-
deskartellamt einen an das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg (MLR) ge-
richteten Beschlussentwurf vorgelegt, 
wonach geplant sei, den gebündelten 
Verkauf von Nadelstammholz aus dem 
Staatswald zusammen mit Holz aus dem 
Nichtstaatswald (Kommunalwald und 
Privatwald) mit mehr als 100 Hektar  
Besitzgröße ab dem 01.01.2015 zu unter-
sagen. Mitbetroffen von der Unter-
sagungsverfügung sollen auch die Er-
bringung von den Holzverkauf vorberei-
tenden Dienstleistungen der Holzernte 
sein, insbesondere das Auszeichnen des 
Holzes im Wald.

Das MLR hat daraufhin unter Mitwir-
kung der kommunalen Landesverbände 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um bei 
der Erarbeitung einer Stellungnahme des 
Landes zum Beschlussentwurf des Kar-
tellamtes mitzuwirken und um Strategi-
en zu einer möglichen künftigen kartell-
rechtskonformen Neuordnung der Forst-
organisation im Lande zu erarbeiten.

Die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten 
möglichen Organisationsmodelle wur-
den dem Kartellamt vorgelegt und ein-
gehend erörtert. Dabei hat sich gezeigt, 
dass das so genannte Staatswaldmodell 
(Herauslösung der Staatswaldbewirt-
schaftung durch Gründung eines Staats-
forstbetriebes) in besonderem Maße mit 
dem Kartellrecht vereinbar sei, wobei 
kartellrechtlich eine Kommunalisie-
rung des bei den unteren Forstbehörden 
verbleibenden Aufgabenbestandes zu 
erfolgen hat. Damit würden bei den un-
teren Forstbehörden nur noch rein ho-
heitliche Aufgaben verbleiben; für die 
Bewirtschaftung des Kommunal- und 
Privatwaldes müssten neue Strukturen 
innerhalb der Kreisverwaltung geschaf-
fen werden. Dies hätte zur Konsequenz, 
dass das so genannte Einheitsforstamt 
in der bisherigen Form nicht mehr wei-
tergeführt werden kann.

In den weiteren Verhandlungen wurde 
insbesondere die Frage erörtert, ob die 
so genannten Forsteinrichtung bzw. die 
forsttechnische Betriebsleitung im Wald 

(insbesondere das Auszeichnen des Hol-
zes) noch dem Hoheitsbereich oder be-
reits der Wirtschaftsverwaltung zuzu-
rechnen sei. Diese Abgrenzung ist des-
halb bedeutsam, weil Aufgaben der 
Hoheitsverwaltung dem Zugriff des Kar-
tellamtes entzogen wären.

Begleitend zu diesen Verhandlungen hat 
sich auch die Agrarministerkonferenz 
mit der Thematik befasst und in einer 
Entschließung den Bund aufgefordert, 
durch entsprechende gesetzgeberische 
Schritte sicherzustellen, dass die bewähr-
ten landesspezifischen Strukturen zur 
Unterstützung des nichtstaatlichen Wald-
besitzes durch die Landesforstverwaltun-
gen erhalten werden können. In Folge 
dieses Beschlusses hat das Präsidium des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates einen 
Entwurf zur Änderung des Bundeswald-
gesetzes vorgelegt. Durch diese Gesetzes-
änderung sollen die der Holzvermark-
tung zuzurechnenden forstwirtschaftli-
chen Maßnahmen, insbesondere die 
Markierung, Ernte und Bereitstellung des 
Rohholzes, vom Anwendungsbereich 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen ausgenommen werden.

Kartellverfahren Rundholzvermarktung

Leider war das Bundeskartellamt nicht 
bereit, die auf Landesebene notwendige 
Grundsatzentscheidung erst dann zu 
treffen, wenn hinreichend Klarheit be-
steht, ob und mit welcher Perspektive 
eine Änderung des Bundeswaldgesetzes 
zu erwarten ist.

Um die im Raum stehende Untersa-
gungsverfügung abzuwehren, sah sich 
das Land gezwungen, eine Verpflich-
tungserklärung abzugeben, eine struk-
turelle Trennung des Holzverkaufs 
durch die Ausgliederung eines Staats-
forstbetriebes durchzuführen. Die vom 
Kartellamt erzwungene Verpflichtungs-
zusagen stehen unter dem ausdrückli-
chen Vorbehalt, auf gesetzliche Anpas-
sungen reagieren zu dürfen, sollten Ge-
setzesänderungen auf Bundesebene 
weitere Spielräume zur kartellrechts-
konformen Aufgabenerfüllung ermögli-
chen. Damit bleibt abzuwarten, ob auf 
es auf Bundesebene gelingt, durch eine 
Änderung des Bundeswaldgesetzes doch 
noch die Voraussetzungen zu schaffen, 
um an den bisherigen Strukturen des 
bewährten Einheitsforstamtes festzu-
halten. 
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Nach insgesamt 27 vorbereitenden Sit-
zungen des Koordinierungskreises und 
der beiden Facharbeitsgruppen (siehe 
u.a. Darstellungen in BWGZ 1/2013,  
S. 35 und BWGZ 1/2014, S. 25) hat das 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) den Entwurf 
eines Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetzes ausgearbeitet und per Schrei-
ben vom 2. April 2014 in die Verbands-
anhörung gegeben. Zu Beginn der An-
hörung wurde vom Gemeindetag eine 
kritische Pressemitteilung herausgege-
ben, die u.a. in BWGZ 8/2014, S. 283, 
veröffentlicht worden ist. Die Stellung-
nahmefrist lief bis zum 15. Mai 2014. 
Nach Behandlung und Beschlussfas-
sung in seinen zuständigen Gremien 
hat der Gemeindetag am 12. Mai 2014 
eine ausführliche Stellungnahme abge-
geben. Die Stellungnahme kann über 
Gt-INFO Nr. 407/2014 vom 20.05.2014 
abgerufen werden.

In der Folgezeit fanden beim MLR ver-
schiedene Besprechungen mit Vertre-
tern der betroffenen Verbände statt. 
Ende September 2014 wurde letzteren 
dann ein überarbeiteter Gesetzentwurf 
übersandt.

Aus kommunaler Sicht beinhaltet der 
überarbeitete Entwurf des Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetzes zwar einige Ver-
besserungen, gleichwohl enthält er aber 

immer noch bürokratische Verfahrens-
regeln, die den Aufwand bei den unteren 
Jagdbehörden, den Jagdgenossenschaften 
und nicht zuletzt bei den Jägern erhöhen 
werden. Erschwernisse bei den letzteren 
lassen vor allem befürchten, dass das In-
teresse, Jagdreviere zu pachten, nachlas-
sen wird. Dies würde vor allem die Städte 
und Gemeinden als Verpächter von Ei-
genjagdbezirken aber auch von gemein-
schaftlichen Jagdbezirken, die sie treu-
händerisch verwalten, treffen. Treffen 
würde dies aber auch die Landwirte, da 
für Grundstücke in Jagdbezirken, die 
nicht mehr verpachtet werden können, 
die Gefahr erhöhter Wildschäden, insbe-
sondere durch das weiter zunehmende 
Schwarzwild, besteht. 

Für die unteren Jagd behörden bedeutet 
dagegen ein weiterer Aufgabenzuwachs 
auch höhere Kosten, die bei einem fehlen-
den Ausgleich durch das Land dazu füh-
ren können, dass für die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden die Kreisumlage 
steigt. Der Landkreistag hatte in der Anla-
ge zu seiner Stellungnahme vom 14. Mai 
2014 ausführlich belegt, mit welchem 
zusätz lichen Aufwand zu rechnen ist.

Am 7. Oktober 2014 fand dann im Ple-
num des Landtags eine öffentliche An-
hörung des Ausschusses für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz zu dem 
überarbeiteten Gesetzentwurf statt. Den 

Neues Jagd- und Wildtiermanagementgesetz des Landes –  
Unnötige Erschwernisse für alle an der Jagd Beteiligten

insgesamt zwölf Sachverständigen 
stand dabei allerdings jeweils nur eine 
Redezeit von sieben Minuten zu. Von 
Seiten des Gemeindetags wurden in der 
Anhörung die Positionen aller drei 
kommunalen Landesverbände vertre-
ten. Die Veranstaltung wurde mit einer 
Fragerunde der dem Ausschuss angehö-
renden Abgeordneten abgeschlossen. 
Der der Landtagsverwaltung übersandte 
Vortrag des Gemeindetags kann über 
Gt-INFO Nr. 861/2014 vom 05.11.2014 
abgerufen werden.

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs 
fand bereits am 8. Oktober 2014 statt. 
Auf die Landtags-Drucksache 15/5789 
vom 30. September 2014 wird Bezug ge-
nommen.

Das Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz wurde mit geringfügigen Änderun-
gen (siehe Landtags-Drucksache 15/6048) 
in zweiter Lesung am 12. November 2014 
beschlossen und tritt in seinen wesent-
lichen Vorschriften am 1. April 2015 in 
Kraft. 

Das vom Landtag letztlich beschlossene 
Gesetz ist in Landtags-Drucksache 
15/6132 (ausgegeben am 20. November 
2014) wiedergegeben und im Gesetz-
blatt für Baden-Württemberg (GBl.  
Nr. 21 vom 28.11.2014, ab S. 550) ver-
öffentlicht worden.

Der Zeitrahmen für das Land, um noch 
vor dem 1. April 2015 die erforderlichen 
Durchführungsvorschriften (insbeson-
dere die neue Durchführungsverord-
nung) erlassen zu können, ist sehr 
knapp. Insoweit ist auch kaum davon 
auszugehen, dass rechtzeitig vor dem  
1. April 2015 neue Pachtvertragsmuster 
zur Verfügung stehen werden. Städte 
und Gemeinden, die mit ihren Jagd-
pächtern zufrieden sind, sollten deshalb 
mit diesen zusammen prüfen, ob lau-
fende Jagdpachtverträge, die zum  
31. März 2015 enden, noch vorher ver-
längert werden können. Für diese Ver-
längerungen wären dann noch die der-
zeit dafür geltenden jagdrechtlichen 
Regelungen maßgebend. Fo
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Aus Pressemeldungen wurde dem Ge-
meindetag Mitte September bekannt, 
dass die Landesregierung beabsichtigt, 
die Altersgrenze für kommunale Wahl-
beamte aufzuheben.

Die besondere Altersgrenze für Bürger-
meister ist in § 36 Abs. 4 LBG geregelt: 
Abweichend von der allgemeinen Al-
tersgrenze treten sie mit Vollendung 
des 68. Lebensjahrs in den Ruhestand. 

Die allgemeine Altersgrenze für Beamte 
liegt derzeit beim 65. Lebensjahr und 
3 Monaten und wird bis 2029 auf das 
67. Lebensjahr ansteigen. Die besonde-
re Altersgrenze für Bürgermeister wur-
de durch das Dienstrechtsreformgesetz 
2010 auch auf Landräte und Beigeord-
nete erstreckt. Wählbar sind Bewerber, 
die am Wahltag das 65. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (§ 46 
Abs. 1 GemO).

Altersgrenze für Bürgermeister – Nach oben offen

Die Absicht, die Entscheidung den 
Wählern zu überlassen, ist richtig; eine 
Altersgrenze ist wohl nicht mehr zeitge-
mäß. Bisher ist nicht bekannt, ob in die-
sem Zusammenhang auch Bestimmun-
gen über den Eintritt in den Ruhestand 
wegen Ablaufs der Amtszeit (§§ 37, 38 
LBG) geändert werden sollen. Solche 
Änderungen wären aus Sicht des Ge-
meindetags abzulehnen. 

Am 15. Oktober 2014 hat der Landtag 
eine weitere Änderung des Kommunal-
besoldungsgesetzes in der Fassung des 
Gesetzentwurfs der Regierungsfraktio-
nen beschlossen.

Danach gibt es ab 1. November 2014 
•	 einen Anreizbonus für Bürgermeister 

und Landräte ab der dritten Amts-
periode,

•	 strukturelle Verbesserungen der Ein-
stufung der Oberbürgermeister in 

Städten ab 30.000 Einwohner, der 
Beigeordneten und der Landräte.

Mit dem an die zweite Wiederwahl an-
knüpfenden Leistungs- und Anreizbo-
nus ist bundesweit erstmals der Einstieg 
in dieses Besoldungselement gelungen. 
Mit der Anpassung in den Städten über 
30.000 Einwohnern wird eine in zwei 
Stufen 2000 und 2010 begonnene Ent-
wicklung fortgesetzt, deren Ergebnis ei-
ne durchgehende Höherbewertung aller 

Bürgermeisterstellen um eine Besol-
dungsgruppe ist. Gleichzeitig ist es jetzt 
auch gelungen, die Besoldung der Beige-
ordneten wieder angemessen an die Be-
soldung der volksgewählten Bürger-
meister anzuschließen und wieder ei-
nen funktionsgerechten Abstand zu den 
nach der Stellenobergrenzenverord-
nung höchstzulässigen Ämter der Lauf-
bahnbeamten herzustellen. 

Landeskommunalbesoldungsgesetz – Dritte Amtszeit wird honoriert

Dem Gemeindetag liegt der Entwurf eines 
Bildungszeitgesetzes – in anderen Bun-
desländern: Bildungsurlaubsgesetz – vor. 
Beteiligt wurde der Gemeindetag erst, 
nachdem die fehlende Beteiligung in  
einer Landtagsanhörung gerügt wurde, 
und auch das mit minimaler Frist. Nicht 
nur deshalb haben die kommunalen 
Landes verbände daraufhin ihre grund-
sätzliche Kritik an dem Gesetzgebungs-
vorhaben deutlich zu Protokoll gegeben.

Der Gesetzentwurf enthält im Wesent-
lichen Rechtsansprüche für Arbeitneh-
mer und Beamte auf Freistellung für 
Maßnahmen der beruflichen und poli-
tischen Weiterbildung sowie für die 
Qualifizierung für ehrenamtliche Tätig-
keiten. Er soll, nach einer Wartezeit von 
einem Beschäftigungsjahr, fünf Arbeits-
tage je Kalenderjahr betragen. Ausge-
nommen sind Betriebe mit weniger als 

zehn Beschäftigten. In anderen Fällen 
kann er nur abgelehnt werden, wenn 
ein dringender betrieblicher Belang gel-
tend gemacht werden kann oder zehn 
Prozent der Beschäftigten in diesem 
Jahr bereits Bildungszeit in Anspruch 
genommen haben.

Der Gemeindetag lehnt das Gesetz ins-
gesamt ab. Eine Verpflichtung zur Fort-
bildung der Beschäftigten ist nicht not-
wendig. Die Arbeitgeber gewährleisten 
eine angemessene Fortbildung auch 
ohne gesetzliche Verpflichtung. Kriti-
siert wird ferner, dass – wie schon durch 
die Novelle zum Personalvertretungs-
recht – erhebliche Kostenfolgen verur-
sacht werden, während die Landesregie-
rung sonst massiv Personalkosten ein-
spart. Die Erfahrungen der zahlreichen 
Bundesländer mit Bildungsurlaub sind 
zudem durchweg negativ. 

Bildungsfreistellungsgesetz – Jetzt auch noch Bildungsurlaub
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Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH 
des Gemeindetags Baden-Württemberg –
kompetent. kommunal. 

Durchführung von Einzelausschreibun-
gen für den Strom- bzw. Erdgasbedarf 
von Städten, Gemeinden, Landkreisen 
und deren jeweiligen Einrichtungen auf. 
Das Leistungsspektrum der Gt-service 
GmbH reicht dabei von der individuellen 
Konzeption über die Datenerfassung, die 
Bekanntmachung, die Abwicklung des 
kompletten Bieterverfahrens und der 
Submission bis hin zur Vorbereitung der 
Lieferung. In Zukunft besteht auch die 
Möglichkeit der vollelektronischen 
Durchführung einer Ausschreibung 
(E-Vergabe) auf Wunsch auch mit elek-
tronischer Auktion über ein renommier-
tes Online-Vergabeportal.

Bei einer Ausschreibung mit der Gt-service 
GmbH kommen die jahrelangen Erfahrun-
gen im Strom- und Erdgasbereich zum 
Tragen. So wurden allein in den letzten 
Jahren weit mehr als ein Dutzend Aus-
schreibungen für Klein-, Mittel- und Groß-
städte und deren wirtschaft liche Unter-
nehmen erfolgreich abgeschlossen. 

Sollten Interesse an einer maßgeschneider-
ten Ausschreibung im Strom-, Gas- oder 
Straßenbeleuchtungsbereich bestehen, so 
können Sie sich gerne per E-Mail (service@
gtservice-bw.de) an uns wenden. Wir unter-
breiten Ihnen gerne ein Angebot!

 Ausschreibungen zu Betrieb   
 und Instandhaltung von 
 Straßenbeleuchtungsanlagen

Ein weiteres Geschäftsfeld der Gt-service 
GmbH stellen Ausschreibungen zum Be-
trieb und zur Instandhaltung von Stra-
ßenbeleuchtungsanlagen dar. Aufgrund 
des Auslaufens von an den Konzessions-
vertrag gekoppelten Straßenbeleuch-
tungsverträgen bietet die Gt-service 
GmbH bereits seit dem Jahr 2010 Aus-
schreibungen in diesem Bereich an. Mitt-
lerweile kann auf mehrere erfolgreich 
durchgeführte Ausschreibungen zurück-
geblickt werden. Hervorzuheben ist an 
dieser Stelle die Bündelausschreibung 
für Betrieb- und Instandhaltungsleis-
tungen von Straßenbeleuchtungsanla-
gen im NEV-Gebiet, welche im Jahr 2014 

Die Gt-service Dienstleistungsgesell-
schaft mbH des Gemeindetags Baden-
Württemberg wurde als hundertprozen-
tige Tochtergesellschaft des Gemeinde-
tag gegründet und kann zwischenzeit-
lich eine mehr als zehnjährige Erfahrung 
in der Unterstützung von Städten, Ge-
meinden und Landkreisen insbesondere 
bei der Beschaffung von Energie und 
Feuerwehrfahrzeugen vorweisen. In den 
letzten Jahren konnten durch personelle 
Verstärkung die einzelnen Dienstleis-
tungsangebote weiter ausgebaut, ge-
stärkt und den kommunalen Anforde-
rungen angepasst werden.

 Bündelausschreibung für den 
 kommunalen Strombedarf

Die langjährigste Dienstleistung der Gt-
service GmbH stellt die Durchführung 
von alljährlichen Bündelausschreibun-
gen für den kommunalen Strombedarf 
dar. Seit 2002 wurden nunmehr insge-
samt dreizehn Bündelausschreibungen 
Strom durchgeführt, an denen sich lau-
fend insgesamt zirka 600 bis 700 Kom-
munen wie auch deren rechtlich un-
selbstständige und selbstständige Ein-
richtungen mit jeweils mehreren tausend 
Abnahmestellen beteiligen. Der große 
Erfolg der bislang durchgeführten Bün-
delausschreibungen lässt sich auch auf 
den mittlerweile wieder regen Wettbe-
werb im Strommarkt zurückführen, aus 
dem in zunehmendem Maße Stadtwerke 
als erfolgreiche Bieter bei Bündelaus-
schreibungen hervorgehen. Die kon-
stant hohen Teilnehmerzahlen sowie die 
Tatsache, dass die bei der Bündelaus-
schreibung erzielten Preise für die Ener-
giebeschaffung von Städten und Ge-
meinden in Baden-Württemberg als eine 
Art „Benchmark“ angesehen werden, 
bestätigen das Erfolgsmodell der Bündel-
ausschreibung.

An der jüngsten Bündelausschreibung für 
die Lieferjahre 2015 bis 2016 beteiligten 
sich rund 45 Kommunen sowie deren 
rechtlich unselbstständige und selbststän-
dige Einrichtungen mit insgesamt 2.231 
Abnahmestellen und einem Gesamtjahres-
bedarf von 47 Gigawattstunden. Die Aus-

schreibung war in 11 Lose aufgeteilt, da-
von mehrere Ökostrom-Lose.

Für die Lieferjahre 2016 bis 2017 bietet 
die Gt-service GmbH im Jahr 2015 eine 
14. Bündelausschreibung Strom an. Die 
Beauftragungsfrist endet Mitte Februar 
2015. Informations- und Auftragsunter-
lagen wurden im November 2014 per Gt-
info, Az. 811.00, versendet. Bei Interesse 
freuen wir uns über eine E-Mail an:
service@gtservice-bw.de.

 Bündelausschreibung für den
 kommunalen Gasbedarf

Seit nunmehr fünf Jahren bietet die Gt-
service GmbH auch eine jährliche, gebün-
delte Ausschreibung für den kommuna-
len Gasbedarf an. Auch hier herrscht nach 
wie vor reger Wettbewerb, so dass im Jahr 
2014 bereits die fünfte, etwas kleinere 
Bündelausschreibung Gas für die Liefer-
jahre 2015 und 2016 erfolgreich durch-
geführt werden konnte. Insgesamt rund 
27 Kommunen sowie deren rechtlich un-
selbstständige und selbstständige Einrich-
tungen schrieben einen Gesamtjahres-
bedarf von 67 Gigawattstunden an 406 
Abnahmestellen in 11 Losen aus. Erstmals 
wurde in einem Los auch Erdgas mit 
10-prozentigem Biogas-Anteil beschafft.

Aufgrund von auslaufenden Vorgänge-
rausschreibungen sowie der stetig an-
wachsenden Nachfrage bietet die Gt-
service GmbH auch für die Lieferjahre 
2016 bis 2017 interessierten Kommu-
nen und deren Einrichtungen die Durch-
führung eine 6. Bündelausschreibung 
Gas an. Informations- und Auftragsun-
terlagen wurden Ende November per 
Gt-info, Az. 813.00, versendet. Die Be-
auftragungsfrist endet Mitte Februar 
2015. Bei Interesse freuen wir uns über 
eine E-Mail an: service@gtservice-bw.de.

 Individuelle 
 Ausschreibungskonzepte

Neben den Bündelausschreibungen tritt 
die Gt-service GmbH auch als kompeten-
ter kommunaler Dienstleister bei der 
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insoweit insgesamt stark an. Führt man 
sich demgegenüber vor Augen, dass die 
Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge 
in den letzten beiden Jahren gesunken 
sind, stellt dies eine deutliche Bestäti-
gung der Arbeit der Gt-service dar.

 Betriebs- und Organisations-
  handbuch für die 
 Wasserwirtschaft (BOH)

Seit 2008 bietet die Gt-service erfolgreich 
ein Betriebs- und Organisationshandbuch 
für die Wasserversorgung (BOH Wasser) 
an, seit dem Jahr 2013 auch für die Ab-
wasserentsorgung. Wasserversorgungs-
unternehmen haben für den ordnungs-
gemäßen Betrieb ihrer Anlagen Sorge zu 
tragen und müssen eine funktionierende 
betriebliche Organisation schaffen und 
diese auch dokumentieren. Durch ein Be-
triebs- und Organisationshandbuch wird 
diesen Anforderungen Rechnung getra-
gen. Gleiches gilt für die Abwasserbeseiti-
gung. Weit mehr als 100 Betriebs- und 
Organisationshandbücher Wasserwirt-
schaft wurden von der Gt-service GmbH 
in Baden-Württemberg bereits verkauft. 

Derzeit bestehen Überlegungen, künftig 
auch ein BOH Bauhof anzubieten.

 Stichprobenverfahren 
 für Hauswasserzähler

Das Angebot eines Stichprobenverfah-
rens für Wasserzähler zur Verlängerung 
der Eichfrist und damit verbundenen Kos-
teneinsparungen bei Städten und Ge-
meinden ist ein weiteres Aufgabenfeld 
der Gt-service, das jährlich erneut ange-
boten wird.

 Besuchen Sie uns im Netz!

Weitere Informationen zum umfangreichen 
Leistungsangebot der Gt-service Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH können Sie unse-
rem Internetauftritt www.gtservice-bw.de 
entnehmen. Gerne stehen Ihnen die dort 
benannten Ansprechpartner für Rückfragen 
zur Verfügung.

Az. 636.21

von Seiten der Gt-service im Auftrag des 
NEV und 50 Mitgliedskommunen durch-
geführt wurde. Mit durchschnittlich 25 
Prozent Ersparnis im Vergleich zu am 
Markt angebotenen Preisen kann sich 
auch das Ergebnis dieser Bündelaus-
schreibung sehen lassen. Nicht zuletzt 
deshalb ist auch für das kommende Jahr 
ein entsprechendes Angebot mit Leis-
tungsbeginn ab 1. Januar 2017 geplant.

 Europaweite Beschaffung 
 von Feuerwehrfahrzeugen

Die Unterstützung bei der Durchführung 
europaweiter Ausschreibungen ge-
meindlicher Fahrzeuge ist eine Dienst-

leistung, die seit vielen Jahren von Städ-
ten und Gemeinden im Land nachge-
fragt wird. In den letzten beiden Jahren 
ist dabei eine deutlich steigende Tendenz 
zu verzeichnen.

Die Gt-service Dienstleistungsgesell-
schaft mbH hat zwischenzeitlich rund 
120 Städte und Gemeinden bei der Be-
schaffung ihres Feuerwehrfahrzeuges 
betreut, wobei die Gemeinde immer 
selbst verantwortliche Vergabestelle 
bleibt. Einige Städte und Gemeinden ha-
ben die Gt-service bereits mehrfach be-
auftragt. Allein im Jahr 2014 wurden 20 
Verfahren abgeschlossen. Darüber hi-
naus konnten weitere zehn Verfahren 
neu begonnen werden. Die Nachfrage 
nach dem Angebot der Gt-service steigt 



Kommunen sind der größte 
öffentliche Investitionsträger

Die Kommunen sind der größte öffent-
liche Investitionsträger. Ihre Sachinves-
titionen machen regelmäßig etwa 60 
Prozent aller öffentlichen Investitionen 
aus. Den Kommunen kommt daher eine 
Schlüsselfunktion bei der Erhöhung der 
Investitionen in Deutschland zu. Dies 
setzt eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung voraus, nicht zuletzt aber 
auch die richtige politische Prioritäten-
setzung auf kommunaler Ebene selbst. 
Die Finanzlage unserer Kommunen ist 
bundesweit betrachtet gut. Seit 2012 er-
zielen sie Überschüsse, und die Aussich-
ten für die kommenden Jahre sind eben-
falls positiv. Die Kommunen nutzen die 
gute Finanzlage, um ihre Investitions-
tätigkeit auszuweiten. Alleine im Jahr 
2013 stiegen die Sachinvestitionen um 
5,3 Prozent, im ersten Halbjahr 2014 
waren es nach vorläufigen Zahlen sogar 
16,8 Prozent Steigerung gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2013.

Auch die Kommunen in Baden-Würt-
temberg investieren kräftig. Das ist ein 
Beleg für ihre hohe Finanzkraft. Die 
1.101 baden-württembergischen Städte 
und Gemeinden erzielen in der Summe 
bereits seit 2011 Überschüsse, ein Jahr 
früher als die Gesamtheit der Kommu-
nen in Deutschland. Je Einwohner sind 
die Überschüsse der baden-württember-
gischen Kommunen höher als im bun-
desweiten Durchschnitt.

Das positive Gesamtbild der Kommu-
nalfinanzen ist maßgeblich auf die 
kommunalfreundliche Politik der Bun-
desregierung zurückzuführen. Alleine 

Allgemeiner Teil

Dr. Wolfgang Schäuble MdB *

Für solide Investitionshaushalte – Der Bund stärkt 
die Kommunen und die kommunale Infrastruktur

Die Kommunen leisten einen wichtigen Beitrag zu dauerhafter Sicherung und Wachstum, 
Beschäftigung und damit Wohlstand in Deutschland. Der Bund wird ihnen hierbei auch in Zukunft 
ein zuverlässiger Partner sein.

Das neue Jahr 2015 wird aus finanzpo-
litischer Sicht ein besonderes: Erstmals 
seit 46 Jahren sieht der Bundeshaus-
halt keine neuen Schulden vor. Das ist 
das Ergebnis unserer konsequenten 
Haushaltssanierung der letzten Jahre. 
Die deutsche Wirtschaft wächst mode-
rat. Die Beschäftigung in Deutschland 
befindet sich auf Rekordniveau. Die 
Löhne steigen spürbar. Die Binnen-
nachfrage ist stark.

Allerdings erinnert uns das europäisch 
und weltweit nach wie vor fragile politi-
sche und wirtschaftliche Umfeld daran, 
dass eine gute wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Darüber hinaus müssen 

wir uns den Herausforderungen einer 
alternden Gesellschaft und einer sich im-
mer stärker und schneller globalisieren-
den und digitalisierenden Weltwirtschaft 
mit ihren Verflechtungen und gegensei-
tigen Abhängigkeiten stellen.

Die Bundesregierung wird deshalb ihre 
stabilitätsorientierte, auf Verlässlichkeit 
setzende Politik für zukunftsfähige wirt-
schaftspolitische Rahmenbedingungen 
konsequent fortsetzen. Wir schaffen mit 
Stabilität und Verlässlichkeit ein gutes 
wirtschaftliches Klima. Das ist eine 
Grundvoraussetzung für nachhaltiges 
Wachstum. Investoren werden nur mit 
Vertrauen und Planungssicherheit in 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
investieren, Forschung betreiben, Inno-
vationen entwickeln und gute Arbeits-
plätze schaffen.

Dies unterstützen wir durch eine stär-
kere Zukunftsorientierung der öffentli-
chen Haushalte. Die Bundesregierung 
hat für diese Legislaturperiode zusätzli-
che Investitionen im Koalitionsvertrag 
vereinbart, vor allem in den Bereichen 
Bildung, Forschung und Entwicklung 
und in die Verkehrsinfrastruktur. Au-
ßerdem wird sie in den Jahren 2016 bis 
2018 weitere Investitionen in Höhe 
von zehn Milliarden Euro vornehmen, 
ohne neue Schulden zu machen. Damit 
wollen wir die Wachstumsgrundlagen 
in unserem Land nachhaltig stärken 
und private Folgeinvestitionen auslö-
sen. Nur so werden wir auf Dauer wett-
bewerbsfähig bleiben. Und nur dann 
werden wir auch unser hohes Wohl-
standsniveau halten und uns weiterhin 
unsere hohe soziale Ab sicherung leis-
ten können.
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durch die vollständige Übernahme der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung werden die Kommu-
nen von 2012 bis 2017 um etwa 30 Mil-
liarden Euro entlastet. In dieser Legisla-
turperiode profitieren die Länder und 
die Kommunen von weiteren Entlas-
tungen durch den Bund. Sie werden bei 
der Finanzierung von Kinderkrippen, 
Kitas, Schulen und Hochschulen mit zu-
sätzlichen 6 Milliarden Euro unter-
stützt. Durch die Novelle des BAföG und 
die vollständige Übernahme des Finan-
zierungsanteils der Länder etwa können 
die Länder mehr in Schulen und Hoch-
schulen investieren.

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlas-
tung von Ländern und Kommunen ab 
2015 und zum quantitativen und qua-
litativen Ausbau der Kindertagesbe-
treuung wird das Sondervermögen 
„Kinderbetreuungsausbau“ erneut auf-
gestockt und die Beteiligung des Bun-
des an den Betriebskosten der Kinder-
betreuung weiter erhöht. Außerdem 
entlastet der Bund die Kommunen im 
Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz 
in den Jahren 2015 bis 2017 um jähr-
lich eine Milliarde Euro. Darüber hi-
naus stellt der Bund den Ländern und 
Kommunen 2015 und bei Bedarf auch 
2016 zusätzlich je 500 Millionen Euro 
für die Aufnahme und Unterbringung 
von Asylbewerbern bereit.

Die Unterstützungsleistungen des Bun-
des tragen wesentlich dazu bei, dass die 
Finanzlage der kommunalen Ebene bes-
ser ist als die des Bundes. Allerdings gibt 
es zweifelsfrei starke Unterschiede bei 
der finanziellen Lage der Kommunen: 
Nicht allen geht es so gut wie den meis-
ten Kommunen in Baden-Württem-
berg. Dies liegt teilweise an Unterschie-
den im Umgang der Länder mit ihren 
jeweiligen Kommunen. Es liegt aber 
natürlich auch an Versäumnissen be-
troffener Länder und Kommunen im 
Umgang mit tiefgreifenden Verände-
rungsprozessen in ihrer Wirtschafts-
struktur. Solche Versäumnisse lassen 
sich oft nicht über Nacht aufarbeiten. 
Da braucht es zum einen verantwortli-
ches und tatkräftiges Handeln in den 
Regionen selbst, zum anderen aller-
dings auch die bundesweite Solidarität 

der Kommunen untereinander. Deswe-
gen ist es beispielsweise vertretbar, dass 
die vollständige Übernahme der Finan-
zierung der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung die Kom-
munen in einigen Regionen stärker ent-
lastet als in anderen.

Inzwischen hat die Mehrzahl der Länder 
mit Kommunen in besonderen Finanz-
schwierigkeiten kommunale Entschul-
dungs- und Konsolidierungsprogramme 
begonnen – mit ersten Erfolgen. Dies 
entspricht der verfassungsmäßigen Ver-
antwortung der Länder für eine ange-
messene Finanzausstattung ihrer Kom-
munen. Hier ist auch die Kommunalauf-
sicht vor Ort gefragt, die schon frühzei-
tig eingreifen soll – dann, wenn sich 
Fehlentwicklungen bereits abzuzeich-
nen beginnen. Sie muss auch die mit der 
Inanspruchnahme von Mitteln verbun-
denen Konsolidierungsauflagen konse-
quent durchsetzen.

Bund, Länder und Kommunen beraten 
derzeit über eine Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen. Ziel ist es, 
die Leistungsfähigkeit des föderalen Ge-
samtstaats für die Zukunft zu bewahren. 
Dafür brauchen wir vor allem eine sach-
gerechte, am Subsidiaritätsprinzip orien-
tierte Aufgabenzuordnung zwischen 
den staatlichen Ebenen. Jede Ebene 
muss klare Verantwortlichkeiten haben 

und über eine angemessene Finanzaus-
stattung verfügen. Reine Finanzver-
schiebungen zwischen den Ebenen lö-
sen keines der bestehenden Probleme, 
sondern schwächen auf Dauer die Hand-
lungsfähigkeit des Gesamtstaates. Darü-
ber hinaus wollen wir den Stabilitätsrat 
stärken, das gemeinsame Gremium des 
Bundes und der Länder zur Überwa-
chung der Haushalte von Bund und Län-
dern. Er sollte in Zukunft auch die Ein-
haltung der Schuldenbremse überwa-
chen. Dazu gehört, dass er bei Verstößen 
gegen die Schuldenbremse Sanierungs-
pfade vereinbaren, Korrekturempfeh-
lungen abgeben und die Einhaltung von 
beidem auch überwachen sollte.

Länder und Kommunen müssen ihrer 
gesamtstaatlichen Verantwortung nach-
kommen. Schließlich braucht ein hand-
lungsfähiger Föderalstaat lebendige 
Kommunen, die als bedeutende Ebene 
unseres Gemeinwesens für Bürgerinnen 
und Bürger lebenswert und für Unter-
nehmen und Investoren attraktiv sind. 
Um dies zu erreichen, müssen wir solide 
Finanzen und kluge Investitionen mitei-
nander verbinden. Die Kommunen kön-
nen so einen wichtigen Beitrag zur dau-
erhaften Sicherung von Wachstum, Be-
schäftigung und damit Wohlstand in 
Deutschland leisten. Der Bund wird den 
Kommunen hierbei auch in Zukunft ein 
zuverlässiger Partner sein. 
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und Bürgern bei der Aufnahme, Versor-
gung und Betreuung der Flüchtlinge 
engagiert. Alleine können Land und 
Kommunen die Situation aber nicht 
meistern. Auch die Bundesregierung 
muss sich daher mehr engagieren und 
finanziell Verantwortung übernehmen.

Unterstützung beim Ausbau  
der Kinderbetreuung U3

Mit dem Pakt für Familien mit Kindern 
2011 war Baden-Württemberg das erste 
Bundesland, das für die Kleinkindbe-
treuung eine Vereinbarung zwischen 
Land und Gemeinden getroffen hat, 
die den Kommunen Planungssicher-
heit beim Ausbau ermöglicht. Das Land 
trägt dabei 68 Prozent der Betriebskos-
ten. Beide Seiten haben die Vereinba-
rung voll erfüllt – dies bestätigt der Ge-
meindetag. Die Erfahrung hat aller-
dings gezeigt, dass eine Nachsteuerung 
notwendig ist: Durch eine Anpassung 
der Berechnungsgrundlage bezüglich 
der Elternbeiträge erhalten die Kom-
munen ab 2015 zirka 100 Mio. Euro 
mehr pro Jahr. Damit hat sich die Lan-
desförderung bei der Kleinkindbetreu-
ung gegenüber 2010 auf rund 607 Mio. 
Euro mehr als verdreifacht.

Edith Sitzmann MdL *

Grün-Rot lebt die Partnerschaft mit der Politik vor Ort

Die Kommune ist der Ort, an dem das Zusammenleben in unserem Gemeinwesen, der Zusammenhalt 
der Gesellschaft organisiert werden. Erfolgreiche Kommunalpolitik – dies zeigt ein Blick ins Land 
– beteiligt alle Akteure vor Ort: Gemeinderat, Verwaltung, Wirtschaft, Verbände, Vereine, Initiativen, 
Kirchen und nicht zuletzt die Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunen sind das Wurzelwerk  
unserer Demokratie.

Land und Kommunen stehen in ge-
meinsamer Verantwortung. Diese Ver-
antwortungspartnerschaft wird in der 
politischen Praxis der Grün-Roten Lan-
desregierung und der sie tragenden 
Fraktionen gelebt. Fast alle Abgeordne-
ten der Grünen Landtagsfraktion verfü-
gen über langjährige kommunalpoliti-
sche Erfahrung. Wir wissen, dass die 
Kommunen einen verlässlichen Rah-
men, klare Aussagen und Planungssi-
cherheit bei der Finanzierung ihrer Auf-
gaben brauchen. Wir pflegen mit den 
Kommunen eine Partnerschaft auf Au-
genhöhe.

Flüchtlingsaufnahme

Die Krisenherde auf der Welt zwingen 
viele Menschen zur Flucht. 2014 hat das 
Land fast doppelt so viele Flüchtlinge 

aufgenommen wie im Vorjahr. Damit 
steigen die Kosten für die Erstaufnahme 
durch das Land und für die Folgeunter-
bringung und Betreuung in den Kom-
munen. Aus diesem Grund wird die 
Landesregierung für 2015/16 den Betrag 
von 300 Mio. Euro mehr für die Flücht-
lingsaufnahme zur Verfügung stellen. 
Das Land unterstützt die Kommunen 
auch, indem es die Pauschalen für die 
Flüchtlingsaufnahme in 2015 differen-
ziert anpassen wird. Außerdem stellen 
wir 200 Lehrerstellen für schulische An-
gebote in Vorbereitungsklassen für 
Flüchtlingskinder bereit.

Die Grüne Fraktion schlägt vor, mit den 
gesetzlichen Krankenkassen eine Rah-
menvereinbarung zur erleichterten Be-
handlung von Flüchtlingen zu schlie-
ßen. Die Kassen könnten Flüchtlingen 
eine Gesundheitskarte ausstellen. Die 
Situation für die Flüchtlinge würde sich 
deutlich verbessern und die Verwal-
tungskosten der Landkreise spürbar re-
duziert.

Auch der Aufsichtsrat der Baden Würt-
temberg-Stiftung, dem ich angehöre, 
hat beschlossen, 2015 die Integration 
von Flüchtlingen zu fördern. Wir wer-
den u.a. in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen, den Betrieben und der 
Agentur für Arbeit unter dem Stichwort 
Fachkräftemangel eine Strategie entwi-
ckeln, wie Asylbewerber zügig eine Ar-
beit aufnehmen können.

Mit Freude sehe ich, wie sich in der neu-
en Landeserstaufnahmestelle in Meß-
stetten die ganze Gemeinde, die Verwal-
tung zusammen mit den Bürgerinnen 

* Edith Sitzmann MdL ist Vorsitzende  
der Bündnis 90/Die Grünen-Landtagsfraktion 
Baden-Württemberg.
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Schulentwicklung

Wahlfreiheit ist unser Motto in der Bil-
dungspolitik. Mit der regionalen Schul-
entwicklung sollen Schülerinnen und 
Schüler alle allgemeinbildenden Schul-
abschlüsse in zumutbarer Entfernung 
vom Wohnort erreichen. Die Gemein-
schaftsschule (GMS) als neue Schul-
form ist mittlerweile etabliert. Sie ist 
eine „Vorwärtsstrategie“ und ermög-
licht gerade für die Schulentwicklung 
im Ländlichen Raum eine zukunftsfä-
hige Struktur – dort, wo die Gemeinden 
dies wünschen. 2014/2015 starteten 81 
neue Gemeinschaftsschulen, darunter 
12 bisherige Realschulen. Insgesamt 
gibt es damit 209 GMS in Baden-Würt-
temberg. Auch die Ganztagesgrund-
schule ist nunmehr endlich im Schul-
gesetz verankert. Die kommunalen 
Schulträger können die Betreuungsmo-
delle der Grundschulen selbst wählen. 
Wir ermöglichen größtmögliche Flexi-
bilität für bedarfsgerechte Angebote.

Aber nicht nur die Gemeinschaftsschu-
len, auch die Realschulen können ih-
ren jeweils eigenen Weg mit differen-
zierten pädagogischen Konzepten und 
dem ergänzenden Angebot eines 
Hauptschulabschlusses neben der Mitt-
leren Reife gehen. 

Wir haben die von CDU/FDP gestriche-
ne Förderung der Schulsozialarbeit zu-
rückgenommen. 2014 haben wir die 
Kommunen durch die Erhöhung der 
Fördermittel um nochmals 10 Mio. auf 
25 Mio. Euro unterstützt. An rund 2.600 
Schulen im Land arbeiten heute dank 
Grün-Rot Schulsozialarbeiterund Schul-
sozialarbeiterinnen.

Auch das Ziel Inklusion werden wir 
Schritt für Schritt angehen. Deshalb 
haben wir zunächst 200 Stellen ge-
schaffen. Inklusion setzt einen gesamt-
gesellschaftlichen Bewusstseinswandel 
voraus, den wir nicht übers Knie bre-
chen dürfen. Wir werden die pädagogi-
schen Erfahrungen sorgsam auswerten 
und in die Planung der nächsten 
Schritte einbeziehen.

Noch nie hat es in Baden-Württemberg 
bei der Bildung für die Kommunen, die 

Schulen und die Eltern so große Wahl-
freiheit, so viele Entscheidungsmöglich-
keiten gegeben.

Krankenhausinvestitionsstau 
abgebaut 

Auch die Krankenhauslandschaft befin-
det sich in einem Strukturwandel. Wir 
haben den von der alten Landesregie-
rung über Jahre aufgelaufenen Investiti-
onsstau bei den Krankenhäusern konse-
quent zurückgeführt. 2014 standen den 
Kliniken 410 Mio. Euro zur Verfügung. 
Im Doppelhaushalt 2015 und 2016 be-
trägt die Förderung 900 Mio. Euro. 

Dabei ist allen Beteiligten klar, dass 
nicht jeder Krankenhausstandort zu-
kunftsfähig ist. Die vielfältigen Koope-
rationen zwischen kommunalen Kran-
kenhäusern zeigen, dass Management 
und Träger die Zeichen der Zeit erkannt 
haben. Der regionalen Planung der me-
dizinischen Infrastrukturen kommt da-
her in Zukunft ähnlich wie bei der Regi-
onalen Schulentwicklung eine zentrale 
Rolle zu. Deshalb setzte ich mich dafür 
ein, die regionale Zusammenarbeit zwi-
schen allen Akteuren des Gesundheits-
wesens noch enger zu knüpfen. Die 
Landesregierung wird ein Modellpro-
jekt zur regionalen Gesundheitspla-
nung fördern. Die Regierungsfraktionen 
haben bei den letzten Haushaltsbera-
tungen auch die Förderung für Landärz-
te weiter angehoben.

Verkehr

Allen Unkenrufen zum Trotz, die 
Wahrheit ist: Noch keine Landesregie-
rung zuvor hat so viel für den Erhalt 
der Straßen ausgegeben wie Grün-Rot. 
Und auch der Ausgleich für die Baulast 
der Gemeinden wurde deutlich ange-
hoben. Zudem werden die regionalen 
Verkehrsangebote ausgebaut. Ab 2015 
werden beispielsweise neue Regional-
busse kommen. Mit der Neuausschrei-
bung des Nahverkehrs auf der Schiene 
sorgen wir für einen Wettbewerb, der 
den Bürgerinnen und Bürgern flä-
chendeckend ein besseres Angebot 
bringen wird

Bürgerschaftliches Engagement

Baden-Württemberg ist das Land des 
bürgerschaftlichen Engagements: Von 
der Feuerwehr bis zur Seniorenbetreu-
ung und dem örtlichen Hallenbad – die 
Bürgerinnen und Bürger gestalten und 
sichern das Gemeinwohl. Vielerorts 
sind Bürgergenossenschaften zur Um-
setzung der Energiewende entstanden. 
Auf Landesebene schaffen wir den 
Rechtsrahmen, damit neue Wahlmög-
lichkeiten entstehen, etwa mit dem 
neuen Wohn- Teilhabe- und Pflegege-
setz (WTPG). Es ist uns gelungen, selbst-
bestimmte Wohnformen von Men-
schen mit Pflege- und Unterstützungs-
bedarf zu ermöglichen und bürokrati-
sche Hemmnisse über Bord zu werfen, 
ohne dabei eine notwendige Schutz-
funktion zu vernachlässigen. 

Kreativität und Innovation, das ist es, 
was wir auf Seiten der Zivilgesellschaft 
und der kommunalen Entscheidungs-
träger brauchen. Gemeinsam überneh-
men die Grün-Rote Landesregierung 
und die kommunale Politik Verantwor-
tung und aktivieren die Ressourcen und 
Potenziale vor Ort – für eine nachhalti-
ge, erfolgreiche Entwicklung für das 
ganze Land. 
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lichen 4 Mio. Euro gibt das Land ab 
2015 rund 21 Mio. Euro für die früh-
kindliche Sprachförderung aus.

Ganztagsgrundschule im Schulgesetz
Grün-Rot hat nach über 46 Jahren eine 
Einigung mit den kommunalen Landes-
verbänden über die gesetzliche Veranke-
rung der Ganztagsgrundschule im 
Schulgesetz erreicht. Ein historischer 
Erfolg. Unser Fundament bietet ein neu-
es Konzept, das seit dem Schuljahr 
2014/15 gilt und bis 2023 gut 70 Pro-
zent der Grundschulen im Land ein 
Ganztagsschulangebot ermöglicht.

Ganztagsschulen sind ein wichtiger 
Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit 
und einer verbesserten Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. So sind Ganztags-
schulkonzeptionen an 3 oder 4 Tagen à  
7 oder 8 Zeitstunden möglich. Ebenfalls 
wählbar ist, ob alle oder nur Teile der 
Schülerschaft am Ganztagsbetrieb teil-
nehmen. Unsere neue Broschüre „Ganz-
tagsschulen machen schlau. Clever für ein 
gutes Land“, die bei uns bestellt werden 
kann, informiert über die möglichen 
Konzepte.

Regionale Schulentwicklung
Bei der Weiterentwicklung unserer Bil-
dungslandschaft hat die CDU-/FDP-
Vorgängerregierung die Zeichen der 
Zeit verschlafen. Die nötige Anpas-
sung der Schulstrukturen hat nichts 
mit Ideologie zu tun, sondern mit ei-
ner veränderten Realität, vor allem 
dem demografischen Wandel. Es geht 
darum, im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen langfristig leistungsstar-
ke und effiziente Schulstandorte mit 
vielfältigen Bildungsabschlüssen zu 
sichern. Dies kann von den Kommu-

nen vor Ort am besten in eigener Regie 
entwickelt werden.

Gemeinschaftsschule auf Vormarsch
Unsere Antwort auf den Wunsch vieler 
Eltern nach mehr Ganztagsangeboten, 
mehr Inklusion, mehr individueller För-
derung, mehr Bildungsgerechtigkeit so-
wie einem wohnortnahen weiterfüh-
renden Schulangebot ist die Gemein-
schaftsschule. Sie ist offen für alle Leis-
tungsstufen und trennt nicht in die 
klassischen Bildungsgänge des drei-
gliedrigen Schulsystems. Zugleich er-
möglicht diese Schulart das Erreichen 
sämtlicher Schulabschlüsse.

Die bisherige Resonanz auf die Ge-
meinschaftsschule ist sehr positiv. Sie 
ist mit nunmehr 209 öffentlichen 
Schulstandorten im Schuljahr 2014/15 
in der Fläche angekommen. Die Nach-
frage übertrifft an nahezu allen Stand-
orten die Anmeldezahlen früherer Jah-
re. Die Weiterentwicklung zur Gemein-
schaftsschule steht jeder weiterführen-
den Schule offen. 

Es wäre ein Segen für unser Land, wenn 
wir einen Schulkonsens in der Struk-
turfrage erreichen könnten. Das Ange-
bot der SPD steht. In den Kommunen ist 
dieser Schulkonsens doch längst Wirk-
lichkeit – und die CDU mit im Boot.

Ausbau der Schulsozialarbeit
Das Land beteiligt sich seit 2012 zu ei-
nem Drittel an den Kosten der Jugend-
sozialarbeit an öffentlichen Schulen. 

Im Vordergrund unseres politischen 
Handelns für die Kommunen stehen 
folgende inhaltliche Schwerpunkte:

1. Musterland für  
gerechte Bildungschancen

Gute Bildung ist der Schlüssel für Teilha-
be und sozialen Aufstieg. Zugleich bildet 
sie die Grundvoraussetzung für Wachs-
tum und Wohlstand in unserem roh-
stoffarmen Bundesland. Deshalb tun wir 
alles dafür, dass die soziale Herkunft 
nicht länger den Weg zu guter Bildung 
vorbestimmt. Die SPD glaubt an den 
Grundsatz „Aufstieg durch Bildung“.

Frühkindliche Sprachförderung
Die grün-rote Landesregierung hat be-
schlossen, das Sprachförderprogramm 
SPATZ zum kommenden Kindergarten-
jahr zu verbessern. Inklusive der zusätz-
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Claus Schmiedel MdL *

Handeln der SPD für die Kommunen –  
Gute Arbeit, gerechte Bildung, starke Familien

Lebenswerte und leistungsfähige Kommunen sind für die SPD von besonderer Bedeutung.  
Wir wollen den gesellschaft lichen Zusammenhalt in den Kommunen stärken.
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Durch den Wiedereinstieg in die Mitfi-
nanzierung der Schulsozialarbeit und 
die Erhöhung des Fördervolumens auf 
25 Mio. Euro reduzieren wir soziale Be-
nachteiligungen.

Fortschritte bei der Inklusion
Durch die anstehende Gesetzesinitiati-
ve für das Schuljahr 2015/16 sorgen wir 
dafür, dass behinderte und nichtbehin-
derte Kinder auf Wunsch der Eltern ge-
meinsam zur Schule gehen.

2. Musterland  
für gute Arbeit

Grün-Rot stärkt den Wirtschaftsstand-
ort Baden-Württemberg und macht ihn 
zu einem Musterland für gute Arbeit. Es 
gilt, den erreichten Wohlstand für die 
Menschen in der Breite zu sichern.

Stabilisierung der Finanzlage 
der Kommunen
Die Kürzung des kommunalen Finanz-
ausgleichs wird in dieser Legislatur periode 
in zwei Stufen um insgesamt 50 Mio. Euro 
zurückgeführt.

Moderne Verkehrsinfrastruktur
Grün-Rot hat sich im März 2014 mit 
dem Landkreistag über die Unterhal-
tungsmittel für Bundes- und Landes-
straßen geeinigt und damit einen seit 
Jahren bestehenden Konflikt beendet. 
Danach erhalten die Landkreise bis 
2018 rund 280 Mio. Euro für den Stra-
ßenunterhalt.

Investitionsförderung 
für Krankenhäuser
Die Investitionsförderung für Kranken-
häuser wurde und wird schrittweise  
von 330 Mio. Euro im letzten Haushalt 
der CDU-/FDP-Landesregierung bis auf 
455 Mio. Euro in 2016 erhöht.

Landestariftreue-  
und Mindestlohngesetz
Rot-Grün hat ein Tariftreuegesetz einge-
führt. Künftig erhalten nur solche Un-
ternehmen einen öffentlichen Auftrag, 
die mindestens 8,50 Euro pro Stunde 
zahlen. Damit schieben wir Wettbe-
werbsverzerrung und Lohndumping ei-
nen Riegel vor.

3. Musterland für starke Familien

Wir sorgen dafür, dass Kommunen-
lebenswerte Räume sind.

„Pakt für Familien“ mit den Kommunen 
für mehr Kinderbetreuung
Mit einem Landesinvestitionsprogramm 
werden die Mittel zur Förderung der 
Kleinkindbetreuung bis 2016 auf 795 
Mio. Euro aufgestockt. Gleichzeitig legt 
das Land ein einmaliges Förderpro-
gramm in Höhe von 50 Mio. Euro für 
den U3-Ausbau auf. Das Land steht au-
ßerdem zu seiner Zusage, unter Berück-
sichtigung der Bundesmittel 68 Prozent 
der Betriebsausgaben pro Kind zu tragen.

Aktive Wohnraumpolitik
Familien brauchen Wohnungen, die be-
zahlbar sind. Deshalb hat Grün-Rot die 
Fördermittel für preiswerte Wohnungen 
auf 101 Mio. Euro für die Jahre 2015 
und 2016 erhöht und damit seit 2010/11 
fast verdreifacht. Wir geben den Kom-
munen die Möglichkeit, zielgerichtet 
gegen Wohnungsmangel vorzugehen 
und Zweckentfremdung von Wohn-
raum zu untersagen.

4. Musterland für eine  
kommunalfreundliche Politik

Über die bereits genannten Felder hi-
naus haben wir vielfältige Initiativen 
ergriffen, welche die Arbeit in den Kom-
munen verbessern. 

Unterbringung von Flüchtlingen
Grün-Rot unterstützt die Landkreise bei 
der Unterbringung von Flüchtlingen. 
Die Kostenpauschale wird von 12.270 
Euro bis 2016 stufenweise auf 13.972 Eu-
ro je Flüchtling angehoben und dann 
jährlich um 1,5 Prozent erhöht. Die um-
fassende Überprüfung und eventuelle 
Anpassung der Kostenpauschale kommt. 
Zusätzlich stellt das Land den Kommu-
nen in den Jahren 2015/16 insgesamt 30 
Mio. Euro für die Schaffung von Wohn-
raum für Flüchtlinge zur Verfügung.

Förderung der Integrationsarbeit 
in den Kommunen
Das 2013 neu gestartete Programm zur 
„Förderung der Integrationsarbeit in 

den Kommunen“ kam sehr gut an. Viele 
Kommunen haben gute Integrations-
konzepte entwickelt und sind dabei, 
konkrete Projekte umzusetzen und die 
Arbeit vor Ort noch stärker zu veran-
kern. In den Jahren 2015/16 stehen da-
für über 12 Mio. Euro zur Verfügung.

Polizeistrukturreform 
erhöht Sicherheit
Innenminister Reinhold Gall (SPD) hat 
mit der Polizeistrukturreform leistungs-
fähige Strukturen geschaffen. Die Poli-
zeireviere vor Ort werden mit mehr als 
800 Stellen verstärkt, die Streifendienste 
ausgebaut. Bei der Bekämpfung neuer 
Formen der Kriminalität wird die Polizei 
aufgerüstet.

Ausweitung direktdemokratischer 
Mitwirkungsrechte
Die Städte und Gemeinden im Land 
sind die Orte, in denen die Stärken der 
Demokratie erlebt werden. Deswegen 
wird Grün-Rot die Elemente der direk-
ten Demokratie auf kommunaler Ebene 
stärken und bürgerfreundlicher ausge-
stalten. Nach der Absenkung des Wahl-
alters konnten Jugendliche ab 16 erst-
mals bei der Kommunalwahl 2014 ihre 
Stimme abgeben.

Die solidarische Gesellschaft wird in 
den Kommunen gelebt. Dort entschei-
det sich, ob Bildung, Integration, das 
Miteinander der Generationen und öf-
fentliche Sicherheit gelingen, ob Unter-
nehmen eine leistungsfähige Infrastruk-
tur und ein lebenswertes Umfeld für 
ihre Beschäftigten vorfinden. Wir brin-
gen diesen Anspruch mit der Formel 
„Gute Arbeit. Gutes Leben. Gutes Land“ 
auf den Punkt. 



beraten, einen echten Wettbewerb der 
Schularten zuzulassen und auch die be-
stehenden Schulen finanziell fair aus-
zustatten. Auch die Beruflichen Schu-
len brauchen in der Zukunft eine Pers-
pektive. Kleinklassen dürfen aus den 
ländlichen Räumen nicht verschwin-
den, um handwerkliche Ausbildungs-
profile auch weiterhin flächendeckend 
anbieten zu können.

Die innere Sicherheit ist für den Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg 
elementar. Die Wohnungseinbrüche 
haben in Baden-Württemberg im letz-
ten Jahr um über 30 Prozent zugenom-
men. Das ist nicht hinnehmbar. Die 
Polizeireform sollte mehr Polizisten auf 
die Straße bringen. Das ist auch einge-
treten. Allerdings sind die Polizisten 
jetzt nur mehr auf der Straße, weil sie in 
den riesigen, neu zugeschnittenen Ge-
bieten von A nach B unterwegs sind und 
so wertvolle Zeit für die wirklich wichti-
gen Dinge fehlt. Von Innenminister 
Reinhold Gall können wir keinerlei An-
strengung erkennen, die auf diese dra-
matische Entwicklung reagiert. Dass 
Bürger an manchen Orten private 
Wachdienste beauftragen, um sich si-
cherer zu fühlen, ist letztendlich eine 
Bankrotterklärung des Staates.

Eine gut ausgebaute Infrastruktur hat 
dieses Land zu dem gemacht, was es 
heute ist: Wirtschaftsmacht und Hort 
der Innovation. Wir dürfen uns jedoch 

Allgemeiner Teil

Peter Hauk MdL *

CDU ist tief in den Kommunen verwurzelt

Die CDU ist tief in den Kommunen verwurzelt. Wir profitieren von engagierten Mitgliedern  
in den Ortschaftsräten, in den Gemeinderäten und den Kreistagen. Wir profitieren von engagierten 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und Landräten in den Gemeinden, 
Städten und Landkreisen. Wir sind die Partei der Subsidiarität. Wir sind überzeugt,  
dass Probleme am besten vor Ort gelöst werden können. Mit dem Sachverstand der Menschen,  
die vor Ort aktiv sind.

Im staatlichen Verbund ist die Kommu-
ne die unterste staatliche Ebene. Ihr 
kommen somit viele wichtige Aufgaben 
zu, die das gesellschaftliche Leben be-
stimmen. Diese kommunale Selbstver-
waltung ist in Artikel 28 im Grundgesetz 
verankert und genießt damit obersten 
Verfassungsrang. Die Kommune ist auch 
der erste Ansprechpartner der Menschen 
vor Ort. Deshalb brauchen wir starke 
Kommunen – gerade in Zeiten einer 
schwachen Landesregierung!

Über die Kommune nehmen die Men-
schen Politik wahr. Dort laufen mögli-
che Probleme als erstes auf. Deswegen 
ist eine enge Rückkopplung der Landes-
politik mit den kommunalen Vertretern 
von großer Bedeutung. Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen ausdrück-

lich zu danken. Für Ihre wichtige Arbeit 
vor Ort – sei es im Ehrenamt oder auch 
im Hauptamt. Sie alle sind der Garant 
für ein starkes Baden-Württemberg. Die 
CDU-Landtagsfraktion wird alles dafür 
tun, dass die Kommunen auch weiter-
hin selbstbestimmt ihre Arbeit verrich-
ten können. 

Bei aktuellen Problemen und Heraus-
forderungen müssen gemeinsam Lö-
sungen erarbeitet werden. Denn die 
Kommunen treibt derzeit einiges um.

Die Landesregierung plant, die Schul-
hausbauförderung zu reformieren und 
dabei auch das pädagogische Konzept 
als Fördergrundlage heranzuziehen. Das 
wäre ein enormer Eingriff in die Ent-
scheidungsfreiheit der Schulträger, die 
Schulwahl betreffend. Denn klar ist, 
dass auch hier das von der Landesregie-
rung einseitig bevorzugte pädagogische 
Konzept der Gemeinschaftsschule im 
Vorteil wäre. Andere Schularten würden 
so klar benachteiligt. Aus diesem Grund 
fordern wir auch künftig, harte Fakto-
ren als Fördergrundlage anzuwenden. 
Es muss klar nachvollziehbar sein, auf 
welcher Grundlage die Fördermittel ver-
ausgabt werden. 

Mit dem neuen Konzept zur Weiter-
entwicklung der Realschule, die eine 
vermeintliche Stärkung des eigenstän-
digen Konzepts der Realschule vorgibt, 
versucht die Landesregierung, das päd-
agogische Konzept der Gemeinschafts-
schule mittels verbindlicher Vorgaben 
durch die Hintertüre einzuführen. Die 
Landesregierung wäre hingegen besser 
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nicht auf dieser Tatsache ausruhen, son-
dern müssen jeden Tag dafür arbeiten, 
dass wir dieses Niveau halten und weiter 
ausbauen. Dazu braucht es gute Stra-
ßen, ein breites Mobilitätsangebot so-
wie neue Konzepte. Die Politik muss 
hier wegweisend vorangehen und die 
Grundlagen schaffen, die nur der Staat 
liefern kann. Es darf einem Land wie 
Baden-Württemberg nicht mehr passie-
ren, dass Gelder für den Straßenbau un-
genutzt zurückgegeben werden, wie dies 
Verkehrsminister Winfried Hermann 
mit 100 Millionen Euro Bundesmitteln 
gemacht hat.

Mobilität war ein wesentlicher Aspekt, 
dass Baden-Württemberg wie kein an-
deres Land den Ausgleich zwischen 
städtischen und ländlichen Räumen 
geschafft hat. Diesen Ausgleich, den die 
CDU-geführten Landesregierungen im-
mer vorangetrieben hatten, hat Grün-
Rot aus den Augen verloren und bedient 
lediglich ihre eigene Klientel in den Bal-
lungszentren. Das hat sich nicht zuletzt 
in der Aussage von Wirtschaftsminister 
Nils Schmid herauskristallisiert, der 
auch mal ein Schwarzwaldtal zuwach-
sen lassen würde. Ohne Frage, auch die 
Ballungszentren benötigen eine geson-
derte Betrachtung der Politik, jedoch 
darf es niemals ausschließliche Politik 
in eine Richtung geben. Damit würden 
wir die hohe Lebensqualität und den 
wirtschaftlichen Wohlstand, der eben 
auch im Schwarzwald, im Odenwald, in 
Hohenlohe oder auf der Schwäbischen 
Alb erwirtschaftet wird, ernsthaft in Ge-
fahr bringen. Zum ländlichen Raum ge-
hören deshalb gerade auch die Infra-
struktur und die Mobilität. Darauf sind 
die Menschen angewiesen. Darauf sind 
die Kommunen angewiesen.

Wir müssen aber neben der Straßenin-
frastruktur auch die Digitale Infrastruk-
tur in den Blick nehmen. Der Breit-
bandausbau ist entscheidend für die 
weitere Entwicklung unserer Heimat. 
Nicht nur Unternehmen, sondern auch 
junge Familien machen das Vorhanden-
sein eines schnellen Internetanschlus-
ses inzwischen zum K.O.-Kriterium für 
eine Standortentscheidung. Auch hier 
ruht sich die Landesregierung auf dem 
Erreichten aus, ohne zu verstehen, dass 

wir alles daransetzen müssen, den Glas-
faserausbau mit oberster Priorität voran-
zutreiben. Während unser Nachbarland 
Bayern 1,5 Milliarden Euro in den Breit-
bandausbau investiert, sind es bei uns 
mit rund 30 Millionen Euro gerade ein-
mal 2 Prozent davon – viel zu wenig, um 
uns zukunftsfest aufzustellen.

Wir haben im Moment in Baden-Würt-
temberg, in Deutschland und in Europa 
steigende Flüchtlingszahlen. Es geht 
dabei aber nicht einfach um Statistiken, 
sondern es geht um Menschen, die ein 
schweres Schicksal zu erleiden haben. 
Ihnen wollen wir in christlicher Verant-
wortung so gut wir können helfen. Es 
gibt in unserer Gesellschaft einen brei-
ten Konsens, dass wir die Flüchtlinge, 
die zu uns kommen, hier auch men-
schenwürdig aufnehmen. Jetzt geht es 
um die operativen Aufgaben. Die Lan-
desregierung hat die Entwicklung un-
terschätzt und zu spät begonnen, Vor-
sorge zu treffen. Sie lässt die Kreise und 
Kommunen mit den Problemen viel-
fach allein. Die Kommunen und Kreise 
müssen auch adäquat finanziell ausge-
stattet werden, um dieser humanitären 
Aufgabe, die im Aufgabenbereich des 
Landes liegt, nachzukommen. Dabei ist 
es besonders wichtig, dass wir auch tat-
sächlich denen helfen, die aus größter 
Not zu uns kommen. Denn der gesell-
schaftliche Konsens kann leicht aus 
dem Gleichgewicht gebracht werden. 
Wir brauchen daher ein Verfahren, das 
sicherstellt, dass die Flüchtlinge aus si-
cheren Drittstaaten auch wieder zurück-
geführt werden. Die Landesregierung ist 
hier noch zu inkonsequent.

Die CDU-Landtagsfraktion setzt sich für 
leistungsstarke Kommunen und die 
Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung ein. Die Menschen sollen über-
all im Land auf kurzen Wegen die 
Dienstleistungen der Verwaltung in An-
spruch nehmen können. Wir stehen 
daher in einem ständigen Austausch 
mit den kommunalen Landesverbän-
den, um die Bedürfnisse der Gemeinden 
aus erster Hand zu erfahren. Zentralisie-
rungsbestrebungen von Grün-Rot, die 
zu einer Schwächung kleinerer Kommu-
nen oder der Landkreise führen, treten 
wir entschlossen entgegen. Die notwen-

digen dezentralen Entscheidungsstruk-
turen, die eine unmittelbare Hand-
lungsfähigkeit garantieren, würden 
sonst verloren gehen. Es ist ein Irrglau-
be, allein mit Zentralisierungsmaßnah-
men Synergieeffekte erzielen zu kön-
nen. Überlegungen bezüglich einer Ab-
schaffung der bewährten Landkreise 
und einer Schaffung von Regionalkrei-
sen erteilen wir daher eine klare Absage. 

Die Demokratie braucht Wettbewerb. 
Einen Wettbewerb der Parteien, aber 
vor allen Dingen einen Wettbewerb der 
Ideen. Wir, die CDU-Landtagsfraktion, 
setzen daher in unserer Oppositions-
arbeit darauf, die besseren Ideen und 
Visionen für unsere Heimat Baden-
Württemberg zu entwickeln. 

Politischer Wettbewerb wird aber auch 
nur dadurch möglich, dass sich Men-
schen politisch engagieren und sich für 
ihre Überzeugungen im demokrati-
schen Prozess stark machen. Die wach-
sende Politikverdrossenheit wirkt sich 
auch auf die Arbeit in der Kommune vor 
Ort aus. Es wird immer schwieriger, 
Menschen auch für das kommunale Eh-
renamt zu gewinnen. Dabei stellen wir 
uns ganz bewusst parteiübergreifend die 
Frage: Wie können wir wieder mehr 
Menschen zum Mitmachen bewegen, 
die sich dann auch für ein politisches 
Amt zur Verfügung zu stellen? Denn 
diese Frage müssen wir im Sinne der De-
mokratie gemeinsam beantworten. 
Auch hier wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen, mit den kommunalen Vertre-
tern, für die Demokratie werben. 

Allgemeiner Teil

49

BWGZ 1 | 2015

Gemeindetag Baden-Württemberg



Quartiersmanagement

Die Entwicklung von Innenstädten und 
Ortskernen bleibt eine Herausforde-
rung. Unter dem Druck der Geschäfte 
„auf der grünen Wiese“ und in Zeiten 
des ansteigenden Internethandels dro-
hen die Schließung vieler Läden und 
eine Verödung der Stadt- und Ortszent-
ren. Anwohner, Gewerbetreibende und 
Kommunalpolitiker bemühen sich be-
reits um Verbesserungen. Die Landesre-
gierung will diese Anstrengungen nun 
unterstützen. Wir sehen den nun be-
schrittenen Weg aber kritisch, der nach 
dem Vorbild Hamburgs ein „Gesetz zur 
Stärkung der Quartiersentwicklung 
durch Privatinitiative“ im Land fest-
schreiben soll. Mit dieser Regelung sol-
len alle Eigentümer bei Verbesserungs-
maßnahmen verpflichtend herangezo-
gen werden können.

Die Gesetzesvorlage der grün-roten Lan-
desregierung ist jedoch unausgegoren 
und unpraktikabel. Der hohe bürokrati-
sche Aufwand wird viele Bürger, die die 
Aufwertung ihres Quartiers ehrenamt-
lich und „nebenher“ bewerkstelligen, 
von der Beantragung eines Aufwer-
tungsbereichs eher abschrecken. Es wird 
ihnen beispielsweise kaum möglich 
sein, die jährlich vorab einzureichen-
den Maßnahmen- und Finanzierungs-
pläne vorzulegen. Wir halten mehr Bü-
rokratie und Gebühren für das Letzte, 

Allgemeiner Teil
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Wir bauen auf die Gestalter vor Ort

Auch im Jahr 2015 müssen sich die Gemeinden im Land zahlreichen Herausforderungen stellen. 
Hierbei können sie sich jedoch längst nicht immer blind auf den Schulterschluss  
mit der Landesregierung verlassen. Wir halten die enge Zusammenarbeit aber für unabdingbar,  
um den Bürgerinnen und Bürgern eine Heimat zu bieten, in der sie sich wohlfühlen  
und engagieren können. Dazu brauchen die Gemeinden jedoch gesicherte Finanzen  
und rechtlichen Bewegungsspielraum, damit die kommunale Selbstverwaltung Realität bleibt.

Im Folgenden möchte ich Ihnen in den 
vier Bereichen Gesundheit, Quartiers-
management, Flüchtlingsunterbrin-
gung und regionale Schulentwicklung 
aufzeigen, wie die Gemeinden von der 
Landespolitik besser unterstützt werden 
könnten, als es derzeit der Fall ist.

Medizinische Versorgung

Für eine lebenswerte Gemeinde sehen 
wir eine gute medizinische Versorgung 
als bedeutenden Standortfaktor. Diese 
Entwicklung hat der Gemeindetag in 
einem gelungenen Forderungspapier 
aufgegriffen. Wir sehen die Landesre-
gierung ebenso mehr in der Pflicht. Es 
ist zwar ehrenwert, regionale Gesund-
heitskonferenzen einzurichten und 

sich Gedanken über ein Landesge-
sundheitsgesetz zu machen. Letztlich 
fehlt aber die Verbindlichkeit, bei-
spielsweise in der Krankenhauspla-
nung des Landes. Wir haben hierzu 
bereits konkrete Vorschläge zur Neu-
ausrichtung in Form eines 10-Punkte-
Plans vorgelegt. Unklar bleibt auch, 
welche Verbindlichkeit die Beschluss-
fassungen der vom Land initiierten re-
gionalen Gesundheitskonferenzen ha-
ben. Es nützt niemandem, wenn diese 
Wunschzettel aufstellen und lediglich 
Forderungen in Finanzierungsverant-
wortung Dritter erheben.

Wie wichtig aber das engagierte Eintre-
ten für die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung in der Fläche des Landes ist, 
zeigt die Diskussion um das Versor-
gungsstärkungsgesetz. Meine Fraktion 
hat zwei Anträge eingebracht, um die 
Risiken und Nebenwirkungen des Ge-
setzes abzufragen. Denn wir sehen die 
Gefahr, dass bis zu 2.800 Arztpraxen im 
Land durch die Aufkaufplicht wegfallen 
könnten. In der geplanten Einrichtung 
der Terminservicestellen sehen wir nur 
zusätzliche Bürokratie, zeitnahe Termi-
ne beim Facharzt werden durch sie wohl 
kaum ermöglicht. Wir treten dafür ein, 
die Ursachen anzugehen. Deshalb for-
dern wir neben einem veränderten Zu-
gang zum Medizinstudium auch einen 
Impuls, der Allgemeinmedizinern einen 
gangbaren Weg in die Praxis aufzeigt. 
Hier können auch die Gemeinden aktiv 
werden, indem sie konstruktiv an der 
Errichtung von Praxisgemeinschaften, 
Ärztehäusern oder Medizinischen Ver-
sorgungszentren mitarbeiten.
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was die baden-württembergischen In-
nenstädte brauchen.

Kritisch sehen wir auch, dass von gerade 
einmal 15 Prozent der Eigentümer die 
Ausweisung eines Aufwertungsbereichs 
betrieben werden kann. Angesichts der 
erheblichen Belastungen, die alle Eigen-
tümer zu tragen haben, halten wir ein 
solches Quorum für ebenso unangemes-
sen, wie das doppelt so hohe Quorum, 
das zur Ablehnung der Pläne notwendig 
sein soll. Dies würde bedeuten, dass be-
reits eine halbwegs organisierte Minder-
heit ihre Vorstellungen für alle verbind-
lich und kostenpflichtig durchsetzen 
könnte. Eine solche gesetzliche Ent-
wicklung lehnen wir ab. 

Flüchtlingsunterbringung

Die hohe Zahl an Flüchtlingen, die 
hierzulande Schutz suchen, hat längst 
auch die Gemeinden erreicht. Zunächst 
sind zwar für die vorläufige Unterbrin-
gung noch die Landkreise zuständig. 
Viele der Schutzsuchenden werden 
aber auch zur Anschlussunterbringung 
im Verantwortungsbereich der Ge-
meinden im Jahr 2015 anstehen. Die 
Landesregierung hat zwischenzeitlich 
ein Sonder-Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt, aus dem 2015 und 2106 je-
weils 15 Millionen Euro für Bauprojek-
te in den Gemeinden zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Wir begrüßen 
diese Unterstützung, auch wenn sie 
wohl nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein darstellt. Wir halten es für essen-
tiell, dass die humanitäre Verpflich-
tung zum Asyl weiterhin hochgehalten 
wird. Hier gehen zahlreiche Kommu-
nen bereits mit bestem Beispiel voran, 
indem sie die Fragen der Flüchtlings-
aufnahme zur Chefsache erklärt haben.

Dies wünschen wir uns auch von der 
Integrationsministerin, die die Entwick-
lungen in Ihrem Zuständigkeitsbereich 
im vergangenen Jahr lange verschlafen 
hat. So müssen die Kreise und mittelbar 
auch die Gemeinden weiterhin häufig 
aus den eigenen Haushalten dafür Sorge 
tragen, dass die Schutzsuchenden im 
Land eine angemessene Unterbringung 
finden. Deshalb haben wir bereits bei 

den Haushaltsberatungen zum Doppel-
haushalt 2015/2016 einen Antrag ein-
gebracht, der das System der Einmal-
pauschalen auf den Prüfstand stellte, 
die nachträgliche Erstattung von Ab-
mängeln im Jahr 2014 vorsah und die 
kostendeckende Erstattung der Aufwen-
dungen durch das Land sicherstellen 
soll. Leider blieben das klare Bekenntnis 
der Landesregierung aus und unser An-
trag ohne Mehrheit. Wir werden das 
Thema weiterhin kritisch konstruktiv 
begleiten, denn die humanitäre Ver-
pflichtung zur Flüchtlingsaufnahme 
darf nicht zur Kostenfrage werden.

Regionale Schulentwicklung

Schließlich haben wir als erste im Land-
tag vertretene Fraktion ein Schulkon-
zept vorgelegt, das sich als Diskussions-
grundlage für einen stabilen Schulfrie-
den versteht. Im Mittelpunkt steht für 
uns eine gestaltende regionale Schul-
entwicklung. Wesentliche Entscheidun-
gen müssen vor Ort getroffen werden, 
in der Mitte der Gesellschaft. Deshalb 
wollen wir den am Schulleben Beteilig-
ten mehr Freiheit und Eigenverantwor-
tung überlassen, damit sie das Schulan-
gebot vor Ort selbständig ausgestalten 
können. Vor Ort kann dann bedarfsori-
entiert entschieden werden, ob bei-
spielsweise Haupt-/Werkrealschulen 
und Realschulen fortgeführt werden 
oder ob Verbundschulen daraus unter 
einem Dach zu bilden sind. Die Ge-

meinschaftsschulen erhalten Bestands-
schutz, müssen sich aber bei gleicher 
Ressourcenausstattung wie alle anderen 
Schularten dem Wettbewerb stellen.

Um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
unter den Schulen zu schaffen, schlagen 
wir ein Rucksackprinzip vor, bei dem 
jeder Schüler einem virtuellen Rucksack 
an Ressourcen für die Schulart mitführt, 
für die er eine Empfehlung bekommen 
hat. Dieser Rucksack bleibt immer gleich 
bemessen, egal welche Schule der be-
treffende Schüler letztlich besucht.

Im Rahmen der gestaltenden regionalen 
Schulentwicklung soll dann für jede Bil-
dungsregion errechnet werden, in wel-
chem Umfang ihr Lehrerwochenstun-
den für Haupt-/Werkrealschulbildungs-
gänge, Realschulbildungsgänge und 
gymnasiale Bildungsgänge sowie für be-
rufliche Schulen, Sonderschulen, Ganz-
tagsbetreuung und Inklusion zustehen. 
Auf der Grundlage dieses fiktiven Bud-
gets entwirft jede Bildungsregion eigen-
ständig ein Schulentwicklungskonzept 
für ein Schulangebot, das den zuvor er-
mittelten Bedarfen entsprechend der an-
gestrebten Schulabschlüsse entspricht. 
Das Gesamtkonzept zum Schulfrieden 
finden Sie unter www.fdp-dvp.de/down-
loads/ im Internet.

Wir bauen auf die kundigen Gestalter 
vor Ort in den Gemeinden und freuen 
uns auf eine weiterhin gelungene Zu-
sammenarbeit im Jahr 2015. 
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Sicherheitslage  
in Baden-Württemberg

Jährlich werden der Polizei Baden-
Württemberg rund 575.000 Straftaten 
bekannt, das entspricht einer Kriminali-
tätsbelastung von etwa 5.450 Straftaten 
pro 100.000 Einwohner. Die Aufklä-
rungsquote lag zuletzt bei 58 Prozent. 
Damit ist Baden-Württemberg im 
bundes weiten Vergleich eines der si-
chersten Länder. Das liegt vor allem an 
dem Ansatz, möglichst frühzeitig und 
ursachenorientiert neue Kriminalitäts-
entwicklungen anzugehen. 

Gute Erfolge konnten wir damit bei-
spielsweise im Zusammenhang mit Ju-
gendgewalt erzielen. In den vergange-
nen fünf Jahren ist die Jugendgewalt 
um mehr als ein Drittel zurückgegan-
gen. Alkoholkonsum und Alkoholmiss-
brauch sowie gruppendynamische Pro-
zesse spielen als gewaltverstärkende 
Faktoren bei jungen Menschen nach 
wie vor eine signifikante Rolle. Aber 
auch hier konnte der Anteil alkoholi-
sierter Tatverdächtiger deutlich redu-
ziert werden. Der Rückgang der Jugend-
gewalt sowie der Rückgang alkoholi-
sierter Gewalttäter können als Indiz 
gewertet werden, dass die vielfältigen 
zielgruppenorientierten polizeilichen 
wie kommunalen Gewaltpräventions-
bemühungen Wirkung entfalten.

Die Bekämpfung des Wohnungsein-
bruchdiebstahls ist eine aktuell große 

Allgemeiner Teil

Dieter Schneider *

Sicherheit als Standortfaktor

Eine gute Partnerschaft zwischen der Polizei und den Städten und Gemeinden ist wesentlicher 
Erfolgsfaktor für ein sicheres Baden-Württemberg. Als Markenzeichen der Sicherheitsarchitektur  
im Land hat sich die Kommunale Kriminalprävention etabliert, die ortsbezogen, fachübergreifend 
und gesamtgesellschaftlich ansetzt. Die Sicherheit hat entscheidende Auswirkungen  
auf die Lebensqualität der Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung.

Sicherheit lässt sich bis zu einem be-
stimmten Grad objektiv beispielsweise 
anhand der jährlich erscheinenden po-
lizeilichen Kriminalstatistik berechnen 
und darstellen. Sicherheit wird aber vor 
allem subjektiv wahrgenommen. Die 
tägliche Sicherheitslage wird geprägt 
durch Ereignisse wie den Ukraine-Kon-
flikt, den Vormarsch der IS, aber auch 
Mordfälle oder dramatische Verkehrs-
unfälle – um nur einige Beispiele zu 
nennen. Diese Ereignisse beeinflussen 
über die Berichterstattungen der Medi-
en kontinuierlich unser persönliches 
Empfinden.

Selbst erlittene oder im Umfeld began-
gene Straftaten prägen das Sicherheits-
gefühl ganz entscheidend. Hinzu kom-
men Vorfälle und Situationen, wie bei-
spielsweise schlecht ausgeleuchtete 

Straßen, Lärm oder verschmutzte öf-
fentliche Verkehrsmittel, die ein Gefühl 
fehlender Ordnung oder Sicherheit ver-
mitteln können. Kriminologen be-
zeichnen dies als subjektive Sicherheit. 
Sie ist das Ergebnis individueller Wahr-
nehmungs- und Bewertungsprozesse. 
Auffällig ist, dass wir Sicherheit immer 
dann besonders stark wahrnehmen, 
wenn in diese eingegriffen wird oder sie 
möglicherweise droht, aus den Fugen 
zu geraten.

Sicherheit ist für uns aber nicht nur eine 
Empfindung, sondern auch ein Bedürf-
nis. Der US-amerikanische Psychologe 
Abraham Maslow schrieb dem Aspekt 
der Sicherheit in seiner Bedürfnispyra-
mide eine erhebliche Bedeutung zu. Da-
nach kommt das Bedürfnis nach Sicher-
heit direkt nach den körperlichen Exis-
tenzbedürfnissen – wie Nahrung und 
Schlafen – an zweiter Stelle.

Vor diesem Hintergrund ist es eine ganz 
zentrale Aufgabe des Staates und insbe-
sondere der Polizei, dem Bürger ein Le-
ben ohne Angst vor tatsächlicher oder 
vermeintlicher Bedrohung zu ermögli-
chen. Die Polizei muss in einer sich 
ständig ändernden Welt ihre Weichen 
permanent neu stellen oder jedenfalls 
justieren, um auf neue oder sich verän-
dernde Kriminalitätsphänomene ad-
äquat zu reagieren. Aber eine Gesell-
schaft ohne Kriminalität ist Utopie. 
Straftaten und andere Normverstöße 
hat es in der Vergangenheit immer gege-
ben und wird es auch zukünftig immer 
geben. Entscheidend für das Vertrauen 
in den Rechtsstaat ist ein sozialverträg-
liches Niveau derartiger Verstöße.
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Herausforderung für die Polizei in ganz 
Deutschland. Steigende Fallzahlen wir-
ken sich erheblich auf das Sicherheitsge-
fühl der Bürgerinnen und Bürger aus. 
Die Täter der zunehmend bandenmäßi-
gen oder in Serie begangenen Einbrüche 
sind nach unseren Erkenntnissen weni-
ger aus dem örtlichen Umfeld. Sie agie-
ren arbeitsteilig und stammen oft aus 
dem (süd-)europäischen Ausland.

Die Polizei Baden-Württemberg hat hie-
rauf reagiert. Durch eine zentrale Aus-
wertung bei den regionalen Polizeipräsi-
dien und der beim Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg eingerichteten Ko-
ordinierungsstelle Wohnungseinbruch 
führen wir gezielte Analysen durch. Da-
durch können wir Schwerpunkte und 
Tatzusammenhänge zeitnah erkennen 
und so unsere Maßnahmen genau dort 
treffen, wo sie den größten Effekt ver-
sprechen. Dieser strategische Ansatz 
trägt bereits erste Früchte. Ende letzten 
Jahres konnten wir aufgrund intensiver 
Ermittlungen in Baden-Württemberg ei-
ne große Anzahl von Wohnungseinbrü-
chen mehreren Serientätern zuordnen 
und so die Aufklärungsquote erhöhen. 

Dennoch ist jeder begangene Woh-
nungseinbruch einer zu viel. Aus diesem 
Grund bieten beispielsweise die krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstellen hin-
sichtlich technischer Sicherungsmög-
lichkeiten eine kostenlose Beratung an. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, für 
Umbaumaßnahmen, die auch dem Ein-
bruchschutz dienen, Fördermittel bzw. 
Zuschüsse der KfW zu erhalten. Schon 
wenige Verbesserungen an der Haustüre 
oder den Fenstern können Einbrecher 
abschrecken. Auch aufmerksame Nach-
barn erschweren den Tätern die Arbeit.

Kommunale Kriminalprävention

Prävention wird bei der Polizei groß ge-
schrieben. Speziell die Kommunale Kri-
minalprävention ist inzwischen ein 
Markenzeichen der baden-württember-
gischen Sicherheitsarchitektur, die auch 
die Kommunen mitgeprägt haben. Jede 
verhütete Straftat und jeder vermiedene 
Unfall verhindert Opfer, Schäden und 
reduziert den Bearbeitungsaufwand.

Zahlreiche Faktoren beeinflussen das 
örtliche Kriminalitätsgeschehen. Die 
Rahmenbedingungen in einer Groß-
stadt unterscheiden sich von denen ei-
ner kleinen Gemeinde auf dem Land. 
Die örtliche Bevölkerungs- und Infra-
struktur, die Entwicklungsbedingungen 
der Jugend in einer Kommune, Freizeit-
angebote, der Arbeitsmarkt, die Integra-
tion von Migranten und die vor Ort 
gegebenen Tatgelegenheitsstrukturen 
können die Entstehung von Kriminali-
tät verhindern – oder bei negativer Aus-
prägung eher begünstigen.

Ein Patentrezept der kommunalen Kri-
minalprävention gibt es nicht. Jede 
Kommune hat ihre Stärken und Schwä-
chen und möglicherweise Probleme, die 
sich zwar mit denen anderer Kommu-
nen vergleichen, nicht aber gleicherma-
ßen lösen lassen. Deshalb sollte zu Be-
ginn aller Aktivitäten eine „kommunale 
Sicherheitsanalyse“ stehen, zu der auch 
die delikts- und stadtteilbezogene Ursa-
chenforschung gehört: Wo häufen sich 
soziale Probleme? Wo sind Kriminali-
tätsschwerpunkte? Gibt es Orte, die auf-
grund ihrer Baustruktur, Lage und Nut-
zung von der Bevölkerung ge-
fürchtet und gemieden wer-
den? Nur wenn wir solche 
konkreten Probleme benen-
nen, ist eine gezielte Präventi-
onsarbeit möglich. Viele Städte 
und Gemeinden führen in die-
sem Zusammenhang gemein-
sam mit der Polizei Bürgerbe-
fragungen durch. Das ist ein 
wichtiger Baustein bei der Si-
cherheitsanalyse, da die Men-
schen – wie eingangs beschrie-
ben – Sicherheit vor allem sub-
jektiv wahrnehmen. 

Kommunale Kriminalpräventi-
on gelingt nur vernetzt. Denn 
nicht nur die Polizei kann die 
Kriminalität effektiv eindäm-
men. Gefragt sind neben den 
Schulen insbesondere die Städ-
te und Gemeinden mit ihren 
Behörden und Institutionen 
wie beispielsweise Ordnungs-, 
Jugend- und Sozialämter. Prä-
vention ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.

Sicherheit als Standortfaktor

Wenn die Polizei, die Städte und Ge-
meinden diesen Weg entschlossen wei-
tergehen, bleibt Baden-Württemberg 
für die Menschen und die Wirtschaft 
auch in Zukunft attraktiv. Denn Si-
cherheit ist auch ein Image- und 
Standortfaktor; für die Bürgerinnen 
und Bürger geht das Sicherheitsgefühl 
einher mit Lebensqualität. Damit 
schließt sich der Kreis zu den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen des Psy-
chologen Abraham Maslow, der uns 
allen ein ausgeprägtes Sicherheitsbe-
dürfnis zuschreibt. Nur wenn Sicher-
heit gewährleistet ist, kann der Mensch 
seine sozialen und individuellen Be-
dürfnisse befriedigen, die letztlich in 
der Selbstverwirklichung münden.

Als sicheres Bundesland bieten wir jun-
gen Menschen, Akademikern, Forschern 
und Wirtschaftsunternehmen die bes-
ten Rahmenbedingungen. Profitieren 
werden die Städte, die Gemeinden, die 
Polizei in Baden-Württemberg und 
nicht zuletzt jeder einzelne Bürger unse-
res Landes. 
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Maßnahmen

Um nachhaltig zur Sicherung der haus-
ärztlichen Versorgung in Baden-Würt-
temberg beizutragen, nutzt die Perspek-
tive Hausarzt Baden-Württemberg ihre 
Website www.perspektive-hausarzt-bw.
de und den dazugehörigen Facebook-
Auftritt. Außerdem wird die Zielgruppe 
über verschiedene Veranstaltungen an-
gesprochen, die als eigenständige For-
mate unter dem Dach der Perspektive 
Hausarzt Baden-Württemberg etabliert 
werden.

www.perspektive-hausarzt-bw.de

Das Herzstück des Projekts ist der als In-
formations-, Service- und Motivations-
plattform konzipierte Internetauftritt. 
Hier werden kontinuierlich alle Infor-
mationen zum Hausarztberuf, zur Nie-
derlassung in Baden-Württemberg und 
zu Weiterbildungsmöglichkeiten zu-
sammengetragen und aufbereitet.

Seit November 2014 ist die überarbeitete 
Version der Website online verfügbar – 

Allgemeiner Teil

Dr. Berthold Dietsche *

Neue Hausärzte braucht das Land – Die Perspektive 
Hausarzt Baden-Württemberg stellt sich vor

Die Hausarztpraxis ist für die meisten Menschen der Mittelpunkt ihrer medizinischen Versorgung. 
Damit dies auch in Zukunft so bleibt, muss die hausärztliche Versorgung in Deutschland  
systematisch gestärkt und unterstützt werden. Bereits heute kann ein Großteil der Hausarztpraxen 
nicht neu besetzt werden, weil der medizinische Nachwuchs fehlt. An diesem Punkt setzt  
die Initiative Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg an, welche im Jahr 2012 vom Hausärzteverband 
Baden-Württemberg als integraler Ansatz zur Förderung des hausärztlichen Nachwuchses  
ins Leben gerufen wurde.

Ziele und Strategien

In Baden-Württemberg und Deutsch-
land fehlt es an neuen Hausärzten. Für 
die meisten freiwerdenden Praxen kann 
kein Nachfolger gefunden werden. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig: Nicht 
nur das geringe Einkommen und die ho-
he Arbeitsbelastung, sondern auch das 
mangelnde Sozialprestige und die feh-
lende Infrastruktur im ländlichen Raum 
halten junge Mediziner davon ab, sich 

für ein Leben als Hausarzt zu entschei-
den. Aus diesem Grund hat es sich die 
Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg 
zur Aufgabe gemacht, durch systemati-
sche Zielgruppenansprache einen Bei-
trag zur Sicherstellung der flächende-
ckenden medizinischen Grundversor-
gung in Baden-Württemberg zu leisten.

Ziel des Programms ist es, Medizinstu-
dierende in ganz Deutschland vom 
Hausarztberuf zu begeistern, Ärzte in 
Weiterbildung zu einer Niederlassung 
als Hausarzt in Baden-Württemberg zu 
motivieren und niedergelassene Ärzte, 
Kommunen und Landkreise auf der Su-
che nach einem neuen Hausarzt zu un-
terstützen. Außerdem sollen den Ziel-
gruppen die geänderten und verbesser-
ten Rahmenbedingungen des Berufs-
bildes näher gebracht werden. Die 
Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg 
versteht sich als zentraler Ansprech-
partner für Medizinstudentinnen und 
-studenten, Ärzte in Weiterbildung und 
niedergelassene Allgemeinmediziner, 
Kommunen und Landkreise auf der Su-
che nach einem Nachfolger oder neuen 
Hausarzt.
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vollständig überarbeitet und in einem 
neuen und jungen Design. Elemente wie 
die Praxisbörse oder ein Medien- und 
Servicebereich sind genauso Bestandteil 
der neuen Homepage wie neue Schwer-
punktseiten für Studenten, Ärzte in Wei-
terbildung und approbierte Ärzte mit 
Niederlassungsinteresse sowie Hinter-
grundinformationen. Mit Hilfe der neu-
en Seite soll es in Zukunft noch besser 
gelingen, Nachwuchsärzte von der Ar-
beit als Hausarzt zu begeistern und Land-
kreise und Kommunen bei der Suche 
nach einem Hausarzt zu unterstützen.

Eines der zentralen Elemente der Seite 
ist die Praxisbörse. In der Praxisbörse 
suchen niedergelassene Ärzte nach ei-
nem Praxisnachfolger und Kommunen 
oder Landkreise nach einem neuen 
Hausarzt. Auf einer interaktiven Baden-
Württemberg-Karte können sich junge 
Ärzte freiwerdende Hausarztpraxen an-
zeigen lassen, in der Detailansicht ge-
nauer über die Praxis, die Gemeinde 
oder den Landkreis informieren und bei 
Interesse direkt mit dem Arzt oder Bür-
germeister in Kontakt treten. Das Praxis-
angebot oder Hausarzt-Gesuch ist ein 
Jahr in der Praxisbörse online und für 
Hausärzte, die Mitglied im Hausärzte-
verband Baden-Württemberg sind, kos-
tenlos. Kommunen und Landkreise zah-
len für den Service der Praxisbörse eine 
Jahresgebühr.

Derzeit präsentieren sich rund 80 Ärzte, 
25 Kommunen und fünf Landkreise in 
der Praxisbörse. Durch eine Kooperation 
mit dem Landkreistag Baden-Württem-
berg, dem Städtetag Baden-Württemberg 
und dem Gemeindetag Baden-Württem-
berg wird die Praxisbörse und die Arbeit 
der Perspektive Hausarzt Baden-Württem-
berg in ganz Baden-Württemberg bewor-
ben. 2014 konnten über die Praxisbörse 
bereits drei niederlassungsbereite Nach-
wuchsmediziner mit Kommunen zu-
sammengebracht werden.

Die Praxisbörse ist Teil des neuen Service-
bereichs der Homepage, in dem die Per-
spektive Hausarzt Baden-Württemberg 
auch andere nützliche Tools zum Haus-
arztberuf zur Verfügung stellt – wie zum 
Beispiel das Lexikon „Hausarzt A-Z“ 
oder einen Verdienstkalkulator. Eigene 

Schwerpunktseiten für Medizinstuden-
ten, Ärzte in Weiterbildung und appro-
bierte Ärzte runden das Internetange-
bot ab. Im Blog der Perspektive Hausarzt 
Baden-Württemberg berichten Medizin-

studentinnen und -studenten zum Bei-
spiel von ihren Erlebnissen im Studi-
um, in den Blockpratika, in der Famula-
tur oder im Praktischen Jahr Allgemein-
medizin. Auf den Seiten für Ärzte in 
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den Hausarztberuf zu vermitteln und sie 
mit fachlichem Input verschiedener Re-
ferenten in die Tätigkeit als Allgemein-
mediziner einzuführen.

Partner und Förderer

Die Arbeit der Perspektive Hausarzt Baden-
Württemberg findet sowohl in der Politik 
als auch in der Wirtschaft Anklang und 
wird mittlerweile von zahlreichen Part-
nern und Förderern begleitet. Neben 
dem Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg beteiligen sich auch 
Krankenkassen wie die AOK Baden-
Württemberg, die Bosch BKK oder die 
Techniker Krankenkasse sowie Verbände 
wie der Sparkassenverband Baden-Würt-
temberg und die Kassenärztliche Vereini-
gung an der Umsetzung der verschiede-
nen Projekte. Außerdem werden die In-
itiative und ihre Arbeit von den Univer-
sitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, 
Tübingen und Ulm mit ihren Lehrberei-
chen und Abteilungen für Allgemeinme-
dizin unterstützt. 

Weiterbildung werden dagegen alle 
wesentlichen Informationen rund um 
die Weiterbildung zu Facharzt für Allge-
meinmedizin bereitgestellt. Alle, die 
sich genauer über das Berufsbild Haus-
arzt und die Arbeitsbedingungen infor-
mieren möchten, finden unter der Ru-
brik „Hausarzt sein“ Interviews mit 
niedergelassenen Allgemeinmedizinern 
in Baden-Württemberg.

Social Media

Ergänzt wird die Website der Perspektive 
Hausarzt Baden-Württemberg durch eine 
Facebook-Seite, die Medizinstudierende 
auf die Arbeit der Initiative aufmerksam 
machen soll. 

Auf Facebook werden aktuelle Praxisan-
gebote und Hausarzt-Gesuche aus der 
Praxisbörse gepostet und andere interes-
sante Inhalte der Website www.perspek-
tive-hausarzt-bw.de verlinkt. Außerdem 
werden interessante Medienbeiträge 
rund um das Thema Hausarzt geteilt 
und auf Formate der Perspektive Hausarzt 
Baden-Württemberg oder Veranstaltun-
gen anderer Einrichtungen aufmerksam 
gemacht. Inzwischen zählen fast 2.500 
Facebook-Nutzer zu den Fans der Seite.

Eigene Formate: Hausarzt Tour  
und Schwarzwälder Winterschool 
Allgemeinmedizin

Neben der Website und dem Facebook-
Auftritt setzt die Perspektive Hausarzt 
Baden-Württemberg in ihrer Arbeit auch 
auf eigene Formate. Unter dem Motto 
„Raus aufs Land, rein ins Leben“ wurde 
diesen Sommer zum ersten Mal die 
Hausarzt Tour ins Leben gerufen. Ziel 
der sechstägigen Reise durch Baden-
Württemberg war es, Medizinstudentin-

nen und -studenten den Hausarztberuf 
näher zu bringen. Mit drei Studierenden 
startete die Fahrt am 28. Juli 2014 in 
Stuttgart. Mit drei neuen Studentinnen 
und Studenten führte die Fahrt auf der 
zweiten Etappe von Konstanz wieder 
zurück in die Landeshauptstadt. Auf 
beiden Etappen standen Vorträge und 
Diskussionsrunden zum Thema Haus-
arztpraxis und der Besuch einer Land-
arztpraxis auf dem Programm.

Im Februar 2015 findet außerdem be-
reits zum zweiten Mal die Schwarzwäl-
der Winterschool Allgemeinmedizin 
statt. Ziel der fünftägigen Veranstaltung 
ist es, Studierenden der Medizin theore-
tisches und praktisches Wissen rund um 
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durch das Auftreten und die Heftigkeit 
zunehmender Naturereignisse immer 
stärker bemerkbar. Weltweit steigen die 
Ernteausfälle und Schäden durch Stür-
me, Unwetter, Dürren und Über-
schwemmungen. Aber auch die Einfüh-
rung immer neuer Gesetze und Vor-
schriften und die Gemeinsame Agrar-
politik der EU (GAP) stellen die land-  
und forstwirtschaftlichen Unternehmen 
laufend vor neue Herausforderungen.

Der Wandel der Agrarstrukturen 
hält an

Nach der großen Milchmarktkrise im ver-
gangenen Jahrzehnt macht seit über zwei 
Jahren der zunehmende Kostendruck 
zahlreichen Betrieben zu schaffen. In eini-
gen Betriebszweigen dauert die wirtschaft-
lich schwierige Situation mit erheblichen 
Verlusten bereits so lange, dass sich dort 
der Strukturwandel immens beschleunigt 
hat. Das gilt in Baden-Württemberg insbe-
sondere für die Schweinehaltung und die 
Ferkel erzeugung.

Heute gibt es in Baden-Württemberg noch 
rund 42.000 landwirtschaftliche Betriebe. 
Davon werden rund ein Drittel im Haupt- 
und zwei Drittel im Nebenerwerb geführt. 
Die durchschnittliche Betriebsgröße be-
läuft sich auf etwa 34 Hektar. Dabei hat 
sich die Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe allein seit 1991 von über 111.000 
um fast zwei Drittel reduziert, während 
sich die Durchschnittsgröße mehr als ver-
doppelte, im Nebenerwerb sogar fast ver-
dreifachte (Übersicht 1).

Joachim Rukwied *

Auf uns Landwirte können Sie bauen

Die Land- und Forstwirtschaft wirkt als Wirtschaftsmotor insbesondere in den ländlich geprägten 
Gemeinden. Sie bildet das Rückgrat des ländlichen Raums. Tief verwurzelt im Denken  
über Generationen und nachhaltigem Handeln erbringen die Bauernfamilien wichtige Leistungen  
für unser Land. Sie erhalten die Bodenfruchtbarkeit und schonen die natürlichen Ressourcen.  
Ganz vorne rangieren Erzeugung von Lebensmitteln, Landschaftspflege, Bereicherung  
des Landlebens sowie nachwachsende Rohstoffe zur Gewinnung erneuerbarer Energien.  
Dabei müssen sich die Betriebe dem internationalen Wettbewerb stellen. 

Die Gemeinden und unsere Mitbürger 
können auch zukünftig auf die vielfälti-
gen Leistungen der Familienbetriebe in 
der Land- und Forstwirtschaft bauen. 
Trotz aller Herausforderungen, welche 
sich dem Agrarsektor als bedeutendem 
Wirtschaftszweig stellen. Denn den 
Bauernfamilien ist es seit Jahrhunderten 
sozusagen in den Genen mitgegeben, 
nicht kurzfristig Gewinne zu maximie-
ren, sondern langfristig ihre Betriebe zu 
erhalten und zukunftsorientiert weiter-
zuentwickeln. 

Generationendenken als Grundlage 
bäuerlichen Wirtschaftens

So beherrscht die Nachhaltigkeit traditi-
onell das Denken und die tägliche Ar-
beit auf den Höfen. Und das nicht erst, 
seit vor gut 300 Jahren der sächsische 
Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz (1645 bis 1714) den Begriff 
der Nachhaltigkeit in der Forstwirt-
schaft einführte. In seinem 1713 veröf-
fentlichten Werk ‚Sylvicultura oecono-
mica‘ verstand er darunter bereits da-
mals den auf lange Sicht ausgerichteten, 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
natürlichen Ressourcen. Solche nach-
haltige Wirtschaft ist ganz darauf ausge-
richtet, den elterlichen Betrieb verant-
wortungsbewusst im Sinne der Erhal-
tung und Mehrung der Bodenfruchtbar-
keit, der Schonung von Natur und 
Umwelt zu führen und möglichst in 
besserem Zustand als bei der Übernah-
me an die junge Generation zu über-
geben. Dieses Denken und Handeln  
in Generationen hat sich als Wirt-
schaftsprinzip bewährt und bestimmt 
mehr denn je die Führung landwirt-
schaftlicher Unternehmen. 

Bewährungsproben für die moderne 
Land- und Forstwirtschaft stehen heut-
zutage bei liberalisierten Märkten stän-
dig an. Dazu gehören die Behauptung 
im internationalen Wettbewerb und die 
zunehmende Volatilität sowohl hin-
sichtlich Qualität und Mengen in der 
Ernte als auch hinsichtlich der Preis-
schwankungen an den Märkten. Des 
Weiteren macht sich der Klimawandel 

* Joachim Rukwied, Landwirt mit Ackerbau, 
Feldgemüse und Weinbau in Eberstadt  
im Landkreis Heilbronn, ist Präsident  
des Landesbauernverbandes in Baden-
Württemberg (LBV), Stuttgart, und des 
Deutschen Bauernverbandes (DBV), Berlin.
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Von der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche von insgesamt etwa 1,4 Millio-
nen Hektar entfallen rund 58 Prozent 
auf Acker, 39 Prozent auf Dauergrün-
land und der Rest auf Sonderkulturen. 
Getreide dominiert mit fast zwei Drittel 
Anteil an der Ackerfläche, wobei Weizen 
wiederum auf fast der Hälfte des Getrei-
deareals angebaut wird (Übersicht 2).

In der Tierhaltung ist in den vergange-
nen 20 Jahren ein besonders heftiger 
Strukturwandel zu verzeichnen. So 
nahm die Zahl der Betriebe mit Viehhal-
tung um über zwei Drittel von gut 
80.000 Betrieben im Jahre 1991 auf heu-
te noch 25.000 Betriebe ab. Die Zahl der 
Milcherzeuger verringerte sich seitdem 
um 80 Prozent auf noch rund 8800 Be-
triebe, der Schweinehalter um 87 Pro-
zent auf 6500 Betriebe. Dabei hat sich 
allein die Zahl der Halter von Zuchtsau-
en seit 2010 um mehr als die Hälfte und 
seit 2003 um mehr als drei Viertel redu-
ziert (Übersicht 3). Hierin spiegeln sich 
der heftige Kostendruck und die in vie-
len Betrieben seit Jahren nicht mehr 
gegebene Wirtschaftlichkeit wider.

Agrarstandort im Land  
mit Vor- und Nachteilen

Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe haben in Baden-Württemberg 
mit Struktur- und Standortnachteilen 
zu kämpfen. Bei durchschnittlich 34 
Hektar Betriebsfläche sowie Durch-
schnittsbeständen von 39 Milchkühen, 
726 Schweinen und 139 Zuchtsauen 
wird das im Bundesvergleich deutlich. 
Hinzu kommen Bewirtschaftungsnach-
teile durch über 60 Prozent benachtei-
ligte Gebiete sowie die insbesondere für 
Mittelgebirge typischen Hang- und Hö-
henlagen. 

Die baden-württembergische Land- und 
Forstwirtschaft hat jedoch auch Stand-
ortvorteile, beispielsweise die Nähe zu 
den Kunden. Dies ermöglicht an vielen 
Standorten die Direktvermarktung der 
erzeugten Produkte und sichert damit 
die Existenz nicht weniger Betriebe. Der 
Kunde profitiert von der Frische und 
Qualität regional erzeugter und in der 
Region vermarkteter Produkte. Für seine 
Spezialitäten und Sterne-Köche ist Ba-
den-Württemberg weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. 

Allerdings birgt die dichte Besiedlung 
unseres Landes auch Konfliktpotenzial. 

Hierzu zählen nicht nur von unter-
schiedlichen Interessen geprägte Begeg-
nungen auf Feld- und Waldwegen. Der 
Mitbürger beispielsweise sucht nach 
langen Bürozeiten frische Luft und Be-
wegung in Feld und Flur – der vom Wet-
ter abhängige Landwirt will zügig vor 
dem nächsten Regen seine Saat ausbrin-
gen oder Feldfrüchte ernten. Immer 
wieder kommt es auch zu Ärger mit dem 
Kot von Hunden auf landwirtschaft-
lichen Flächen. Besonders große Sorge 
bereitet der besonders im Ballungsraum 
hohe Verbrauch wertvollen Acker- und 
Grünlandes. 

Land- und Forstwirtschaft an sich 
schonen Natur und Umwelt

Täglich werden in Deutschland noch im-
mer über 70 Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzflächen durch Siedlungszwecke ver-
braucht. In Baden-Württemberg sind es 
täglich mehr als sechs Hektar, welche der 
Land- und Forstwirtschaft verloren ge-
hen. Unsere erfolgreiche Petition hat in 
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den vergangenen drei Jahren viel Reso-
nanz in der Landes- und Bundespolitik 
gefunden. Darunter sind gute Ansätze, 
um eine Wende herbeizuführen. Jetzt 
gilt es, diese zu realisieren. Wir im Berufs-
stand sind froh, dass viele Gemeinden 
zunehmend vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete innerörtliche Brachflächen 
für den Wohnungs- und Gewerbebau er-
schließen. Wir können jede Unterstüt-
zung gebrauchen, damit diese positiven 
Beispiele Schule machen.

Viel zu viel Acker und Grünland erfor-
dern immer noch Ausgleichsmaßnah-
men für Infrastrukturmaßnahmen. Da-
bei werden doppelt Flächen der land-
wirtschaftlichen Nutzung entzogen. 
Zum einen durch die neuen Straßen 
und Siedlungen, zum anderen durch 
den naturschutzrechtlichen Ausgleich 
dafür. Das kann und darf so nicht wei-
tergehen! Land- und Forstwirtschaft 
sind an sich nachhaltig sowie natur- 
und umweltschonend nach dem be-
währten Grundsatz ‚Schützen durch 
Nützen‘. Deshalb halten wir es als sach-
gerecht, nachhaltige Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs anzuerkennen.

Gemeinsam die Herausforderungen 
für die Zukunft meistern

Moderne Land- und Forstwirtschaft, 
welche nachhaltig wirtschaftet und am 
Wohl der Nutztiere orientierte Stall- 
und Weidehaltung praktiziert, liegt im 
Interesse der Gemeinden und unserer 
gesamten Gesellschaft. Sie leistet vielfäl-
tige Aufgaben in der Lebensmittelver-
sorgung, Landschaftspflege und beim 
Leben im ländlichen Raum. 

Viele Landwirtinnen und Landwirte sind 
in Gemeinderäten und anderen Gremi-
en sowie Organisationen auf kommuna-
ler Ebene engagiert. Zahlreiche Betriebs-
leiter und viele Mitglieder von Bauernfa-
milien bringen Wissen und Erfahrungen 
in ihren außerlandwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten und im ehrenamtlichen Enga-
gement ein. Das alles sind gute Voraus-
setzungen, gemeinsam mit den Mitbür-
gern und den Mitarbeitern in den Ge-
meinden die Herausforderungen der 
Zukunft zuversichtlich anzugehen. So 
können mögliche Konflikte entschärft 
und unterschiedliche Interessen mit ak-
zeptablen Kompromissen ausbalanciert 
werden. Das ist die beste Grundlage, um 
unsere Land-, Forst- und Agrarwirtschaft 
in Baden-Württemberg leistungs- und 
wettbewerbsfähig zu gestalten und wei-
terzuentwickeln. 
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Christian Rauch *

Arbeitsmarkt 2015 –  
Konsequent an der Qualifizierung arbeiten

2015 ist das Risiko, arbeitslos zu werden, ähnlich gering wie 2014. Die Chance, dass arbeitslose 
Menschen in Arbeit kommen, ist eine Frage der Qualifikation und immer weniger der fehlenden 
Stellen. Deshalb werden die Arbeitsagenturen und Jobcenter im Land konsequent  
an der nachhaltigen Qualifizierung der Arbeitslosen arbeiten, um ihnen wieder eine Berufs-  
und Lebensperspektive zu eröffnen.

versicherungspflichtig Beschäftigten 
deutlich. In 2014 konnte der Abbau der 
Arbeitslosigkeit erneut nicht mit dem 
Beschäftigungsaufbau Schritt halten. 
Auch 2015 geht laut Prognose des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) – also die Forschungsein-
richtung der Bundesagentur für Arbeit 
– der Aufbau der Beschäftigung nicht 
mit dem Abbau der Arbeitslosigkeit ein-
her. Laut Prognose wird die Beschäfti-
gung bei einem geschätzten BIP-Wachs-
tum von 1,4 Prozent im Land um 70.000 
sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te im Jahresschnitt steigen. Die Arbeits-
losigkeit wird jedoch nur um 3.000 Ar-
beitslose im Jahresschnitt zurückgehen. 
Diese Zahlen machen den Mismatch 
(Diskrepanz) deutlich, den es zwischen 
den Anforderungen der angebotenen 
Stellen und der Qualifikation der ar-
beitslos gemeldeten Menschen gibt.

Mehr neue Stellen aus Arbeitslosigkeit 
heraus zu besetzen, ist das Ziel der BA 
in Baden-Württemberg für 2015. Man-
gelnde Qualifizierung ist der Haupt-
grund, dass es Arbeitslosen derzeit we-
niger gelingt, in den Arbeitsmarkt zu-
rückzukehren. Die Unternehmen hal-
ten ihre Stammbelegschaft, sind aber 
weniger als noch vor zwei Jahren be-
reit, Arbeitslose bei Neueinstellungen 
zu berücksichtigen. 

Die Zuwanderung und die Aktivierung 
der stillen Reserve wird für die nächsten 
Jahre ein Teil der Fachkräfteengpässe 
lindern, aber auf Dauer wird das Thema 
Qualifizierung im Vordergrund stehen. 

Denn die Arbeitslosigkeit im Jahre 2020 
ist vorrangig noch ein Problem man-
gelnder Qualifikation und Bildung und 
nicht mehr fehlender Arbeitsplätze.

In Baden-Württemberg legt die BA größ-
ten Wert auf die Investition in Fertig-
keiten und Fähigkeiten der Menschen. 
Wir setzen auf eine abschluss- und 
marktorientierte Qualifizierung. Wir 
wissen, dass wir marktferne Kunden 
noch besser betreuen müssen, damit wir 
auch deren Integrationschancen in den 
Arbeitsmarkt erhöhen.

Der Ausbildungsmarkt  
bleibt ein Bewerbermarkt

Jugendliche, die sich für eine Ausbil-
dung entscheiden, haben weiterhin gu-
te Chancen in Baden-Württemberg, ei-
nen Ausbildungsplatz zu finden. Im 
Jahr 2014 ist Zahl der Bewerber mit 
rund 65.000 gegenüber dem Vorjahr 
leicht rückläufig (-1,0 Prozent). Diesen 
Bewerbern steht ein Potenzial von rund 
72.600 gemeldeten Ausbildungsstellen 
zur Verfügung. Im Vorjahresvergleich 
hat sich die Anzahl der gemeldeten Stel-
len leicht positiv entwickelt und ist um 
0,3 Prozent gestiegen.

Der Ausbildungsmarkt bleibt ein Bewer-
bermarkt. Der Großteil der Jugend-

Mit der zweitniedrigsten Arbeitslosig-
keit aller Bundesländer zeigte sich der 
baden-württembergische Arbeitsmarkt 
im Jahr 2014 mit 230.000 Arbeitslosen 
im Jahresdurchschnitt und einer durch-
schnittlichen Arbeitslosenquote von 
4,0 Prozent wieder etwas stärker als 
2013. Die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung erreichte mit über 4,3 
Millionen den bisherigen Höchststand 
eines seit 2009 anhaltenden Aufwärts-
trends. Die Zuwächse lagen deutlich 
über dem Bundesschnitt. 

2014 zeigte sich der Arbeitsmarkt in 
Baden-Württemberg – gerade im Hin-
blick auf die vielfältigen Krisen in der 
Welt – sehr robust. Bei leicht sinkender 
Arbeitslosigkeit stieg die Zahl der sozial-

* Christian Rauch ist Vorsitzender  
der Regionaldirektion Baden-Württemberg 
der Bundesagentur für Arbeit.
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lichen hat also die Möglichkeit, zwi-
schen einzelnen Berufen zu wählen. 
Dies und die Tatsache, dass die Zahl der 
unbesetzten Ausbildungsstellen (5.903) 
in diesem Jahr um 20 Prozent zugenom-
men hat, muss von einzelnen Berufs-
sparten noch stärker in den Blickpunkt 
genommen werden. Jugendliche haben 
heute die Möglichkeit, die Attraktivität 
des Arbeitsgebers und des Berufes in ih-
re Entscheidung einfließen zu lassen. 
Diesen Umstand müssen Betriebe im-
mer mehr in ihre Überlegungen einbe-
ziehen, um den eigenen Fachkräfte-
bedarf decken zu können.

Dass die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber, die direkt in eine Ausbildung ein-
münden, leicht zugenommen hat, ist 
erfreulich. Wir müssen aber weiter daran 
arbeiten, dass der direkte Übergang von 
der Schule in die betriebliche Ausbildung 
noch mehr jungen Menschen gelingt. 
Die eine oder andere Warteschleife – 
schulisch oder betrieblich bedingt – muss 
und wird hinterfragt werden.

Wer die Zahl der unbesetzten Ausbil-
dungsstellen reduzieren will, der muss 
auch weitere Personengruppen ins Blick-
feld nehmen, die bisher kaum berück-
sichtigt wurden. So ist der Anteil der Be-
schäftigten ohne Berufsabschluss in Ba-
den-Württemberg mit 14,4 Prozent einer 
der höchsten. Hier gilt es, die Rahmenbe-
dingungen so zu ändern, dass sie einen 
Anreiz für eine Ausbildung schaffen. Ei-
ne weitere Gruppe sind Alleinerziehen-
de, die aufgrund der familiären Situation 
keine Vollzeitberufsausbildung absolvie-
ren können. Ihnen kann über eine Teil-
zeitberufsausbildung ein adäquates An-
gebot gemacht werden.

Fachkräfte 4.0 –  
Heute für morgen qualifizieren

Mit der künstlichen Intelligenz von Ma-
schinen und der Verbindung der Men-
schen und Maschinen via Internet steht 
die Arbeitswelt von morgen vor neuen 
Herausforderungen. Die Industrie 4.0 
wird nicht nur die Arbeitsbeziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern zum Beispiel beim Thema Cloud-
working beeinflussen, sie wird auch hö-

here Anforderungen an die Qualifikation 
der Einzelnen stellen. Für An- und Unge-
lernte wird es noch schwieriger werden, 
in Arbeit zu bleiben bzw. wieder in Arbeit 
zu kommen. Hier gilt es, schon heute für 
morgen zu qualifizieren. Wer wirtschaft-
lich in der Welt 4.0 erfolgreich sein will 
und den Menschen gute und sichere Ar-
beit ermöglichen will, der muss sie zur 
Fachkraft 4.0 qualifizieren.

Das beginnt für uns als Bundesagentur 
für Arbeit mit einer qualitativ hochwer-
tigen und nachhaltigen Berufsorientie-
rung in den Schulen. Denn wer über 
seine Stärken und Schwächen im Bilde 
ist und einen guten Überblick über die 
beruflichen Möglichkeiten hat, der wird 
auch mit hoher Wahrscheinlichkeit sei-
ne Ausbildung oder sein Studium zu ei-
nem erfolgreichen Abschluss führen. 
Deshalb haben wir mit dem Kultusmi-
nisterium eine verbesserte berufliche 
Orientierung an allen baden-württem-
bergischen Schulen vereinbart und stär-
ken das Tandem Schule/Berufsberatung. 

Der Anteil der Beschäftigten ohne Be-
rufsabschluss ist im Südwesten mit 16,6 
Prozent einer der höchsten. Dies macht 
deutlich, dass es uns noch besser gelin-
gen muss, An- und Ungelernte zu quali-
fizieren und sie auf die künftigen Heraus-
forderungen vorzubereiten. Hier gilt es, 
vielfältige Wege, zum Beispiel zwischen 
den Tarifpartnern, zu nutzen. Die Wei-
terbildungs- und Qualifizierungsbera-
tung der Agenturen für Arbeit im Land 

kann dabei maßgeschneiderte Unterstüt-
zungsangebote – auch finanzieller Art – 
unterbreiten. Nicht zuletzt deshalb ha-
ben wir im Oktober 2014 eine Rahmen-
vereinbarung mit dem baden-württem-
bergischen Handwerk zur intensiveren 
Zusammenarbeit unterzeichnet.

Wer sich bewusst macht, dass Arbeitslo-
sigkeit im Jahre 2020 kaum mehr ein 
Problem fehlender Stellen, sondern 
mangelnder Qualifikation ist, der sorgt 
schon heute für eine Vielzahl von Qua-
lifizierungsmaßnahmen für von Ar-
beitslosigkeit betroffene Menschen. Wir 
wollen in diesem Jahr nicht nur unsere 
eigenen Möglichkeiten, sondern die un-
serer Partner im Netzwerk noch intensi-
ver nutzen, um Arbeitslosen wieder eine 
Berufsperspektive ermöglichen zu kön-
nen. Der Fokus muss noch mehr weg 
vom Thema Problemlagen von Arbeits-
losen, zum Beispiel bei schwerbehinder-
ten Menschen, hin zu den Talenten von 
Arbeitslosen gehen, um ihr Potenzial als 
Fachkraft zu verdeutlichen.

Heute die Fachkräfte für morgen auszu-
bilden und zu qualifizieren, heißt auch, 
unorthodoxe Pfade zu beschreiten, im 
Netzwerk gemeinsam Herausforderun-
gen anzugehen und Synergien zu nut-
zen, flexible Lösungen zu finden statt 
alleingültige Königswege zu suchen. Die 
Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie 
die Regionaldirektion in Baden-Würt-
temberg handeln in diesem Sinne – 
auch 2015. 



Prozent haben 3 und mehr Kinder. Anfang 
der 1970 er-Jahre war nur knapp jede fünf-
te Frau kinderlos und rund 31 Prozent – 
also doppelt so viele wie heute – hatten 3 
Kinder oder mehr.

Trotz des geringen Geburtenniveaus lag 
die Zahl der Geburten in Baden-Würt-
temberg bis 2005 über den Sterbefällen. 
Seit 2006 gibt es aber mehr Sterbefälle als 
Geburten im Land, also ein Geburtende-
fizit. Dieses lag im Jahr 2012 bei gut 
11.000, 2013 bei 10.400. Bis 2030 dürften 
etwa 30.000 Menschen jedes Jahr mehr 
sterben als geboren werden. In ländli-
chen Kreisen bekommen Frauen auch 
heute noch mehr Kinder als in den Stadt-
kreisen. Aber die Geburtenraten der Räu-
me haben sich mit der Zeit angeglichen. 
So liegt zum Beispiel die durchschnittli-
che Kinderzahl im Landkreis Tuttlingen 
bei rund 1,6 und im Stadtkreis Heidelberg 
bei 1,1 Kindern. Für die Entwicklung der 
Geburtenzahlen ist aber auch die Zahl der 
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Dr. Carmina Brenner *

Baden-Württemberg 2020 –  
Zur aktuellen demografischen Entwicklung im Land

Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Baden-Württembergs lebt im Ländlichen Raum.  
Fast zwei Drittel der Bevölkerung wohnen aber in den verdichteten Gebieten des Landes.  
Eine Aussage darüber, wie viele Menschen künftig im Land leben werden, ist sehr schwierig,  
weil das Wanderungs geschehen enormen Schwankungen unterliegt. So lag der jährliche 
Wanderungsgewinn in den Jahren 2008 und 2009 bei nur rund 4000 Personen. Im Jahr 2013  
sind dagegen etwa 70.000 Menschen mehr ins Land gekommen als fortgezogen sind.

Schon seit der Gründung von Baden-
Württemberg liegt der Hauptantrieb für 
das Bevölkerungswachstum bei den Wan-
derungen. Etwa zwei Drittel des Zuwach-
ses entfielen auf Wanderungsgewinne. 
Nur ein Drittel darauf, dass mehr Kinder 
geboren wurden als Menschen starben.

Bis zum Jahr 2020 rechnen wir mit unse-
rer neuen Bevölkerungsprognose mit 2,7 
Prozent mehr Menschen im Land. Das 
wäre ein Plus von rund 280.000 auf dann 
rund 10,85 Millionen Menschen. Danach 
wird die Bevölkerung aus heutiger Sicht 
moderat zurückgehen. Bis zum Jahr 2030 
um etwa 0,5 Prozent. Langfristig ist ein 
spürbarer Bevölkerungsrückgang zu er-
warten, im Wesentlichen aber erst nach 
2030. Aber das Ziel von Bevölkerungsvo-
rausrechnungen ist auch, den Alterungs-

prozess darzustellen. Dieser ist unabhän-
gig von der künftigen Zuwanderung und 
wird aufgrund der bestehenden Alters-
struktur vorhersehbar ablaufen.

Stabile Bevölkerungsentwicklung

Über lange Zeit wuchs die Bevölkerung 
außerhalb der Verdichtungsräume stär-
ker als innerhalb. In den 1990er-Jahren 
holten die Ländlichen Räume stark auf. 
In jüngerer Vergangenheit kam es zu ei-
nem erneuten Trendwechsel. Im Zeit-
fenster von 2005 bis 2010 verlor der 
Ländliche Raum 1,2 Prozent seiner Be-
völkerung und hatte damit den stärksten 
Bevölkerungsrückgang unter den Raum-
kategorien. Nur der Verdichtungsraum 
gewann in dieser Zeit Bevölkerung hinzu 
(+ 1,3 %), vor allem wegen der Zuzüge in 
die großen Zentren. Bis 2020 können die 
Verdichtungsräume aus heutiger Sicht 
mit einem Wachstum von 4,1 Prozent 
rechnen und der Ländliche Raum insge-
samt mit 0,9 Prozent. Nach 2020 wäre 
mit Bevölkerungsrückgängen im Länd-
lichen Raum von gut 1 Prozent bis zum 
Jahr 2030 zu rechnen.

Mehr Sterbefälle als Geburten

In dem anhaltend niedrigen Geburten-
niveau liegt eine Hauptursache des demo-
grafischen Wandels. Frauen haben heute 
nicht nur weniger Kinder – im Durch-
schnitt 1,4 Kinder je Frau – sie bleiben 
auch häufiger kinderlos. Derzeit ist etwa 
jede vierte Frau kinderlos, nur knapp 15 
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Präsidentin des Statistischen Landesamts 
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potenziellen Eltern entscheidend. Und 
die nimmt kontinuierlich ab. Zwischen 
1990 und 2012 betrug der Rückgang der 
Frauen im so genannten gebärfähigen Al-
ter, das sind die Frauen ab 15 bis unter 45 
Jahre, fast 20 Prozent.

Bei weiter sinkenden Geburtenzahlen 
und gleichzeitig steigenden Sterbefäl-
len ist aber die Bevölkerungsentwick-
lung mehr denn je abhängig von der 
Zuwanderung. 2012 lag der Bevölke-
rungszuwachs bei 0,5 Prozent wegen 
der vergleichsweise guten Nettozuwan-
derung von fast 66.000 Personen. Im 
Jahr 2013 lag der Wanderungsgewinn 
noch einmal darüber, nämlich bei gut 
70.000 Personen.

Steigende Differenz in den 
Wanderungssalden der Räume

Die großen Städte ziehen hauptsächlich 
die Zuwanderung an. Die hohen Wande-
rungsgewinne gleichen zurzeit die Gebur-
tendefizite noch aus. Langfristig ist damit 
jedoch nicht zu rechnen, denn es ist aus 
heutiger Sicht unwahrscheinlich, dass 
sich die Zuwanderung dauerhaft auf so 
hohem Niveau hält. In Verbindung mit 
dem steigenden Geburtendefizit käme es 
dann zum Kippen der Entwicklung und zu 
dem aus heutiger Sicht wahrscheinlichen 
Bevölkerungsrückgang etwa ab dem Jahr 
2020. Aber die Zuwanderung gleicht nur 
das Geburtendefizit aus, der demografi-
sche Wandel findet dennoch statt. Auf die 
Alterung der Gesellschaft hat die Höhe der 
Zuwanderung nur geringen Einfluss.

Das Durchschnittsalter  
der Bevölkerung steigt 

Heute liegt das Durchschnittsalter der 
baden-württembergischen Bevölkerung 
bei 43 Jahren. 1970 waren es erst 35 Jah-
re. Im Jahr 2030 wird der durchschnitt-
liche Baden-Württemberger voraussicht-
lich 45,7 Jahre alt sein. Der demografi-
sche Wandel vollzieht sich durch die 
Veränderung der Altersstruktur. Es sind 
die geburtenstarken Jahrgänge rund um 
die 1960er-Jahre, die nun sukzessive in 
die höheren Altersgruppen vorrücken. 
Die Älteren werden einen größeren An-
teil an der Gesamtbevölkerung ausma-
chen, während der Anteil der Jüngeren 
weiter zurückgeht. Ein zweiter wichtiger 
Grund für die Alterung der Gesellschaft 
ist, dass durch die ständig gestiegene Le-
benserwartung immer mehr Menschen 
ein hohes Alter erreichen. 

Bevölkerungsentwicklung hat weitrei-
chende Folgen für die Infrastrukturpla-
nung. Dies sei kurz am Beispiel der bis 
zum Schuljahr 2020/2021 reichenden 
Schüler-Vorausrechnung erläutert. An 
den öffentlichen und privaten allgemein-
bildenden Schulen werden im Schuljahr 
2013/14 insgesamt gut 1,14 Millionen 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Die Modellrechnung ergibt bis zum 
Schuljahr 2015/16 einen Rückgang der 
Schülerzahl um 2,7 Prozent und bis 
2020/21 um 5,3 Prozent. Die Zahl der 
Schüler läge dann bei 1,08 Millionen. Der 
Schülerrückgang betrifft voraussichtlich 
alle Schularten, die Gemeinschaftsschule 
als neue Schulform ausgenommen.

Mehr Haushalte  
und kleinere Haushalte

Ausschlaggebend ist nicht die Bevölke-
rungszahl, sondern an erster Stelle die 
Zahl der privaten Haushalte und deren 
Bedürfnisse. Derzeit sind dies gut 5 Milli-
onen Haushalte im Land. Die Haushalte-
entwicklung hängt eng mit der Bevölke-
rungsstruktur, der Zuwanderung und den 
sich ändernden Lebensformen zusam-
men. Derzeit ist der Trend zu kleineren 
Haushalten noch ungebrochen. So leben 
ältere Haushalte eher in Single- und Zwei-
personenhaushalten. Schon die Zunah-
me der älteren Menschen führt voraus-
sichtlich zu einem weiteren Anstieg die-
ser Haushaltstypen. Dagegen wird die 
Zahl der größeren Haushalte voraussicht-
lich weiter zurückgehen.

Kleiner Leitfaden: Was können 
Gemeinden für Ihre Zukunft tun?

Das wichtigste Kriterium vor allem für 
jüngere Menschen ist ein ortsnahes An-
gebot an zukunftssicheren modernen 
Arbeitsplätzen. Dann folgt die allgemei-
ne Infrastruktur: eine leistungsfähige 
Informations- und Kommunikationsin-
frastruktur, gute Ausstattung mit Waren 
und Diensten, zeit- und kostengünstige 
Mobilität, ein differenziertes Schulsys-
tem, verlässliche Betreuung von Kindern 
und Hochbetagten und vielfältige Frei-
zeitangebote. 

•	 Kleinere Haushalte
 Sie prägen mit im Schnitt älteren Be-

wohnern in Zukunft die Entwicklung. 
In stärker alternden Gebieten werden 
mehr altersgerechte Wohnungen ge-
braucht. Zum einen sollte ein Weg ge-
funden werden, dass nicht nur im öf-
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Online: Dynamische Karten 
Bevölkerungsvorausrechnung

Das Kartenwerk ermöglicht die Auswahl 
einzelner oder mehrerer Gemeinden in 
Baden-Württemberg, wahlweise auch 
Kreise und Regionen, deren Bevölkerungs-
entwicklung miteinander und mit den 
Landesdaten verglichen werden kann: 
www.statistik-bw.de/iAtlas/ 
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den. Nicht alles wird durch Verwaltung 
und Gemeinderat angepasst werden 
können. Wichtig sind die Motivation 
und die zielgerichtete Mithilfe durch 
ehrenamtliche Aktivitäten. Hier hat die 
Kommune mit ihren Gremien eine be-
deutsame Koordinierungsfunktion.

•	 Beratung aus einer Hand
 Wichtig scheint vor allem im länd-

lichen Raum das Management von 
Leerständen in Innerortslage zu sein, 
da das Wohnen im Ortskern wieder an 
Attraktivität gewinnt. In absehbarer 
Zukunft kommen Immobilien in Bau-
gebieten der 1970er-Jahre auf den 
Markt, die für die älteren Besitzer dann 
zu groß sind. Diese zu vermarkten – 
evtl. an junge Familien – wird eine 
Aufgabe sein. Eine kompetente Bera-
tung aus einer Hand (Stadtverwaltung, 
Architekt, Hausbank) könnte Möglich-
keiten aufzeigen. Eine Leerstandsbörse 
– die auch privat organisiert sein kann – 
könnte Objekte darstellen. In Einzel-
fällen sollte die Kommune zugunsten 
eines vielversprechenden Quartiers 
z.B. für barrierefreies Mehrgeneratio-
nen-Wohnen auch in Vorleistung ge-
hen, etwa bei Flächenübernahme oder 
Baureifmachung. Auch ein Abbruch-
kostenzuschuss bzw. subventionierte 
Entsorgungskosten für Abbruchmate-
rial können in Einzelfällen helfen. Ei-
ne objektive Beratung über erzielbare 
Preise von Einzelobjekten z.B. gegen-
über Erbengemeinschaften wäre eben-
falls sinnvoll.

•	 Schnelles Internet
 Dies gehört heute nicht nur zur mo-

dernen Wohnqualität, sondern sichert 
auch Gewerbestandorte und ist Vor-
aussetzung für die Ansiedlung von Ge-
werbe und Dienstleistung. Eine gute 
Breitbandversorgung ist nötig, um die 
Attraktivität des ländlichen Raumes 
für Wohnen und Arbeiten zu erhalten. 
Während in den Ballungszentren die-
ses Angebot marktwirtschaftlich gere-
gelt wird und keiner Förderung bedarf, 
muss in den ländlichen Räumen im 
Rahmen der Daseinsfürsorge nach 
Möglichkeiten gesucht werden, wie 
bei Sanierungen der Versorgungsnetze 
die entsprechenden Vorbereitungen 
getroffen werden können. 

fentlichen Bereich, sondern auch im 
privaten barrierefrei neu gebaut und 
saniert wird. Damit können betagte 
Menschen länger zu Hause bleiben, 
wobei Barrierefreiheit auch Müttern 
mit Kleinkindern in vielfältiger Weise 
zugutekommt. Evtl. ist an eine ent-
sprechende Formulierung in den Bau-
leitplanungen zu denken.

•	 Generation Ü 70
 Die Vielfalt des seniorengerechten 

Wohnens ist in den Ballungsräumen 
mit unterschiedlichen Konzepten 
schon weiter vorangeschritten als im 
ländlichen Raum. Nicht nur die Ange-
bote an betreutem Wohnen, sondern 
auch die denkbaren Zwischenformen 
sind zum Teil noch zu wenig vorhan-
den. Dies wäre eine Koordinierungs-
aufgabe für die Kreistage.

•	 Umnutzung
 Es ist mehr flexible Infrastruktur er-

forderlich, wie die zurückgehenden 
Schülerzahlen zeigen. Statt Neubau 

und Zubau von Raum konzentriert 
sich die Aufgabe auf Sanierung und 
flexible Umnutzung. Demgegenüber 
stehen ein höherer Bedarf an alters-
bezogenen Einrichtungen, Dienst-
leistungen und Anforderungen an 
die Gewährleistung von Mobilität. 
Zu denken ist an Fahrbereitschaften, 
Begleitung bei verschiedenen Erledi-
gungen, Hilfe bei Behördenangele-
genheiten. Neben der Organisation 
von Ehrenamt zeigt auch in Pilotge-
meinden der Einsatz von „Gemeinde-
helferinnen“ gute Akzeptanz.

•	 Ehrenamt koordinieren
 Da der demografische Wandel seine 

Wirkung entfaltet und sich stetig weiter 
fortsetzen wird, zeigt jede Reaktion da-
rauf Erfolge. Nicht mehr günstiges Bau-
land allein zieht junge Familien an und 
bewegt sie zum Bleiben, sondern die 
oben unter „Umnutzung“ beschriebe-
nen Faktoren. Diese müssen – soweit 
sie vor allem kommunalpolitisch be-
einflussbar sind – weiterentwickelt wer-



Im Jahr 2015 sind wieder in über 100 Städten und Gemeinden 
Baden-Württembergs Führungspositionen als

Bürgermeister/-in oder Oberbürgermeister/-in 
zu besetzen und viele Fraktionen und Gemeinderäte sind schon 
jetzt auf der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern!

� Wie plane und führe  
ich einen Wahlkampf? 

� Was kostet ein guter Wahlkampf? 

� Welche Themen sind  
„immer“ relevant?

� Welche Gemeinde/ 
Stadt passt zu mir? 

� Wie gehe ich damit um,  
dass ich plötzlich eine  
öffentliche Person bin?

� Wie wirkt sich dieser Karriere-
schritt auf meine Partnerschaft,  
meine Familie aus? 

Da stellen Sie sich  
vielleicht folgende Fragen: 

Am 24.01.2015 bekommen  
Sie darauf Antworten!

In unserem Seminar  
geben Ihnen diese 
Referenten Tipps: 

Bürgermeister Bernd Dürr,  
Bondorf, rd. 6.000 Einwohner

Oberbürgermeister Thomas Sprißler,  
Herrenberg, rd. 30.000 Einwohner

Wahlkampfberater Klaus Abberger, 
Wahlbüro 7, Rottenburg

Bürgermeister a. D. Friedhelm Werner,  
Landesgeschäftsführer, Stuttgart

Seminarort: Hotel in Ludwigsburg 
Dauer: 9:30 – 14:00 Uhr
Kosten: 80 Euro (einschließlich Kaffee,  

Imbiss, Mittagessen)

Anmeldung:  Landesgeschäftsführer Friedhelm Werner 
 Alte Weinsteige 48, 70180 Stuttgart
 friedhelm.werner@freiewaehler.de 
 www.landesverband.freiewaehler.de

Für Ihre Karriereplanung 2015 ...

Ich will Informationen, die 
für mich verständlich sind.
Und die juristisch Bestand 
haben.

rehm. ganz klar.

Fachinformationen und Arbeitshilfen 
für die öffentliche Verwaltung:

 Arbeits- und Tarifrecht
 Beamtenrecht
 Personalvertretungsrecht
 Personalmanagement
 Haushaltsrecht
 Bau- und Umweltrecht
 Vergaberecht
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Jetzt neu entdecken!
www.rehmnetz.de
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Neue CD-Rom 
Wanderungsverflechtungen

In Baden-Württemberg zeigt sich seit dem 
Jahr 2009 wieder der Trend eines positiven 
Wanderungssaldos. Die Stadt- und Land-
kreise haben im Jahr 2013 wie auch in den 
Jahren zuvor sehr unterschiedliche Wande-
rungsbewegungen zu verzeichnen. Im-
merhin 43 der 44 Stadt- und Landkreise 
konnten 2013 einen Wanderungsgewinn 
erzielen, 2012 waren es 39 Kreise. Bezogen 
auf die Einwohnerzahl haben acht der 
neun Stadtkreise überdurchschnittliche 
Wanderungsgewinne erzielen können, d.h. 
mindestens 8 Personen pro 1000 Einwoh-
ner. Diese CD-ROM zum Preis von 27 Euro 
zeigt detaillierte Informationen zur Ver-
flechtung der Wanderungsströme und 
kann für weitere Analysen genutzt werden. 
Für jeden der 44 baden-württembergi-
schen Stadt- und Landkreise ist die Wande-
rungsverflechtung mit allen übrigen Krei-
sen Deutschlands sowie mit dem Ausland 
ausgewiesen. Die Angaben können indivi-
duell zusammengestellt und medienbruch-
frei verarbeitet werden.  

Bestellung: vertrieb@stala.bwl.de

Neue CD-Rom 
Abfallwirtschaft 

Der Umbau der Abfallwirtschaft zu einer 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bedeutet 
Veränderung in zahlreichen Bereichen: 
Wertstoffhaltige Abfälle werden zuneh-
mend separat erfasst und für deren Ver-
wertung steht ein ständig wachsender 
und sich wandelnder Bestand an Behand-
lungsanlagen zur Verfügung. Die neu 
aufgelegte CD-ROM „Die Abfallwirtschaft 
in Baden-Württemberg“ zum Preis von 51 
Euro enthält die ausführlichen Ergebnisse 
der jährlichen Abfallbilanzen der Stadt- 
und Landkreise sowie jene der bundesein-
heitlichen Abfallstatistiken. Die regional 
tief gegliederten Tabellen und Zeitreihen 
im Excel-Format bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für eigene Auswertungen. Ent-
halten sind u.a. 152 Tabellen, 27 Schau-
bilder, 15 Standortkarten zu den Entsor-
gungsanlagen, 5 Übersichten mit Men-
genströmen, Aufsätze sowie Fragebogen 
und gesetzliche Grundlagen.

Bestellung: vertrieb@stala.bwl.de



Die BWGZ-Anzeigenverwaltung

Martin Fettig Medienservice 
Ansprechpartnerin: Dina Fettig
Gretelweg 3 · 76199 Karlsruhe

Telefon: 0721/14 50 80 42 · Fax: 0711/257 35 56 
bwgz@das-medienquartier.de

Wenn Sie Informationen benötigen oder Fragen 
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mediadaten und Ansichtsexemplare senden 
wir Ihnen umgehend zu.

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Lautsprecher für innen und 
außen tragbar, drahtlos, 
mit Akku, wetterfest

für Friedhof, Schul-Sportveranstaltungen,

Kirchen, Veranstaltungen im Freien

Weiland Funktechnik, Telefon 07563-920200

Brückenprüfung

B K S D, Brücken-Kontroll- und 
Sanierungs-Dienst GmbH
Neckarsulmerstr. 15, 72072 Tübingen 
Tel. 07071/910472, Fax 07071/910480

Papierkörbe

Ein Gesellschafter der ELANCIA-AG
38685 Langelsheim    •    www.langer-georg.de
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Arbeitssicherheit

Außenmöblierung

Beck GmbH & Co.  KG ·  Telefon 07195 /693-300
w w w . s t a d t m o e b e l . d e

B e s t e n s  a u s g e S TADTe t

Nusser-Beck-ODM-LQ-AZ-60-40-Die-Gemeinde-2014.indd   207.02.14   15:53

Bänke

Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG · 07195/693-111 
w w w . s t a d t m o e b e l . d e

B e s t e n s  a u s g e S TADTe t

Nusser-Beck-ODM-LQ-AZ-60-40-Die-Gemeinde-2014.indd   107.02.14   15:52

Lagertechnik

Tel. 07062 23902-0
www.regatix.com
Fax 07062 23902-29

Lagertechnik

Regalsysteme

Baumschulen

88499 Riedlingen 
Tel. (07371) 9318-0
Fax (07371) 9318-10 
www.karl-schlegel.de

Energieversorgung

Rechtsanwälte
Wirtschaftprüfer 
Steuerberater

Steuerberater

Experten für kommunale Energie-Strategie:  
Projektbegleitung, 

Finanzierung, Bürgerbeteiligung

Emmy-Noether-Str. 2, 79100 Freiburg, www.sterr-koelln.com
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WERBUNG

b r i n g t 

E R F O L G !

Wartehallen

Ein Gesellschafter der ELANCIA AG

� 0 53 26 / 5 02-0

38685 Langelsheim    •    www.langer-georg.de
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WERBUNG bringt ERFOLG!
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